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Digitale Schuldner-/Insolvenzberatung 

Selbstverständlich ist das persönliche Gespräch mit Ihren  
Klienten der wichtigste Bestandteil der Beratung. 

Wie wär's, wenn Sie dafür einfach mehr Zeit hätten? 

Unterstützen Sie die Arbeit Ihrer MitarbeiterInnen durch 
eine speziell auf die Belange der Schuldner-
/Insolvenzberatung abgestimmte und mit Experten aus 
der Praxis optimierte Lösung.  

Auf Basis eines digitalen Dokumentenmanagement- und 
Archivsystems bieten wir Ihnen folgende 

Vorteile

• Papierarmes Büro
durch sofortiges Scannen der Dokumente und unverzügliche Rückgabe an den Klienten 

• Datenschutzrechtliche Fallbearbeitung 
gemäß des §4 Bundesdatenschutzgesetz

• Einheitliches Formularwesen
für jeden Vorgang existiert jeweils nur eine Formularversion

• Finden statt Suchen
einfach und blitzschnell Dokumente und Vorgänge finden 

• Kontinuierliche Akteneinsicht / direkte Auskunft
auch wenn ein Dokument bei einem(r) anderen Sachbearbeiter(in) 
in Bearbeitung ist - für mehrere Benutzer zeitgleich einsehbare Akte 

• Platzsparend
keine zusätzliche Ablage in Papierform 

• Sichergestellte Fristwahrung
durch automatische Wiedervorlage 

• Individueller elektronischer Kalender 
mit Gruppenkalender ermöglicht koordinierte Terminvereinbarung

• Räumlich ungebundenes Arbeiten
in Zweigstellen, Projekten, im Job-Center oder in Qualifizierungs- und Weiterbildungsmaßnahmen 

• Optimiert die Prozesse und verbessert die Organisationsstruktur

… und wie schon gesagt: mehr Zeit für die wesentlichen Aufgaben 

Wir bieten Ihnen die komplette Lösung (inkl. Betreuung) wahlweise als inHouse-Lösung,  
aber auch als günstige Einstiegslösung, zur Miete, im gesicherten Rechenzentrum an (ASP).  
Fordern Sie unser individuelles Rechenbeispiel für Ihre Schuldner-/Insolvenzberatung an. 

Beratung, Online-Präsentation und Verkauf

id-netsolutions GmbH  fon +49 40 645040-0 
    fax  +49 40 645040-999 

Segeberger Straße 9-13a mail  kontakt@id-netsolutions.de 
23863 Kayhude  web  www.id-netsolutions.de

Referenzkunde: Wir vermitteln Ihnen gerne den persönlichen Kontakt zu:
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die Einführung der Versagung von Amts wegen durch die 
Insolvenzgerichte, die Erweiterung des Kataloges der Versa-
gungsgründe und die zusätzliche Einschaltung der Gerichts-
vollzieher in den Verfahrensablauf bemängelt.

Wegfallen soll künftig auch der obligatorische außerge-
richtliche Einigungsversuch in den Fällen, in denen dieser 
offensichtlich aussichtslos ist. Dies gilt insbesondere für die 
so genannten Null-Masse-Fälle. Hier wird künftig eine Aus-
sichtslosigkeitsbescheinigung den außergerichtlichen Eini-
gungsversuch ersetzen. Allgemein wird eine solche Rege-
lung mehrheitlich begrüßt, jedoch birgt sie auch ein nicht 
unerhebliches Gefahrenpotenzial.

Die Finanzierung der anerkannten Schuldnerberatungsstel-
len orientiert sich bislang an der Durchführung des außer-
gerichtlichen Einigungsversuchs und den dafür erforder-
lichen Tätigkeiten zur Restrukturierung und Stabilisierung 
der Schuldnerhaushalte. Bei einem ersatzlosen Wegfall des 
außergerichtlichen Einigungsversuchs droht somit auch das 
Finanzierungsgefüge ins Wanken zu geraten. Aus diesem 
Grund bedarf es an dieser Stelle einer Ergänzung und Prä-
zisierung des Gesetzeswortlautes. Hierbei muss eine quali-
fizierte Beratung und Unterstützung durch die geeigneten 
Stellen und Personen in den Gesetzestext implementiert wer-
den. Auch einzelne Insolvenzgerichte haben bereits signali-
siert, dass sie einen beträchtlichen Mehraufwand befürchten, 
wenn die bisherige qualifizierte Arbeit der Schuldnerbera-
tungsstellen in masselosen Verfahren nicht mehr gewährleis-
tet sein sollte.

Die BAG-SB hat ihre Positionen bereits beim Deutschen 
Insolvenzrechtstag wie auch in die Beratungen des bun-
desweiten AK-InsO eingebracht und wird diese in einer 
gemeinsamen schriftlichen Stellungnahme gegenüber dem 
Bundesjustizministerium zum Ausdruck bringen. Die Jah-
resfachtagung 2007 vom 09. bis 11. Mai in Erfurt wird 
zudem für die Fachpraxis die Gelegenheit geben, sich mit 
den angedachten Neuerungen vertraut zu machen und hierzu 
die Meinungen der Praxis zu bekunden. Wir erhoffen uns 
hierbei eine vielfältige und fruchtbare Diskussion.

Vorstand und Geschäftsführung der BAG-SB

Editorial

Ende Januar 2007 hat die Bundesregierung einen Referen-
tenentwurf eines Gesetzes zur Entschuldung völlig mittel-
loser Personen und zur Änderung des Verbraucherinsolvenz-
verfahrens veröffentlicht. Eine entsprechende Vorlage wurde 
bereits Mitte November 2006 durch eine Presseerklärung 
des Bundesjustizministeriums angekündigt. Der nun vorlie-
gende Gesetzentwurf ist von seiner Grundausrichtung her zu 
begrüßen. Die darin vorgesehenen wesentlichen Neuerungen 
sind in dieser Ausgabe abgedruckt. Insgesamt ist festzuhal-
ten, dass der Entwurf in relevanten Bereichen dem Alterna-
tiventwurf der Professoren Dr. Grote/Dr. Heyer (s. BAG-SB 
Informationen 4/2006, S. 28ff) nahe kommt.

Die BAG-SB sieht es als grundlegenden, positiven Rich-
tungswechsel an, dass das BMJ in dem aktuellen Entwurf 
Abschied davon genommen hat, das Entschuldungsverfah-
ren völlig mittelloser Privathaushalte in einem so genannten 
Treuhänderlosen Entschuldungsverfahren (Verjährungsmo-
dell) separat anzusiedeln. Einen entsprechenden Vorschlag 
hatte Mitte 2006 eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe der 
Justizministerien vorgelegt. Dieser Vorschlag wurde sei-
nerzeit aus Kreisen der Schuldnerberatung, aber auch von 
Gläubigerverbänden und aus Kreisen der Anwaltschaft und 
der Rechtswissenschaft vehement kritisiert. Einhellig wur-
de davor gewarnt, dass damit eine Bürokratisierung und vor 
allem ein „Zwei-Klassen-Recht“ gedroht hätte.

Der nun vom BMJ vorgelegte Gesetzentwurf zielt darauf ab, 
die Verfahrenswege für alle überschuldeten Privathaushalte 
– somit also auch für völlig mittellose Personen – weiterhin 
innerhalb der Insolvenzordnung zu gewährleisten. Damit 
finden maßgebliche zentrale Normen auch künftig Anwen-
dung für alle Verbraucherinsolvenzen.

Die grundsätzliche positive Resonanz spiegelte sich auch 
in den Statements beim Deutschen Insolvenzrechtstag 2007 
des Deutschen Anwaltvereins wieder, der kürzlich in Berlin 
stattfand. Die BAG-SB war im diesbezüglichen Workshop 
durch ein Vorstandsmitglied auf dem Podium vertreten. 
Allerdings wurde auch klare Kritik an einzelnen Regelungen 
deutlich.

Neben der Kostenbeteiligung der völlig mittellosen Per-
sonen i. H. v. rund 15 € monatlich wurden vor allem auch 

Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

Für eine Erweiterung der Statistik, beispiels-
weise um unzureichendes Einkommen trotz 
Erwerbstätigkeit durch sinkende Reallöhne und 
unzureichende soziale Sicherungen, appelliert 
Hartmut May in seinem Beitrag (S. 36ff.). Auch 
der Bezug von Kurzarbeitergeld veranlasste die 
Banken in 2009, eine Vielzahl von Krediten zu 
kündigen oder fällig zu stellen.

Schauen wir vorwärts! Die öffentlichen Haus-
halte der Kommunen, der Länder und des Bun-
des weisen in 2009 ein Budgetdefizit von 3,5 % 
aus, das 2010 voraussichtlich 5 % unserer Wirt-
schaftleistung erreichen wird. Es kann also 
mit einem Rückgang der öffentlichen Leistun-
gen gerechnet werden. Ob die Förderung von 
Schuldner- und Insolvenzberatung (S. 43 ff.) 
davon betroffen sein wird, bleibt abzuwarten.

Wir wünschen unseren Leserinnen und Leser 
ein besinnliches Weihnachtsfest und für das 
Jahr 2010 vor allem Gesundheit. Falls Sie Ihre 
guten Vorsätze für das kommende Jahr noch 
nicht abgeschlossen haben, dann überlegen Sie 
sich doch, bei unserer Onlineberatung zu enga-
gieren. Wir würden uns freuen.

Mit den besten Wünschen, herzlichst

Vorstand und Geschäftsführung der BAG-SB

Editorial

in ihrer Regierungserklärung weist die Bun-
deskanzlerin darauf hin, dass Deutschland sich 
in der schwersten Rezession seiner Geschichte 
befindet und der Wachstumseinbruch fünfmal 
stärker als in der Wirtschaftkrise der 70-er 
Jahre sei.

Schauen wir zurück! Damals manövrierte sich 
die Kreditwirtschaft mit einer massenmedialen 
Werbung, in der die Verschuldung der privaten 
Haushalte als ideale Lösung aller Konsum- und 
Wirtschaftsprobleme kommuniziert wurde, 
aus der Krise. Die daraufhin stark angestiege-
ne Überschuldung privater Haushalte veran-
lasste die Kommunen in den 80-er Jahren, das 
Arbeitsfeld Schuldnerberatung einzurichten. 
Im Laufe der Zeit stieg die Zahl der überschul-
deten Haushalte stetig an und aus dem dama-
ligen Arbeitsfeld entwickelten sich anerkannte 
Schuldner- und Insolvenzberatungsstellen, deren 
Fallzahlen kontinuierlich ansteigen, wie uns der 
Statistische Überblick im Land Berlin (S. 23 ff.) 
beispielhaft für andere Bundesländer zeigt. Als 
häufigste Auslöser von Überschuldung wer-
den seit Ende 2005 entsprechend der Vorga-
ben des bundeseinheitlichen Basisdatensatzes 
Gründe wie Arbeitslosigkeit, unwirtschaftliche 
Haushaltsführung, Trennung, Scheidung, usw. 
genannt. 

Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
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Entscheidungen zum 
Insolvenzrecht

Versagung der Restschuldbefreiung: Zur 
Glaubhaftmachung eines Versagungsantrags
BGH, Beschluss vom 24.09.2009 – IX ZB 288/08 
= ZInsO 2009, 1954

Leitsatz:
Die Glaubhaftmachung einer schuldhaften Obliegen-
heitsverletzung durch den antragstellenden Gläubiger 
ist entgegen einer im Schrifttum vertretenen Auffassung 
nicht erforderlich.

In dem Rechtstreit zugrunde liegenden Insolvenzverfah-
ren kündigte das Insolvenzgericht dem Schuldner die 
Restschuldbefreiung an. Während des Laufs der Wohlver-
haltensphase arbeitete der Schuldner aufgrund eines An-
stellungsvertrages vom 1. März 2007 als Geschäftsführer 
eines Logistikunternehmens. Für diese Tätigkeit erhielt er 
einen monatlichen Bruttoverdienst von 1.376,77 EUR. Dies 
ergab nach Abzug von Steuern und Versicherungen exakt 
den Betrag, den er pfändungsfrei vereinnahmen konnte. Ein 
ebenfalls bei dem Unternehmen als Geschäftsführer tätiger 
guter Bekannter des Schuldners, der einen wortgleichen 
Geschäftsführervertrag geschlossen hatte, erhielt demge-
genüber eine Vergütung von monatlich 2.226,72 EUR. Bei 
Vereinbarung entsprechender Bezüge hätten auch an den 
Treuhänder des Schuldners aufgrund der Abtretung pfänd-
bare Beträge abgeführt werden müssen.
Das Insolvenzgericht versagte dem Schuldner die Rest-
schuldbefreiung wegen Verletzung seiner Erwerbsobliegen-
heiten.
Im Rahmen der abschließenden Anhörung zu dem Rest-
schuldbefreiungsantrag des Schuldners hat der weitere Be-
teiligte beantragt, diesem die Restschuldbefreiung wegen 
Verletzung der Erwerbsobliegenheit zu versagen. Diesem 
Antrag hat das Insolvenzgericht entsprochen. Die dagegen 
gerichtete Beschwerde des Schuldners hatte keinen Erfolg. 
Mit der Rechtsbeschwerde verfolgt der Schuldner seinen 
Antrag auf Erteilung der Restschuldbefreiung weiter.
Nach Auffassung des BGH war die Entscheidung, dem 
Schuldner die Restschuldbefreiung nach § 296 Abs. 1 InsO 
in Verbindung mit § 295 Abs. 1 Nr. 1 InsO zu versagen, 
nicht zu beanstanden. 
Der unter Bezugnahme auf den Bericht des Treuhänders und 
die bei den Akten befindlichen Geschäftsführerverträge des 
Schuldners und seines Bekannten gestellte Versagungsantrag 
war zulässig. Mit dem Hinweis auf die erheblich höhere Ver-

gütung des anderen Geschäftsführers bei ansonsten gleich 
lautenden Anstellungsverträgen und Beschäftigungsbedin-
gungen, war eine konkret messbare Beeinträchtigung der Be-
friedigungsaussichten der Gläubiger glaubhaft gemacht.
Die Glaubhaftmachung einer schuldhaften Obliegenheits-
verletzung durch den antragstellenden Gläubiger ist nach 
Auffassung des BGH entgegen einer im Schrifttum vertre-
tenen Auffassung nicht erforderlich. Entsprechend der Ver-
pflichtung des Schuldners, sich gemäß § 296 Abs. 1 Satz 1 
letzter Halbsatz InsO von einem vermuteten Verschulden zu 
entlasten, habe der Schuldner den Entlastungsbeweis unge-
achtet einer vorhergehenden Glaubhaftmachung des Gläu-
bigers zu führen Es könne nicht zunächst dem Antragsteller 
auferlegt werden, das Verschulden des Schuldners glaubhaft 
zu machen, und es hernach dem Schuldner überlassen blei-
ben, ob er sich exkulpieren kann. Der Antragsteller könne 
nicht mehr als die Tatsachen vortragen, die bei objektiver 
Betrachtung einen Versagungsgrund ergeben. Die Gesetz-
gebungsgeschichte besage nichts Gegenteiliges. Dass die 
Verschuldensregelung mit der Beweislastumkehr (nunmehr 
§ 296 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 InsO) und das Erfordernis 
der Glaubhaftmachung (nunmehr § 296 Abs. 1 Satz 3 InsO) 
gleichzeitig in den Referentenentwurf aufgenommen wur-
den, bedeute nicht, dass die Glaubhaftmachungslast „ziel-
gerichtet auch auf das Verschuldenserfordernis erstreckt“ 
wurde. Den ihm obliegenden Entlastungsbeweis habe der 
Schuldner nicht geführt.

Keine Versagung der Restschuldbefreiung bei 
„rechtzeitiger“ Korrektur unrichtiger Angaben 
BGH, Beschluss vom 17.09.2009 - IX ZB 284/08

Leitsatz des Gerichts:
Im Regelinsolvenzverfahren kommt eine Versagung der 
Restschuldbefreiung regelmäßig nicht in Betracht, wenn 
der Schuldner unrichtige Angaben korrigiert, bevor der 
betroffene Gläubiger dies beanstandet.

Das Insolvenzgericht versagte der Schuldnerin – gestützt 
auf § 290 Abs.1 Nr. 5 InsO - die Restschuldbefreiung. Es 
begründete die Versagung damit, dass die Schuldnerin als 
Gläubiger einer Forderung eine Person bezeichnet habe, 
der die Forderung tatsächlich nicht zustehe. Die Schuld-
nerin habe mindestens grob fahrlässig gehandelt, weil ihr 
die wahre Gläubigerstellung erkennbar gewesen sei. Die 
Schuldnerin habe überdies Zahlungsaufforderungen des 
wahren Gläubigers nicht zum Anlass genommen, das Amts-
gericht über die tatsächlichen Verhältnisse zu unterrichten.

gerichtsentscheidungen
zusammengestellt von Ass. Jur. Dr. Claus Richter, Landesarbeitsgemeinschaft Schuldner- und Insolvenzberatung Berlin e. V.; 
Guido Stephan, Richter am Insolvenzgericht Darmstadt
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Der BGH hat eine die Versagung der Restschuldbefreiung 
rechtfertigende Pflichtverletzung verneint. Die Schuldnerin 
habe im Streitfall nicht etwa die Forderung eines Gläubi-
gers verschwiegen, sondern die Forderung tatsächlich an-
gegeben, aber lediglich einer falschen Person zugeordnet. 
Schließlich habe die Schuldnerin bereits lange bevor der 
Antrag auf Versagung der Restschuldbefreiung gestellt wor-
den sei, ihre Angaben korrigiert und den wahren Gläubiger 
benannt. Damit konnte den Gläubigern aus der fehlerhaften 
Gläubigerbezeichnung kein Nachteil erwachsen. Der Senat 
führt in der vorliegenden Entscheidung seine Rechtspre-
chung fort, wonach es der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz 
gebiete, dass nicht jedwede noch so geringfügige Verletzung 
von Auskunfts- oder Mitwirkungspflichten die Versagung 
der Restschuldbefreiung zur Folge haben kann (BGH, Be-
schluss vom 20.03.2003 – IX ZB 388/02 = NZI 2003, 389 
m. Anm. Kohte).

Mit der vorliegenden Entscheidung präzisiert der BGH 
auch den Zeitraum, in dem unrichtige Angaben im Eröff-
nungsantrag vom Schuldner korrigiert werden können: nach 
der Stellung eines wirksamen Versagungsantrages ist eine 
Korrektur nicht mehr möglich ist (BGH, Beschluss vom 
17.07.2008 – IX ZB 183/07 = NZI 2008, 623) – wohl aber 
vorher.

Rechtsschutzbedürfnis für einen Antrag auf 
Restschuldbefreiung nach rechtskräftiger Ver-
sagung in einem früheren Verfahren
BGH, Beschluss vom 16.07.2009 – IX ZB 219/08 
= NZI 2009, 691

Leitsatz des Gerichts:
Der Antrag des Schuldners auf Restschuldbefreiung 
ist unzulässig, wenn er innerhalb von drei Jahren nach 
rechtskräftiger Versagung der Restschuldbefreiung in 
einem früheren Verfahren wegen einer vorsätzlichen 
oder grob fahrlässigen Verletzung seiner Auskunfts- 
oder Mitwirkungspflichten gestellt worden ist. Eine 
Stundung der Verfahrenskosten für einen solchen An-
trag scheidet aus.

Dem Schuldner wurde in einem früheren, auf Eigenantrag 
eröffneten Insolvenzverfahren durch rechtskräftigen Be-
schluss die Ankündigung der Restschuldbefreiung nach        
§ 289 Abs. 1 Satz 2, § 290 Abs. 1 Nr. 5 InsO versagt, weil 
er seinen Auskunftspflichten gemäß § 97 InsO nicht hinrei-
chend nachgekommen war. Etwa ein Jahr nach der Aufhe-
bung dieses Insolvenzverfahrens stellte, nach einem Antrag 
eines Gläubigers, der Schuldner selbst wiederum einen Ei-
genantrag und beantragte die Restschuldbefreiung und eine 
Stundung der Verfahrenskosten. 
Einem Schuldner ist die Restschuldbefreiung zu versagen, 
wenn ihm in den letzten zehn Jahren vor dem Antrag auf 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder nach diesem An-

trag die Restschuldbefreiung erteilt oder nach § 296 oder 
§ 297 InsO versagt worden ist. Diese Sperrfrist soll stän-
dige, missbräuchliche Wiederholungen von Anträgen auf 
Restschuldbefreiung ausschließen. Eine Sperrfrist für eine 
erneute Antragstellung im Falle der Versagung der Rest-
schuldbefreiung nach § 289 Abs.1 Satz 2, § 290 Abs. 1 Nr. 5 
InsO sieht das Gesetz nicht vor.
Nach Auffassung des BGH ist ein Antrag auf Erteilung der 
Restschuldbefreiung dennoch unzulässig, wenn er inner-
halb von drei Jahren nach rechtskräftiger Versagung der 
Restschuldbefreiung in einem früheren Verfahren wegen 
Verletzung von Auskunfts- oder Mitwirkungspflichten ge-
stellt worden ist. § 290 Abs. 1 Nr. 3 InsO sehe zwar eine 
Sperre nur dann vor, wenn in den letzten zehn Jahren be-
reits eine Restschuldbefreiung erteilt worden war oder dem 
Schuldner während der Treuhandphase eines früheren Ver-
fahrens die Schuldbefreiung nach den §§ 296, 297 InsO ver-
sagt worden war. Es bestehe jedoch auch im Anschluss an 
eine Versagung der Restschuldbefreiung nach § 289 Abs.1 
Satz 2, § 290 Abs. 1 Nr. 5 ein unabwendbares Bedürfnis für 
eine Sperrfrist. Es liege eine Gesetzeslücke im Sinne einer 
planwidrigen Unvollständigkeit des Gesetzes vor, die durch 
Rechtsfortbildung zu schließen sei. Für das Vorliegen einer 
planwidrigen Regelungslücke, die durch Rechtsfortbildung 
zu schließen ist, könne auch sprechen, dass der Gesetzgeber 
beabsichtigt, ein planwidrig unvollständiges Gesetz durch 
eine Reform zu schließen. Der Gesetzgeber habe seine Ab-
sicht, den Katalog des § 290 Abs. 1 InsO um einen Versa-
gungstatbestand „Nr. 3a“ zu erweitern, im „Regierungsent-
wurf eines Gesetzes zur Entschuldung mittelloser Personen, 
zur Stärkung der Gläubigerrechte sowie zur Regelung der 
Insolvenzfestigkeit von Lizenzen“ vom 22. August 2007 zu 
erkennen gegeben. Danach sollte der Schuldner auch dann 
keine Restschuldbefreiung erlangen können, wenn ihm in 
den letzten drei Jahren vor dem Antrag auf Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens oder danach Restschuldbefreiung nach 
§ 290 Abs. 1 Nr. 5 oder 6 versagt wurde. Um die bestehende 
Regelungslücke zu schließen, sei die Vorschrift des § 290 
Abs. 1 Nr. 3 InsO entsprechend anzuwenden. Im Wege der 
richterlichen Rechtsfortbildung sei eine Sperrfrist von drei 
Jahren zu bestimmen, wenn der Schuldner in dem vorange-
gangenen Verfahren Auskunfts- und Mitwirkungspflichten 
verletzt hat.

Anmerkung:
Im Interesse der Rechtssicherheit sind die Versagungsgründe 
des § 290 Abs.1 InsO abschließend aufgeführt. Im Gesetz-
gebungsverfahren wurde für das Versagungsverfahren aus-
drücklich eine Generalklausel verworfen. Nach dem Wortlaut 
und der Zielsetzung des § 290 InsO ist mit der Aufzählung 
einzelner Tatbestände eine abschließende Regelung erfolgt, 
selbst wenn dadurch manche „unredliche“ Verhaltensweisen 
folgenlos bleiben. 
Im Falle einer Versagung der Restschuldbefreiung nach        
§ 290 Abs.1 Nr. 5 kann ein gesetzgeberisches Bedürfnis nach 
einer Sperrfrist bestehen, um die Gerichte von Verfahren zu 
entlasten, die missbräuchlich erscheinen, weil der Schuldner 
im vorangegangenen Verfahren Verfahrenspflichten verletzt 
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hat. Dies zu regeln ist jedoch Sache des Gesetzgebers, der 
eine solche Änderung auch in dem Regierungsentwurf eines 
„Gesetzes zur Entschuldung mittelloser Personen pp.“ vom 
22. August 2007 vorgesehen hatte. Problematisch erscheint 
es jedoch, wenn der 9. Zivilsenat des BGH als Ersatzge-
setzgeber fungiert, weil der Gesetzgeber sich nicht in der 
Lage sah, diese Regelung in der letzten Legislaturperiode zu 
verabschieden. Eine planwidrige Regelungslücke, die allein 
eine richterliche Rechtsfortbildung rechtfertigen könnte, ist 
nicht erkennbar. Der Wortlaut ist eindeutig.

Insolvenzverfahren: Versagung der Rest-
schuldbefreiung bei Nichtgeltendmachung 
eines Pflichtteilsanspruchs
BGH, Beschluss vom 16.07.2009 – IX ZB 72/09 
= ZInsO 2009, 1831 

Leitsatz:
Eine Versagung der Restschuldbefreiung nach § 296 Abs. 
1 InsO in Verbindung mit § 295 Abs. 1 InsO kommt nicht 
in Betracht, wenn der Pflichtteilsanspruch des Schuld-
ners, der mit dem Erbfall entsteht, schon während des 
eröffneten Verfahrens hätte geltend gemacht werden 
können, der Antrag auf Versagung der Restschuldbefrei-
ung aber erst nach deren Ankündigung und Aufhebung 
des Insolvenzverfahrens gestellt wird. Der Pflichtteilsan-
spruch gehört in diesem Fall nicht zum Neuerwerb des 
Schuldners in der Wohlverhaltensphase.

In dem am 18. Oktober 2002 eröffneten Insolvenzverfahren, 
in dem das Insolvenzgericht dem Schuldner die Erteilung 
der Restschuldbefreiung angekündigt hat, wurde beantragt, 
dem Schuldner wegen des Verzichts oder der Nichtgeltend-
machung eines Pflichtteilsanspruchs die Restschuldbefrei-
ung zu versagen. Diesen Antrag hat das Insolvenzgericht 
zurückgewiesen. 
Dazu führt der BGH aus, dass die Obliegenheiten des 
Schuldners gemäß § 295 InsO erst ab Aufhebung des Insol-
venzverfahrens und Ankündigung der Restschuldbefreiung 
gelten. Eine Versagung der Restschuldbefreiung nach § 296 
Abs. 1 InsO in Verbindung mit § 295 Abs.1 InsO komme 
daher nicht in Betracht, wenn der Pflichtteilsanspruch des 
Schuldners, der mit dem Erbfall entsteht, schon während 
des eröffneten Verfahrens hätte geltend gemacht werden 
können, der Antrag auf Versagung der Restschuldbefreiung 
aber erst nach deren Ankündigung und Aufhebung des In-
solvenzverfahrens gestellt wird.
Der Pflichtteilsanspruch gehöre in diesem Fall nicht zum 
Neuerwerb des Schuldners in der Wohlverhaltensphase.
Im Übrigen liege auch ein Verstoß gegen die Obliegenheiten 
des Schuldners aus § 295 Abs. 1 Nr. 2 InsO nicht vor, wenn 
der Schuldner es bei einem in der Wohlverhaltensphase 
eingetretenen Erbfall unterlässt, einen Pflichtteilsanspruch 
geltend zu machen (BGH, Beschl. vom 25. 6. 2009 IX ZB 
196/08 – BAG-Info 2/2009).

Leistungsklage: 
Wegfall des Rechtsschutzinteresses durch 
Vorlage eines Schuldenbereinigungsplans
BGH, Beschluss vom 09.07.2009 – IX ZB 29/09 
= ZVI 2009, 269

Leitsatz des Gerichts:
Das Rechtsschutzinteresse für eine Leistungsklage ent-
fällt nicht dadurch, dass der Beklagte einen Schuldenbe-
reinigungsplan vorlegt.

Die Klägerin hatte einen Mahnbescheid über 17.805,38 
EUR nebst Zinsen und Kosten gegen den Beklagten er-
wirkt. Nachdem der Beklagte Widerspruch erhoben hatte, 
hat sie die Abgabe an das Streitgericht beantragt und ihren 
Anspruch begründet. Der Beklagte hat Verteidigungsbe-
reitschaft angezeigt und seinen Antrag auf Abweisung der 
Klage damit begründet, dass er die Eröffnung des Verbrau-
cherinsolvenzverfahrens über sein Vermögen beantragt 
habe und der Schuldenbereinigungsplan nach rechtskräfti-
ger Ersetzung der fehlenden Zustimmung der Klägerin als 
angenommen gelte.
Die Klägerin hat daraufhin den Rechtsstreit in der Hauptsa-
che für erledigt erklärt. Der Beklagte hat der Erledigungs-
erklärung widersprochen und weiterhin die Abweisung der 
Klage beantragt. 
Zur Frage, ob ein Gläubiger des Schuldners auch nach Vor-
lage des Schuldenbereinigungsplans noch die gerichtliche 
Titulierung seiner Forderung betreiben dürfe oder ob seinem 
Leistungsbegehren nunmehr ein Rechtsschutzinteresse feh-
le, hat der BGH das Folgende ausgeführt:
Das Rechtsschutzbedürfnis für eine Klage sei ist in der Re-
gel nicht vorhanden, wenn der geltend gemachte Anspruch 
bereits tituliert ist, über ihn also ein Urteil oder ein anderer 
Titel im Sinne des § 794 ZPO vorliege. Der Schuldenberei-
nigungsplan habe gemäß § 308 Abs. 1 Satz 2 InsO die Wir-
kung eines (vollstreckbaren) Vergleichs im Sinne des § 794 
Abs. 1 Nr. 1 ZPO. Liege ein Schuldenbereinigungsplan vor, 
bestehe folglich kein rechtliches Interesse an der (nochma-
ligen) Titulierung der in ihm berücksichtigten Ansprüche. 
Diese Rechtswirkung trete jedoch erst dann ein, wenn der 
Schuldenbereinigungsplan angenommen worden ist, wenn 
also kein Gläubiger Einwendungen gegen ihn erhoben hat 
oder die Zustimmung nach § 309 InsO ersetzt worden ist. 
Die Vorlage des Schuldenbereinigungsplanes reiche für sich 
genommen noch nicht aus. Im vorliegenden Fall war die An-
spruchsbegründung dem Beklagten zugestellt worden, bevor 
der Schuldenbereinigungsplan angenommen worden war. 
Sobald der Schuldenbereinigungsplan festgestellt worden 
war, hat die Klägerin den Rechtsstreit für erledigt erklärt.
Das Rechtsschutzbedürfnis fehle außerdem regelmäßig 
dann, wenn ein Titel über die Forderung auf einfacherem 
und billigerem Weg zu erreichen wäre.
Diese Voraussetzung sei in einem Fall wie dem vorliegen-
den ebenfalls nicht erfüllt, da das außergerichtliche oder 
gerichtliche Schuldenbereinigungsverfahren nicht notwen-
dig zur (anteiligen) Titulierung eines gegen den Insolvenz-
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schuldner gerichteten Anspruchs führe. Das zeigten schon 
die vom Beklagten selbst mitgeteilten Zahlen: Von etwa 
100.000 Verbraucherinsolvenzverfahren im Jahr endeten 
nur etwa 1.700 mit der Annahme eines Schuldenbereini-
gungsplanes. Die Schuldenbereinigung könne aus mehreren 
Gründen scheitern. So kann das Insolvenzgericht den Fort-
gang des Eröffnungsverfahrens anordnen, wenn nach seiner 
freien Überzeugung der Schuldenbereinigungsplan voraus-
sichtlich nicht angenommen werden wird (§ 306 Abs. 1 Satz 
3 InsO). Jeder Gläubiger kann Einwendungen gegen den 
Schuldenbereinigungsplan erheben. Eine Ersetzung der Zu-
stimmung eines widersprechenden Gläubigers kommt nur 
dann in Betracht, wenn mehr als die Hälfte der benannten 
Gläubiger dem Plan zugestimmt haben und die Summe der 
Ansprüche der zustimmenden Gläubiger mehr als die Hälfte 
der Summe der benannten Gläubiger beträgt (§ 309 Abs. 1 
Satz 1 InsO); der Gläubiger, der die Einwendungen erhoben 
hat, muss im Verhältnis zu den übrigen Gläubigern angemes-
sen beteiligt werden und darf durch den Plan nicht schlech-
ter gestellt werden, als er bei Durchführung des Verfahrens 
über die Anträge auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
und Erteilung von Restschuldbefreiung stünde (§ 309 Abs. 
1 Satz 2 Nr. 1 und 2 InsO). Die Zustimmung des Gläubigers 
kann auch dann nicht ersetzt werden, wenn Streit über die 
Höhe einer vom Schuldner angegebenen Forderung entsteht 
und die Angemessenheit der Beteiligung des Gläubigers 
vom Ausgang dieses Streits abhängt (§ 309 Abs. 3 InsO). 
Schließlich kann der Eröffnungsantrag bis zur Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens jederzeit zurückgenommen wer-
den (§ 13 Abs. 2 InsO). Mit der Rücknahme wird auch dem 
Schuldenbereinigungsplan die Grundlage entzogen.
Auf einen verfahrensmäßig unsicheren Weg dürfe der Gläu-
biger aber nicht verwiesen werden. Ein schnelleres und billi-
geres Mittel des Rechtsschutzes lässt das berechtigte Interes-
se für eine Klage deshalb nur entfallen, sofern es wenigstens 
vergleichbar sicher oder wirkungsvoll alle erforderlichen 
Rechtsschutzziele herbeiführen kann. Diese Voraussetzung 
sei im Fall der Vorlage eines Schuldenbereinigungsplanes 
vor dessen Annahme nicht erfüllt. Der Gläubiger habe - von 
der Frage seiner eigenen Zustimmung abgesehen - keinerlei 
Einfluss darauf, ob der Plan zustande kommt oder nicht.
Das Rechtsschutzbedürfnis für eine Klage könne schließlich 
dann zu verneinen sein, wenn eine Klage oder ein Antrag 
objektiv schlechthin sinnlos ist, wenn also der Kläger oder 
Antragsteller unter keinen Umständen mit seinem prozessu-
alen Begehren irgendeinen schutzwürdigen Vorteil erlangen 
kann. Auch ein solcher Fall liege nicht vor. Der vorgeleg-
te Schuldenbereinigungsplan könne, wie gezeigt, aus ver-
schiedenen Gründen scheitern. Komme es sodann zur Er-
öffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des 
Beklagten, folge ein Rechtsschutzinteresse des Klägers aus 
der Regelung des § 179 Abs. 2 InsO, wonach dann, wenn ein 
Schuldtitel über eine bestrittene Forderung vorliegt, es dem 
Bestreitenden obliegt, den Widerspruch zu verfolgen. Die 
Aufnahme des Anspruchs in den Schuldenbereinigungsplan 
lasse nicht zwingend den Schluss darauf zu, dass ihm im er-
öffneten Verfahren nicht widersprochen werde. Unterbleibe 

nach Scheitern des Schuldenbereinigungsplanes die Eröff-
nung des Insolvenzverfahrens, könne der Prozess nach den 
allgemeinen Vorschriften fortgesetzt werden. 

Versagung der Restschuldbefreiung wegen 
Vermögensverschwendung
BGH, Beschluss vom 09.07.2009 – IX ZB 199/08 
= ZInsO 2009, 1506

Leitsatz:
Die Entfernung und Vernichtung einer zur Masse ge-
hörenden Einbauküche aus der vom Schuldner bis zur 
Übergabe an den Käufer genutzten Wohnung, die der 
Insolvenzverwalter für einen Mehrpreis von 1.500 EUR 
mit der Eigentumswohnung des Schuldners verkauft 
hatte, stellt eine entsprechende Vermögensverschwen-
dung dar.
In dem auf Antrag eines Gläubigers eröffneten Insolvenz-
verfahren beantragte der Schuldner Erteilung der Rest-
schuldbefreiung. In seinem Schlussbericht teilte der Insol-
venzverwalter mit, der Schuldner habe entgegen mehrfacher 
Weisung die zur Masse gehörende Einbauküche einer von 
ihm verkauften Wohnung kurz vor deren Übergabe an den 
Käufer entfernt und auf den Sperrmüll geschafft. Der Masse 
sei dadurch ein Kaufpreisverlust von 1.500 Euro entstanden. 
Gestützt auf diesen Sachverhalt wurde im Schlusstermin 
ein Antrag auf Versagung der Restschuldbefreiung gestellt. 
Diesem Antrag hat das Insolvenzgericht mit Beschluss vom 
14. Mai 2008 stattgegeben. 
Der BGH führt aus, dass eine Vermögensverschwendung 
im Sinne des § 290 Abs. 1 Nr. 4 InsO gegeben sei, wenn 
der Schuldner Werte außerhalb einer sinnvollen und nach-
vollziehbaren Verhaltensweise verbrauche. Die Entfernung 
und Vernichtung einer zur Masse gehörenden Einbauküche 
aus der vom Schuldner bis zur Übergabe an den Käufer 
genutzten Wohnung, die der Insolvenzverwalter für einen 
Mehrpreis von 1.500 Euro mit der Eigentumswohnung des 
Schuldners verkauft hatte, stelle eine entsprechende Vermö-
gensverschwendung dar. 

Zur Aufrechnung eines sozialrechtlichen 
Leistungsträgers während der Wohlverhaltens-
periode.
LSG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 27.07.2009 - L 33 
R 204/09 B ER

Leitsatz:
§ 294 Abs. 1 InsO steht einer Verrechnung nach § 52 SGB I 
während der Wohlverhaltensperiode nicht entgegen.
Der Schuldner befindet sich seit dem 14.07.2005 in der 
Wohlverhaltensperiode. Er bezieht eine Altersrente. Der 
Rentenversicherungsträger verrechnete ab Oktober 2008 
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die laufenden Altersrentenansprüche, die nicht von der Ab-
tretung an den Treuhänder gemäß § 287 Abs. 2 InsO erfasst 
sind, weil sie unterhalb der Pfändungsfreigrenze liegen, mit 
Beitragsforderungen der Berufsgenossenschaft in Höhe von 
rund 5.000 EUR. 
Nach den §§ 52, 51 SGB I kann der für eine Geldleistung 
zuständige Leistungsträger (hier der Rentenversicherungs-
träger) mit der Ermächtigung eines anderen Leistungsträ-
gers (hier der Berufsgenossenschaft) dessen Ansprüche 
gegen den Leistungsberechtigten verrechnen. § 52 SGB I 
stellt eine spezialgesetzliche Regelung dar, die trotz fehlen-
der Gegenseitigkeit die Verrechnung der Leistungen eines 
Leistungsträgers mit Forderungen eines anderen Leistungs-
trägers ermöglicht, wobei die Verrechnung auf die Hälfte 
der Leistungsansprüche beschränkt ist. Diese Vorschrift war 
im Jahre 1975 eingeführt worden, nachdem das BSG Auf-
rechnungen der Leistungsträger mit Forderungen anderer 
Leistungsträger, soweit sie nicht ausdrücklich gesetzlich zu-
gelassen waren, mangels Gegenseitigkeit der Forderungen 
für unzulässig erklärt hatte (BSG, Urt. v. 25.08.1961 - 1 RA 
233/59). Die danach bestehende Verrechnungsmöglichkeit 
steht einer Aufrechnung im Sinne der Insolvenzordnung 
gleich (BGH, Urt. v. 29.05.2008 - IX ZB 51/07). Es darf ge-
gen Ansprüche auf laufende Geldleistungen nur bis zu deren 
Hälfte aufgerechnet werden und es darf durch die Verrech-
nung keine Hilfebedürftigkeit im Sinne des SGB XII und 
SGB II eintreten. Die Pfändungsgrenzen des § 54 Abs. 3 
bis 5 SGB I müssen bei der Verrechnung gemäß § 52 i.V.m.        
§ 51 Abs. 2 SGB I nicht beachtet werden. 
Nach Auffassung des Landessozialgerichts durfte der Ren-
tenversicherungsträger die Verrechnung vornehmen.
§ 114 InsO bzw. § 96 InsO stehen einer Verrechnung nicht 
entgegen, da sie nur den pfändbaren Teil der Dienstbezüge 
(hier der Altersrente) betreffen. Nur pfändbare Forderungen 
des Schuldners sind Vermögensbestandteil der Insolvenz-
masse. Die von der Antragsgegnerin verrechneten Teile der 
Altersrente liegen unter der Pfändungsfreigrenze des § 850c 
ZPO.
In gleicher Weise steht § 294 Abs. 3 InsO der Verrechnung 
nicht entgegen, da die Altersrente den pfändbaren Betrag 
gemäß § 850c ZPO unterschreitet und sie nicht zu den ge-
mäß § 287 Abs. 2 InsO abgetretenen Forderungen gehört. 
Schließlich schließt § 294 Abs. 1 InsO eine Verrechnung 
nicht aus. Nach dieser Vorschrift sind Zwangsvollstreckun-
gen für einzelne Insolvenzgläubiger in das Vermögen des 
Schuldners während der Laufzeit der Abtretungserklärung 
nicht zulässig. Bei der Verrechnung gemäß § 52 SGB I 
handelt es sich jedoch nicht um Zwangsvollstreckung. Die 
sozialrechtliche Verrechnung ist ein Sonderfall der Aufrech-
nung; sie ist vom Aufrechnungsbegriff der Insolvenzord-
nung erfasst. Die Aufrechnung ist jedoch keine Maßnahme 
der Zwangsvollstreckung.
Das Gericht setzte sich auch damit auseinander, dass analog 
§ 294 Abs. 1 InsO die Aufrechnung (und die Verrechnung) in 
der Wohlverhaltensphase in den Fällen ausgeschlossen sei, 
bei denen es sich bei der Forderung, gegen die aufgerechnet 
wird, um eine Insolvenzforderung handelt. Im Falle der Zu-

lässigkeit einer Aufrechnung bzw. Verrechnung könnte dies 
gegen den Grundsatz der Gläubigergleichbehandlung ver-
stoßen. Nach Auffassung des Gerichts besteht in der Wohl-
verhaltensperiode kein allgemeines Aufrechnungsverbot für 
Insolvenzgläubiger (BGH, Urteil vom 21. Juli 2005).
Es würde auch einen Wertungswiderspruch darstellen, wenn 
die Verrechnung gemäß § 52 SGB I während der Wohlver-
haltensphase aus Gründen der Gleichbehandlung der Gläu-
biger ausgeschlossen wäre. Die Verrechnung gemäß § 52 
SGB I stelle insgesamt eine Privilegierung der Gläubiger 
von Beitragsforderungen dar, da sogar unterhalb der Pfän-
dungsfreigrenze eine Verrechnung erfolgen darf. Es wür-
de einen Wertungswiderspruch ergeben, wenn dann in der 
Restschuldbefreiungsphase das Ziel einer auch sonst nicht 
bestehenden Gläubigergleichbehandlung ein Verrechnungs-
verbot bedingen sollte. Eine Verrechnung ist daher während 
der Wohlverhaltensphase nicht analog § 294 Abs. 1 InsO 
ausgeschlossen.

Anmerkung: 
Sozialleistungsträger sind als Gläubiger gegenüber anderen 
Gläubigern privilegiert, wenn es darum geht, ausstehende 
Forderungen einzuziehen. Selbst wenn der Schuldner von 
ihnen gar keine Leistung mehr bezieht, haben Sie grundsätz-
lich die Möglichkeit ihre Forderungen von einem anderen 
Sozialleistungsträger im Wege der Verrechnung (§ 52 SGB 
I) einziehen zu lassen. Im Falle wachsender Arbeitslosigkeit 
und einer zunehmenden Verschuldungsproblematik wird § 52 
SGB I an praktischer Relevanz gewinnen. Die betroffenen 
Schuldner werden sich darauf einstellen müssen, noch wäh-
rend der Laufzeit der Abtretungsphase mit Verrechnungen 
bis zur Grenze der Hilfebedürftigkeit rechnen zu müssen.

Zu den Voraussetzungen einer vorzeitigen 
Erteilung der Restschuldbefreiung
AG Göttingen, Beschluss vom 09.09.2009 - 74 IK 34/07 
= ZInsO 2009, 1974

Leitsätze des Gerichts:
1. Eine vorzeitige Erteilung der Restschuldbefreiung in 
der Wohlverhaltensperiode kann auch erfolgen, ohne 
dass Forderungen der Gläubiger befriedigt worden sind. 
Das gilt, wenn Gläubiger nur in der Insolvenztabelle, 
nicht aber im Schlussverzeichnis eingetragen sind.
2. Legt ein Gläubiger innerhalb der Frist des § 189 InsO 
Unterlagen zum Nachweis seiner bisher bestrittenen 
Forderung vor, ist nicht nur die Tabelle, sondern auch 
das Verteilungsverzeichnis zu ändern, einer kostenauslö-
senden zusätzlichen Klagerhebung bedarf es nicht.
3. Unterbleibt die Änderung des Verteilungsverzeich-
nisses, kann nach Ablauf der Frist des § 193 InsO eine 
Änderung nur erfolgen bei offenbaren Unrichtigkeiten. 
Darunter fällt nicht die Ablehnung der Aufnahme in das 
Verzeichnis unter Verstoß gegen § 189 InsO.
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Über das Vermögen des Schuldners wurde unter Bewilli-
gung der Verfahrenskostenstundung das Verbraucherinsol-
venzverfahren eröffnet. Das Gläubiger-/Forderungsver-
zeichnis wies zwei Gläubiger aus: Eine Bausparkasse und 
die C Bank; an Letztere war das Gehalt abgetreten. Das In-
solvenzgericht ordnete das schriftliche Verfahren an unter 
Fristsetzung zum 2.4.2007. Innerhalb der Anmeldefrist zum 
16.3.2007 meldete nur die Bausparkasse an, die Forderung 
wird vom Treuhänder in vollem Umfang bestritten. Die For-
derung der C Bank v. 21.3.2007 wurde dem Insolvenzgericht 
am 10.10.2007 mitgeteilt und am 12.12.2007 nach nachträg-
licher Forderungsprüfung als vom Treuhänder bestritten in 
die Tabelle eingetragen. In einem Schreiben v. 03.12.2007 
wies der Treuhänder darauf hin, dass noch Zahlungen einer 
Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten 
(GVL) an die Insolvenzmasse zu erwarten seien.
Am 8.1.2008 wurde der schriftliche Schlusstermin ab-
gehalten und u.a. eine Frist für Einwendungen gegen das 
Schluss verzeichnis, zur Anordnung der Nachtragsverteilung 
hinsichtlich Zahlungen der GVL und zur Geltendmachung 
von Versagungsgründen gesetzt. Der Beschluss wurde am 
15.1.2009 im Internet bekannt gemacht; das im Internet am 
selben Tag veröffentlichte Verteilungsverzeichnis weist kei-
nen zur Verteilung stehenden Betrag und festgestellte Forde-
rungen von 0 EUR aus. Mit Schreiben v. 30.1.2009 teilte der 
Treuhänder dem Insolvenzgericht mit, dass die Forderung 
der C Bank nunmehr in voller Höhe festgestellt ist. Weiter 
heißt es: „Trotz Berichtigung des Tabellenauszuges der o.g. 
Gläubigerin nimmt diese nicht an der Verteilung teil, da die 
für die Forderungsfeststellung erforderlichen Unterlagen 
durch die Gläubigerin erst nach Veröffentlichung herge-
reicht wurden und die Gläubigerin versäumt hat, rechtzeitig 
den Nachweis des § 189 InsO zu erbringen.“
Mit Schreiben v. 1.2.2009 teilte der Treuhänder mit, dass 
ihm bis zum heutigen Tage keine festgestellten Forderun-
gen vorlägen und er ein Verteilungsverzeichnis deshalb 
nicht erstellen könne. Die Tabelle wurde am 13.2.2009 von 
der Rechtspflegerin berichtigt. Im schriftlichen Verfahren 
wurde am 11.3.2009 u.a. festgestellt, dass Einwendungen 
gegen das Schlussverzeichnis und die Ankündigung der An-
ordnung der Nachtragsverteilung nicht vorliegen. Zugleich 
wurde die Restschuldbefreiung angekündigt, das Verfahren 
am 15.4.2009 aufgehoben. Mit Schreiben v. 28.4.2009 bean-
tragte der Treuhänder die Nachtragsverteilung im Hinblick 
auf einen Zahlungseingang. Mit Schreiben v. 13.5.2009 
wies das Insolvenzgericht darauf hin, dass eine Nachtrags-
verteilung nicht erfolgen könne, da im Schlussverzeichnis 
kein Gläubiger aufgeführt ist.
Am 31.7.2009 kündigte das Insolvenzgericht die Absicht 
an, dem Schuldner vorzeitig die Restschuldbefreiung zu er-
teilen, da die Kosten des Verfahrens gedeckt sind und ein 
Schlussverzeichnis nicht vorliege. 
Innerhalb der gesetzten Frist erhob die C Bank Einwendun-
gen gegen die vorzeitige Erteilung der Restschuldbefreiung. 
Sie weist auf den dem Antrag beigefügten, ihr vom Treu-
händer Ende Januar 2009 übersandten, Auszug aus der In-
solvenztabelle hin. Auf dem Tabellenblatt ist vermerkt, dass 

die Forderungen nunmehr in voller Höhe festgestellt sind. 
Als Datum ist der 29.1.2009 eingetragen, darunter befindet 
sich der Name der zuständigen Rechtspflegerin ohne ihre 
Unterschrift. Die C Bank erläutert, dass sie aufgrund die-
ser Tabellenauszüge davon ausgegangen sei, dass auch eine 
entsprechende Änderung des Schlussverzeichnisses erfol-
gen werde und Einwendungen nicht zu erheben seien. Den 
Restbetrag von ca. 6.600 EUR hatte der Treuhänder inzwi-
schen an den Schuldner ausgekehrt.
Das Gericht erteilte dem Schuldner gem. § 300 Abs. 1 InsO 
die Restschuldbefreiung.
Die Restschuldbefreiung kann nach der Rechtsprechung 
des BGH vorzeitig erteilt werden, wenn keine Forderungen 
angemeldet und die Masseverbindlichkeiten gedeckt sind 
(BGH, ZInsO 2005, 597). Im dem vom BGH entschiedenen 
Fall wurde die Restschuldbefreiung bereits im Schlusster-
min angekündigt. Im vorliegenden Fall hätte dies nur erfol-
gen können, wenn auf das Erfordernis der Kostendeckung 
verzichtet worden wäre (auch ein Abwarten mit der Ver-
fahrensaufhebung im Hinblick auf den sich abzeichnenden 
Massezufluss wäre möglich gewesen). Insofern bestanden 
Unterschiede zum dem vom BGH entschiedenen Fall.
Die C Bank ist in der Tabelle eingetragen und somit zur An-
tragstellung berechtigt. Einen Versagungsgrund gem. § 300 
InsO macht sie nicht geltend.
Der BGH (ZInsO 2005, 597) hatte folgende Leitsätze aufge-
stellt: „1. Haben keine Insolvenzgläubiger Forderungen zur 
Tabelle angemeldet, kann dem Schuldner die Restschuld-
befreiung bereits im Schlusstermin erteilt werden, sofern er 
belegt, dass die Verfahrenskosten und die sonstigen Mas-
severbindlichkeiten getilgt sind. 2. Werden vor Ablauf der 
Wohlverhaltensphase die Verfahrenskosten berichtigt und 
sämtliche Gläubiger befriedigt, ist auf Antrag des Schuld-
ners die Wohlverhaltensphase vorzeitig zu beenden und die 
Restschuldbefreiung auszusprechen.“ 
Im vorliegenden Fall war zwar die Forderung eines Gläu-
bigers (nachträglich) zur Tabelle festgestellt, aber nicht in 
das Schlussverzeichnis aufgenommen worden. Dennoch lag 
nach Auffassung des Amtsgerichts ein der Entscheidung des 
BGH vergleichbarer Sachverhalt vor. 
Insolvenzgläubigern, die nicht am Insolvenzverfahren teil-
nehmen, sei nicht die Möglichkeit zu erhalten, Versagungs-
anträge nach §§ 296, 297 InsO zu stellen. Diesen Gläubi-
gern sei es verwehrt, Verfahrensrechte in der Wohlverhal-
tensphase wahrzunehmen. Eine Anmeldung und Prüfung 
der Forderung könne nicht mehr nachgeholt werden. Un-
abhängig von der fehlenden Antragsberechtigung scheitere 
ein Versagungsantrag nach § 296 InsO auch daran, dass die 
dort vorausgesetzte Beeinträchtigung der Befriedigung der 
Insolvenzgläubiger durch Obliegenheitsverletzungen des 
Schuldners nicht eintreten könne, da gegenüber den am Ver-
fahren nicht teilnehmenden Gläubigern den Schuldner keine 
Obliegenheiten träfen. Daher sei ein förmliches Restschuld-
befreiungsverfahren unter Einschluss einer Wohlverhaltens-
phase, während der über Jahre hinweg vom Treuhänder die 
Abtretungsbeträge des Schuldners für nicht vorhandene In-
solvenzgläubiger gesammelt werden müssten, um sie dann 
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am Ende dieser Phase an den Schuldner zurückzugeben, 
sinnlos. Dem Schuldner würde in dieser Zeit ohne sachli-
chen Grund - nämlich ohne Legitimation durch zu schützen-
de Gläubigerinteressen - seine wirtschaftliche Bewegungs-
freiheit außerhalb der Pfändungsfreigrenzen genommen. 
Zudem komme auch eine Versagung gem. § 297 InsO nur 
auf Antrag eines Insolvenzgläubigers in Betracht. Seien 
schon vor dem Schlusstermin die Kosten des Insolvenz-
verfahrens (§ 54 InsO) berichtigt und sämtliche sonstigen 
Masseverbindlichkeiten (§ 55 InsO) erledigt, bestehe keine 
Veranlassung, die Wohlverhaltensphase in Gang zu setzen. 
Entsprechendes gelte für den Fall, dass Insolvenzgläubiger 
ihre Forderungen im Verfahren angemeldet hätten und sogar 
diese vorzeitig vollständig befriedigt worden seien. 
Eine Gläubigerbefriedigung sei hier nicht eingetreten und 
kann auch im Rahmen des Insolvenzverfahrens nicht ein-
treten, da kein Gläubiger in das Schlussverzeichnis aufge-
nommen sei. Die Fortführung des Insolvenzverfahrens nach 
Berichtigung der Verfahrenskosten wäre aber eine reine 
Förmelei. Der in die Tabelle aufgenommene Gläubiger C. 
Bank kann zwar Versagungsanträge stellen, sie sind aber im 
Wesentlichen zum Scheitern verurteilt. Obliegenheitsverlet-
zungen gem. § 295 InsO setzen eine Beeinträchtigung der 
Gläubigerbefriedigung (§ 296 Abs. 1 Satz 1 InsO) voraus. 
Dazu könne es hier nicht kommen.
Allerdings setze eine Versagung gem. § 297 InsO keine Be-
einträchtigung der Gläubigerbefriedigung voraus. Es hande-
le sich aber um eine fern liegende Möglichkeit, für deren 
Vorliegen keinerlei Anhaltspunkte bestünden. Sie sei daher 
unbeachtlich. In den seltenen Ausnahmefällen müsse der 
nicht in das Schlussverzeichnis aufgenommene, aber in die 
Tabelle eingetragene Insolvenzgläubiger die Möglichkeit 
darlegen.
Die C Bank war auch nicht nachträglich in das Schlussver-
zeichnis aufzunehmen. Zwar bestand nach der Rechtspre-
chung des BGH (ZInsO 2007, 493) ein Anspruch auf nach-
trägliche Aufnahme in das Verteilungsverzeichnis. Die C 
Bank hatte jedoch keine Einwendungen gegen das Schluss-
verzeichnis erhoben. 
Eine nachträgliche Änderung des Schlussverzeichnisses 
nach Aufhebung des Verfahrens im vorliegenden Fall war 
nach Auffassung des Gerichts nicht möglich. Die Rest-
schuldbefreiung konnte daher vorzeitig erteilt werden. 

Darlehensvertrag und Restschuldversicherung 
als verbundene Verträge - Widerruf durch 
Treuhänder/Insolvenzverwalter
LG Berlin 4. Zivilkammer, Urteil vom 02.09.2009 - 4 S 10/0

Leitsätze des Gerichts:
1. Der Abschluss eines Darlehensvertrages dient auch 
dann nicht im Sinne des § 358 Abs. 3 Satz 1 BGB der 
Finanzierung der im Zusammenhang mit der Kreditauf-
nahme abgeschlossenen Restschuldversicherung, wenn 
kein weiteres finanziertes Geschäft ersichtlich ist.

2. Ein Darlehensvertrag und ein im Zusammenhang 
mit der Kreditaufnahme geschlossener Restschuldver-
sicherungsvertrag bilden keine wirtschaftliche Einheit 
im Sinne des § 358 Abs. 3 Satz 1 BGB, wenn der Kre-
ditnehmer frei darin war, eine Restschuldversicherung 
abzuschließen.
3. Selbst bei Vorliegen eines verbundenen Geschäftes kann 
der Darlehensnehmer nicht nach § 358 Abs. 4 Satz 2 BGB 
die Rückzahlung der Versicherungsprämie an sich ver-
langen oder mit diesem Anspruch gegenüber der Bank 
aufrechnen.

dagegen:

LG Bremen 2. Zivilkammer, Urteil vom 27.08.2009 
- 2 S 374/08
Leitsätze des Gerichts:
1. Darlehensvertrag und Restschuldversicherung kön-
nen verbundene Geschäfte sein, wenn und soweit das 
Darlehen teilweise der Finanzierung der Restschuldver-
sicherungsprämie dient.
2. In der Insolvenz des Verbrauchers findet nach Wider-
ruf der verbundenen Geschäfte eine Saldierung des An-
spruchs auf Rückgewähr der geleisteten Versicherungs-
prämie mit dem Gegenanspruch der Bank auf Rückzah-
lung des ausgezahlten Darlehens nicht statt.
3. Ein Anspruch auf Rückgewähr der geleisteten Rest-
schuldversicherungsprämie nach Widerruf der verbun-
denen Geschäfte besteht nur in Höhe des auf die Zeit 
nach Zugang der Widerrufserklärung entfallenden Teils 
der Prämien.

LG Düsseldorf: Urteil vom 12.08.2009 - 8 O 70/09
Leitsätze des Gerichts:
1. Wird mit einem Darlehensvertrag ein Restschuldver-
sicherungsvertrag finanziert, handelt es sich um verbun-
dene Verträge i.S. des § 358 BGB.
2. Widerruft der Treuhänder den Darlehensvertrag und 
Restschuldversicherungsvertrag gem. § 355 BGB, kann 
er vom Darlehensgeber die Rückzahlung der aus dem 
Vermögen des Insolvenzschuldners erbrachten Zins- und 
Tilgungsleistungen verlangen, soweit sie auf den zur Fi-
nanzierung der Versicherung verwandten Darlehensteil 
entfallen. Es kann nicht der vom Darlehensgeber an den 
Versicherer gezahlte Darlehensbetrag (die Prämie für 
die Restschuldversicherung) verlangt werden.

LG Itzehoe 7. Zivilkammer, Urteil vom 06.08.2009 
- 7 O 281/08 
Leitsatz des Gerichts:
Ein Verbraucherdarlehen und ein gleichzeitig geschlos-
sener Versicherungsvertrag über eine Restschuldversi-
cherung, dessen Einmalprämie aus Darlehenvaluta be-
zahlt wird, bilden jedenfalls dann verbundene Verträge 
i.S.d § 358 BGB, wenn die Versicherungsprämie einen 
nicht lediglich unerheblichen Teil der kreditierten Dar-
lehenvaluta ausmacht.
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Entscheidung zum 
Zwangsvollstreckungsrecht

Pfändbarkeit von Erschwerniszulagen
OVG Lüneburg 5. Senat, Beschluss vom 17.09.2009 
- 5 ME 186/09

Leitsatz:
Die Zulage für Dienst zu ungünstigen Zeiten und die 
Wechselschichtzulage nach der Erschwerniszulagenver-
ordnung sind gemäß § 850a Nr. 3 ZPO unpfändbar.
Der Antragsteller bezog neben seinem Grundgehalt un-
ter anderem eine Zulage für Dienst zu ungünstigen Zeiten        
(§ 3 der Erschwerniszulagenverordnung - EZulV -) und eine 
Wechselschichtzulage (§ 20 Abs. 1 EZulV). Gegen den An-
tragsteller bestanden von dritter Seite Forderungen in Form 
von Abtretungen, Aufrechnungen sowie Pfändungs- und 
Überweisungsbeschlüssen. 
Nachdem sein Begehren, unter anderem die beiden von 
ihm bezogenen Erschwerniszulagen (Zulage für Dienst zu 
ungünstigen Zeiten und Wechselschichtzulage) bei der Be-
rechnung der pfändbaren Dienstbezüge nicht zu berücksich-
tigen, erfolglos geblieben war, hatte der Antragsteller bei 
dem Verwaltungsgericht um Gewährung vorläufigen Recht-
schutzes nachgesucht. 
Nach Auffassung des Gerichts waren beide dem Antragstel-
ler gewährten Erschwerniszulagen (Zulage für Dienst zu un-
günstigen Zeiten und Wechselschichtzulage) als unpfändbar 
zu behandeln. Die Vorschrift des § 850a Nr. 3 ZPO bestim-
me, dass Erschwerniszulagen unpfändbar sind, soweit sie 
den Rahmen des Üblichen nicht übersteigen. Die Zulage für 
Dienst zu ungünstigen Zeiten und die Wechselschichtzulage 
sind nach Auffassung des Gerichts Erschwerniszulagen im 
Sinne des § 850a Nr. 3 ZPO und deshalb nicht pfändbar.
Zutreffend sei zwar, dass in den Kommentierungen zur Zi-
vilprozessordnung überwiegend die Auffassung vertreten 
werde, dass eine Erschwerniszulage nur dann gemäß § 850a 
Nr. 3 ZPO unpfändbar sei, wenn sie nicht nur dazu diene, 
einen Ausgleich für die ungünstige oder unbequeme Lage 
der Arbeit zu schaffen, sondern darüber hinaus das Ziel 
verfolge, eine Erschwernis abzugelten, die durch die Art 
der Arbeit verursacht werde (vgl. Baumbach/ Lauterbach/
Albers/ Hartmann, ZPO, 67. Aufl. 2009, § 850a Rn 10; Zöl-
ler, ZPO, 26. Aufl. 2007, § 850a Rn 10.) d.h. darunter nur 
solche Lohnzuschläge zu verstehen sind, die zur Abgeltung 
einer durch die Eigentümlichkeit der Arbeit verursach-
ten Erschwernis gewährt werden. Dazu sollen „Zuschläge 
für Hitze-, Wasser-, Säure-, Staub-, Schacht- und Tunnel-, 
Druckluft- und Taucher- sowie Stacheldrahtarbeit“ gehören. 
Zuschläge für Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit sollten 
hingegen nicht als Erschwerniszulagen angesehen werden 
können. Diese Auffassung entspreche auch der tariflichen 
Praxis, die Erschwerniszulagen von Nacht-, Sonn- und Fei-
ertags- und ähnlichen Zuschlägen klar unterscheide.
Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg folgt jedoch dieser 

in der Kommentarliteratur vertretenen Auffassung nicht, 
sondern hält nicht nur die Wechselschichtzulage, sondern 
darüber hinaus auch die auf § 3 EZulV beruhende Zulage 
für Dienst zu ungünstigen Zeiten für unpfändbar. Es sei 
nicht zulässig, diese Erschwerniszulagen von dem Anwen-
dungsbereich des § 850a Nr. 3 ZPO auszunehmen. Schon 
der Wortlaut des § 850a Nr. 3 ZPO spreche gegen eine Dif-
ferenzierung zwischen verschiedenen Erschwerniszulagen, 
da die Vorschrift ausdrücklich neben Erschwerniszulagen 
noch Gefahrenzulagen und Schmutzzulagen anführt, die 
aber gerade an die Art der ausgeübten - gefährlichen oder 
schmutzigen - Tätigkeit anknüpften.
Für unpfändbare Erschwerniszulagen würden sich anson-
sten so gut wie kein Anwendungsbereich mehr finden, wenn 
im Rahmen des § 850a Nr. 3 ZPO an die Art der ausgeübten 
Tätigkeit angeknüpft würde.
Auch die Entstehungsgeschichte des § 850a Nr. 3 ZPO lasse 
es nicht zu, Zulagen nach der Erschwerniszulagenverord-
nung von dem Anwendungsbereich des § 850a Nr. 3 ZPO 
auszunehmen. Es fänden sich keinerlei Hinweise dahinge-
hend, dass der Gesetzgeber den eindeutig gewählten Begriff 
der „Erschwerniszulagen“ nicht umfassend verstanden wis-
sen wollte. 
Falls der Gesetzgeber beabsichtigt gehabt hätte, im Rahmen 
der neu geschaffenen Vorschrift des § 850a Nr. 3 ZPO be-
stimmte Erschwerniszulagen von dem Begriff der Erschwer-
niszulagen auszunehmen, hätte es nahe gelegen, dies in den 
Gesetzgebungsmaterialien deutlich zu machen. 

Entscheidung zum 
Unterhaltsrecht 

Zur Pfändung einer anlässlich der Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses erhaltenen Abfindung
AG Flensburg, Urteil vom 18.08.2009 - 92 F 116/09 UK, 92 F

Leitsätze des Gerichts: 
1. Die anlässlich der Beendigung des Arbeitsverhältnis-
ses erhaltene Abfindung ist im Rahmen der gesteigerten 
Unterhaltsverpflichtung gemäß § 1603 Abs. 2 S. 1 BGB 
zur Sicherstellung des Mindestunterhaltes der minder-
jährigen Kinder einzusetzen. Insoweit ist es dem Unter-
haltsschuldner verwehrt, die Abfindung zur Begleichung 
sonstiger Verbindlichkeiten einzusetzen.
2. Zur Sicherstellung des Mindestunterhaltes der min-
derjährigen Kinder ist der Unterhaltsschuldner ver-
pflichtet, bei Zugriff anderer Gläubiger auf die Abfin-
dung einen Vollstreckungsschutzantrag gemäß § 850i 
ZPO zu stellen.
3. Nimmt der Unterhaltsschuldner in einer Transferge-
sellschaft nur vereinzelt an Fortbildungsmaßnahmen 
teil, so kann ihm gegenüber minderjährigen Kindern 
nur der notwendige Selbstbehalt für nicht Erwerbstätige 
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in Höhe von 770,- EUR (Unterhaltsrechtliche Leitlinien 
des OLG Schleswig, Stand 1. Januar 2009, Punkt 21.2) 
zugebilligt werden.

Der unterhaltspflichtige Kläger begehrte mit einer Abände-
rungsklage die Herabsetzung von tituliertem Kindesunter-
halt. Bei Abschluss des titulierten Vergleiches, dessen Ab-
änderung er nun geltend macht, war der Kläger bei einer 
Firma beschäftigt. Durch Aufhebungsvertrag wurde das Ar-
beitsverhältnis des Klägers aus betriebsbedingten Gründen 
aufgehoben. Bis zur Beendigung seines Arbeitsverhältnis-
ses hatte der Kläger durchschnittlich 1.849,01 EUR netto 
verdient. Anlässlich der Beendigung des Arbeitsvertrages 
hat der Kläger eine Abfindung in Höhe von 32.578,00 EUR 
brutto erhalten und ist in eine Transfergesellschaft übernom-
men worden. Dort erzielt er ein durchschnittliches monatli-
ches Nettoeinkommen in Höhe von 1.327,21 EUR. Von der 
Nettoabfindung in Höhe von 21.991,06 EUR ist aufgrund 
vorliegender Pfändungen ein Betrag von 20.150,26 EUR 
einbehalten worden. Ein Betrag von 1.840,80 EUR kam von 
der Abfindung zur Auszahlung.
Der unterhaltspflichtige Kläger war der Auffassung, dass der 
bisher titulierte Unterhalt herabzusetzen sei, da aufgrund der 
Beendigung seines Beschäftigungsverhältnisses seine un-
terhaltsrechtlichen Einkünfte gesunken seien. Auch sei die 
Abfindung hier nicht zur Sicherstellung seiner Unterhalts-
verpflichtungen einzusetzen, da diese gepfändet worden sei. 
Auf etwaige Pfändungsfreigrenzen gemäß § 850i ZPO habe 
er sich nicht berufen, da er davon nichts gewusst habe. Dies 
sei unterhaltsrechtlich auch nicht vorwerfbar.
Das Amtsgericht wies die Abänderungsklage ab.
Nach Auffassung des Amtsgerichts Flensburg stellt eine 
wegen des Arbeitsplatzverlustes gezahlte Abfindung un-
terhaltsrechtliches Einkommen dar. Der Unterhaltsschuld-
ner muss die Abfindung zur Aufstockung seiner nach dem 
Arbeitsplatzverlust erzielen Einkünfte bis zur Höhe seines 
vorherigen Einkommens verwenden. 
Der unterhaltspflichtige Kläger wäre verpflichtet gewesen, 
diese Abfindung zur Aufstockung seiner derzeitigen Bezü-
ge bis zur Höhe seines vorherigen Verdienstes in Höhe von 
1.849,00 EUR zu verwenden.
Er könne sich auch nicht darauf berufen, diverse Schulden 
aus der Abfindung getilgt zu haben. Zwar sei es grundsätz-
lich zulässig, Teile der Abfindung zur Tilgung von Schulden 
zu verwenden. Dies gelte aber dann nicht, wenn er aufgrund 
der Tilgung dieser Schulden nicht mehr in der Lage ist, den 
Mindestunterhalt der gemeinsamen Kinder sicherzustellen.
Zwar könnten Schulden auch bei der Unterhaltspflicht ge-
genüber minderjährigen Kindern abgezogen werden, da 
diese ihre Lebensstellung vom barunterhaltspflichtigen El-
ternteil ableiten. Ist der barunterhaltspflichtige Elternteil 
mit Verbindlichkeiten belastet, beeinträchtige dies auch die 
Lebensstellung des Kindes. Damit nehme das minderjähri-
ge Kind auch grundsätzlich an dem wirtschaftlich geringe-
ren Lebensstandard teil, wenn der Unterhaltsverpflichtete 
Schulden zu tilgen habe und nur über entsprechend geringe-
re Einkünfte verfüge.

Allerdings sei die Frage der Berücksichtigungsfähigkeit von 
Schulden im Rahmen der Unterhaltsberechnung im Ergeb-
nis einer umfassenden Interessensabwägung zu beurteilen, 
wobei es insbesondere auf den Zweck der Verbindlichkeit, 
den Zeitpunkt und die Art des Entstehens, die Kenntnis des 
Unterhaltsverpflichteten von Grund und Höhe der Unter-
haltsschuld und auf andere Gründe ankomme. Im Rahmen 
dieser Interessenabwägung sei die gemäß § 1603 Abs. 2 Satz 
1 BGB verschärfte Haftung für den Unterhalt minderjähri-
ger unverheirateter Kinder zu beachten. Insbesondere sei 
zu beachten, dass diesen jegliche Möglichkeit fehle, durch 
eigene Anstrengung zur Deckung des notwendigen Unter-
haltsbedarfs beizutragen.
Der Kläger ist zur Sicherstellung des Mindestunterhalts der 
Beklagten verpflichtet, sich auf seine Pfändungsfreigrenzen 
zu berufen und insbesondere den Pfändungsschutz für Ab-
findungen gemäß § 850i ZPO in Anspruch zu nehmen.
Insbesondere sei durch die Verpflichtung eines Unterhalts-
schuldners zur Sicherstellung des Unterhalts der minder-
jährigen Kinder ggf. ein Verbrauchinsolvenzverfahren ein-
zuleiten, zumindest in diesem Bereich ist ein Vorrang der 
Verpflichtung zur Zahlung von Kindesunterhalt vor der Be-
dienung anderer Verbindlichkeiten normiert worden. Daraus 
resultiere auch eine Verpflichtung des Unterhaltsschuldners, 
durch einen Antrag nach § 850i ZPO wesentliche Teile sei-
ner Abfindung vor dem Zugriff durch andere Gläubiger zu 
schützen, damit er diese Teile seiner Abfindung zur Aufstok-
kung seines Einkommens auf die bisherige Höhe verwenden 
könne. Es wäre mit dem Vorrang der Sicherstellung des Kin-
desunterhalts und mit der gesteigerten Erwerbsobliegenheit 
nach § 1603 Abs. 2 S. 1 BGB nicht vereinbar, wenn der Un-
terhaltsschuldner aus der erhaltenen Abfindung seine son-
stigen Verbindlichkeiten tilge und sich dann gegenüber den 
Ansprüchen der Kinder auf Leistungsunfähigkeit berufe. In 
diesem Zusammenhang sei auch von Bedeutung, dass an-
sonsten öffentliche Kassen den Lebensunterhalt der Kinder 
sicherstellen müssen.
Durch die höchstrichterlich anerkannte Obliegenheit des 
Unterhaltsschuldners bei der fehlenden Sicherstellung des 
Mindestunterhalts der Kinder, sich bei Andauern der Ver-
schuldung einem Verbraucherinsolvenzverfahren zu un-
terziehen, laufe der Kläger insbesondere nicht Gefahr, den 
Kindesunterhalt nur auf Kosten einer ständig weiter an-
wachsenden Verschuldung zahlen zu können. 
Unter Berücksichtigung dieser Umstände sei der unterhalts-
pflichtige Kläger im ausreichenden Maße leistungsfähig.
Bis zur Beendigung seines Arbeitsverhältnisses habe er ein 
durchschnittliches Nettoeinkommen in Höhe von 1.849,01 
EUR, in der Transfergesellschaft ein durchschnittliches mo-
natliches Nettoeinkommen in Höhe von 1.327,21 EUR er-
zielt. Die Differenz zu 1.849,01 EUR habe der Kläger dann 
aus der erhaltenen Abfindung zu bestreiten.
Seine Abfindung hätte er durch einen entsprechenden An-
trag nach § 850i ZPO auch vor dem Zugriff der anderen 
Gläubiger sichern können. Denn eine arbeitsrechtliche Ab-
findung unterliegt grundsätzlich dem Pfändungsschutz des  
§ 850i Abs. 1. Danach könne eine Abfindung für den Verlust 
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wandte er sich an das Jobcenter in Garmisch um Vermitt-
lung in Arbeit, zugleich beantragte er Arbeitslosengeld. Da 
versagte ihm das Amt unter Hinweis auf die Prinzipien der 
Territorialität die Leistung – ebenso es wie kurz zuvor der 
österreichische Arbeitsmarktservice getan hatte. Gegen die 
Ablehnung hatte sich der Arbeitslose an die Sozialgerichte 
gewandt.
Das Bayerische LSG hat der Klage des Arbeitslosen statt-
gegeben.
Aus den Beschäftigungen in München, Kempten und Gar-
misch hatten die Arbeitgeber jeweils Beiträge in die deut-
sche Arbeitslosenversicherung abgeführt und dabei weder 
die serbische Staatsangehörigkeit noch den österreichischen 
Wohnsitz beanstandet. Das war für das Bayerische LSG der 
erste entscheidende Anhaltspunkt. Wer Beiträge einnimmt, 
müsse auch zur Leistung bereit sein – wenn die maßgebli-
chen Umstände gleich geblieben sind. Hierzu stellte das Ge-
richt fest, dass der Beschäftigungslose nach seinem Berufs- 
und Erwerbsleben, nach seinen persönlichen Bindungen 
und nach seinen Sprachkenntnissen enger an den deutschen 
als an den österreichischen Arbeitsmarkt gebunden war. Die 
Aussichten, in Deutschland wieder Arbeit zu finden, seien 
deshalb höher einzuschätzen. Inder Folge bestehe auch ein 
Anspruch auf Arbeitslosengeld gegen das deutsche Jobcen-
ter.
Das Bayerische LSG macht in der Entscheidung deutlich, 
dass auch im Sozialrecht die Schlagbäume der nationalen 
Grenzen verschwinden. Im allgemeinen Erwerbsleben ge-
hören Grenzpendler und internationale Beschäftigungen 
zum Alltag und darauf stellt sich auch das Sozialrecht ein. 
So hatte das BSG erst kürzlich Arbeitslosengeld trotz Um-
zugs in die Niederlande zugesprochen ebenso wie einen 
Existenzgründungszuschuss nach Luxemburg. Diese Recht-
sprechungslinie hat das Bayerische LSG nochmals erweitert 
auf Fälle, in denen Nationalität, Wohnsitz und Arbeitsort 
drei verschiedenen Staaten zuzuordnen sind, wie hier Serbi-
en, Österreich und Deutschland.

Verweigerung von Beratungshilfe unter Ver-
weisung auf Beratung durch dieselbe Behörde, 
deren Entscheidung der Betroffene anfechten 
will.
BVerfG 1. Senat 2. Kammer – Beschluss vom 13.08.2009 

Leitsatz des Gerichts: 
Eine Verweigerung von Beratungshilfe unter Verwei-
sung auf Beratung durch dieselbe Behörde, deren Ent-
scheidung der Betroffene anfechten will, verletzt dessen 
Anspruch auf Rechtswahrnehmungsgleichheit (Art 3 
Abs. 1 GG i.V.m. Art 20 Abs. 1, Abs. 3 GG) - hier: Wi-
derspruch gegen Ablehnung eines Antrags auf Kosten-
übernahme für Kleinkindausstattung als Sonderbedarf 
gem. § 23 Abs. 3 Nr. 1 SGB II

des Arbeitsplatzes insoweit von der Pfändung freigegeben 
werden, wie der Schuldner den Betrag innerhalb eines an-
gemessenen Zeitraums für seinen Lebensunterhalt und den 
seiner Unterhaltsberechtigten benötige. Der Umfang des 
notwendigen Unterhalts bestimme sich nach den Maßstäben 
des § 850d Abs. 1 Satz 2 ZPO. Hinsichtlich des angemesse-
nen Zeitraums sei bei der Pfändung arbeitsrechtlicher Ab-
findungsansprüche regelmäßig der Zeitraum anzunehmen, 
den der Schuldner voraussichtlich benötige, um bei den ge-
botenen eigenen Bemühungen einen neuen Arbeitsplatz zu 
erhalten.
Mit Hilfe eines entsprechenden Antrages gemäß § 850i ZPO 
hätte der Kläger zumindest für eine Übergangszeit sicher-
stellen können, dass er den Kindesunterhalt in der bisherigen 
Höhe weiterzahlen kann. Die Übergangsfrist zum Suchen 
eines neuen Arbeitsplatzes sei regelmäßig zwischen 6 und 
9 Monaten zu bemessen. Nach Ablauf dieser Frist gehe das 
Gericht auch davon aus, dass der Kläger bei entsprechenden 
Bewerbungsbemühungen in der Lage sei, wiederum einen 
Arbeitsplatz zu finden, bei dem er das bisherige Einkommen 
erzielen könne
Auch Unkenntnis von der Möglichkeit des § 850i ZPO ent-
laste ihn nicht. Insbesondere könne fiktives Einkommen 
auch dann zugerechnet werden, wenn ihm ein leichtfertiges 
unterhaltsbezogenes Verhalten nicht anzulasten sei. Es rei-
che aus, wenn der Schuldner ihn treffende Obliegenheiten 
nicht erfülle. Er wäre verpflichtet gewesen, anwaltlichen 
Rat einzuholen. Er musste zum Zeitpunkt der Auszahlung 
der Abfindung damit rechnen, dass die Vielzahl der Gläu-
biger versuchen werde, auf diesen Betrag zuzugreifen. Ihm 
habe auch klar sein müssen, dass er durch den Wechsel in 
eine Transfergesellschaft zumindest über einen gewissen 
Zeitraum nicht in der Lage sein dürfte, den Unterhalt in der 
bisherigen Höhe weiter zu zahlen. Den Kläger hätte hier zu-
mindest eine Erkundigungspflicht gehabt.

Entscheidungen zum 
Sozialrecht 

Arbeitslosengeld auch für ausländische Pendler
Bayerisches Landessozialgericht – Beschluss vom 
23.07.2009 – L 9 AL 305/06

Das Bayerische LSG hat entschieden, dass auch nichtdeut-
sche Pendler aus Österreich Arbeitslosengeld nach deut-
schem Sozialrecht erhalten können.
Ein aus dem ehemaligen Jugoslawien nach Österreich 
ausgewanderter serbischer Staatsangehöriger hatte in den 
letzten Jahren für mehrere bayerische Trachtenhersteller in 
München, Kempten und Garmisch-Partenkirchen gearbei-
tet. An den letzten Arbeitsplatz war er von seiner Wohnung 
in Österreich täglich rund 40 km gependelt. Nach Jobverlust 
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Leitsätze:
1. Im Bereich der Sozialhilfe ergibt sich ein Anspruch 
auf Übernahme der Kosten der Schuldnerberatung 
nicht direkt aus §§ 10 Abs. 2, 11 Abs. 5 SGB 12, sondern 
der Gesetzgeber sieht Beratung und Unterstützung als 
eine Art „Annexleistung“ zu den gem. § 8 Nr. 1 bis 7 SGB 
12 zu erbringenden Leistungen an. Schuldnerberatung 
ist Bestandteil der einzelnen Hilfearten des SGB 12 und 
der Anspruch ergibt sich aus systematischen Gründen 
aus den Leistungen der Kapitel 3 bis 9 des SGB 12 i.V.m. 
§§ 10 Abs. 2, 11 Abs. 5 SGB 12. § 11 Abs. 5 SGB 12 kann 
nicht als Auffangnorm für alle Nichtleistungsbezieher 
angesehen werden. Ein erwerbstätiger Antragsteller, der 
die Anspruchsvoraussetzungen für die Leistungen nach 
Kapitel 4 bis 9 SGB 12 nicht erfüllt, ist daher vom Lei-
stungsausschluss gem. § 21 S 1 SGB 12 betroffen und 
könnte nur Leistungen nach SGB 2 beanspruchen.
2. Wurde der Antrag auf Schuldnerberatung beim unzu-
ständigen Sozialhilfeträger gestellt und von diesem nicht 
an den Grundsicherungsträger weitergeleitet, obwohl 
sich die Unzuständigkeit aufgrund der Erwerbstätig-
keit des Antragstellers aus dem Antrag ergibt, so gilt der 
nach § 37 SGB 2 erforderliche Antrag gem. § 16 Abs. 2. 
S. 2 SGB 1 als gestellt.
3. Der Anwendungsbereich des § 16 Abs. 2 S 2. Nr. 2 SGB 2 
über die Gewährung von Schuldnerberatung ist nicht 
auf Personen beschränkt, die i.S. des SGB 2 hilfebedürf-
tig sind und Leistungen beziehen. Auch Erwerbstätige, 
denen Arbeitslosigkeit und der Eintritt von Hilfebe-
dürftigkeit droht, können Anspruch auf vorbeugende 
Schuldnerberatung haben.

Streitig war in diesem Rechtsstreit ein Anspruch der Kläge-
rin auf Übernahme der ihr entstandenen Kosten der Schuld-
nerberatung.
Die 1967 geborene Klägerin ist erwerbstätig und erwerbs-
fähig. Sie hatte (im streitigen Zeitraum) ein monatliches 
Nettoeinkommen von 1.467 EUR, dessen pfändbare Antei-
le in Höhe von 332,39 EUR durch den Pfändungsgläubiger 
Finanzverwaltung NRW/Finanzamt T beansprucht wurden. 
Auf Antrag der X Bausparkasse AG gab sie am 12.11.2004 
die eidesstattliche Versicherung ab.
Zur Ursache ihrer Schulden hatte die Klägerin angegeben: 
Die Schulden gegenüber der Finanzverwaltung resultierten 
aus einer Maklertätigkeit, die ihr zwischenzeitlich verstor-
bener Vater über einen am 24.07.1996 auf seine Tochter 
ausgestellten Gewerbeschein ausgeübt habe. Sie sei, auf die 
Kompetenz ihres Vaters vertrauend, Darlehensverträge ein-
gegangen, die sie selbst nicht hinreichend verstanden habe. 
Weitere Schulden bestünden wegen weiterer Darlehen mit ei-
ner monatlichen Gesamtrate von 874 EUR für Investitionen 
in das elterliche Wohnhaus, insbesondere für die eigens für 
sie selbst durch Aufstockung entstandene abgeteilte Eigen-
tumswohnung. Das Zwangsversteigerungsverfahren sei ein-
geleitet worden. Am 29.06.2005 sei die Eigentumswohnung 
durch Gutachten auf einen Wert von 97.000 EUR geschätzt 
worden. Eine Versteigerung habe bisher nicht stattgefunden.

Der Antrag der Beschwerdeführerin auf Kostenübernahme 
für Kleinkindausstattung als Sonderbedarf nach § 23 Abs. 3 
Nr. 1 Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) wurde von 
der zuständigen Arbeitsgemeinschaft (ARGE) abgelehnt. 
Die Beschwerdeführerin beantragte beim Amtsgericht er-
folglos Beratungshilfe für den Widerspruch gegen die Ab-
lehnung. Die zuständige Rechtspflegerin wies den Antrag 
unter Hinweis auf die vorrangige Behördenberatung zurück. 
Zur Einlegung eines Widerspruchs sei in der Regel kein 
Rechtsanwalt erforderlich. Der Rechtsbehelf bedürfe keiner 
Begründung.
Die Erinnerung wurde mit dem angegriffenen richterlichen 
Beschluss zurückgewiesen. Ein Antragsteller müsse sich vor 
Inanspruchnahme von Beratungshilfe selbst um Klärung der 
Angelegenheit bemühen und die kostenfreie Beratung durch 
die zuständige Behörde in Anspruch nehmen.
Mit der Verfassungsbeschwerde rügt die Beschwerdefüh-
rerin die Verletzung von Art. 2 Abs. 1, Art. 3 Abs. 1, Art. 
20 Abs. 1 und Abs. 3 GG durch die richterliche Entschei-
dung. Es handele sich um eine komplexe Rechtsangelegen-
heit. Wenn die Behörde als Gegner auftrete, müsse sich der 
unbemittelte Rechtsuchende auf fachkundige Hilfe Dritter 
verlassen. 
Das Bundesverfassungsgericht hielt die Verfassungsbe-
schwerde für begründet. Die angegriffenen Entscheidungen 
verletzen die Beschwerdeführerin in ihrem Anspruch auf 
Rechtswahrnehmungsgleichheit (Art. 3 Abs. 1 i.V.m. Art. 
20 Abs. 1 und Abs. 3 GG).
Es überschreite die Grenzen der Zumutbarkeit, einen Recht-
suchenden anstelle der Bewilligung von Beratungshilfe auf 
die Beratung durch diejenige Behörde zu verweisen, deren 
Entscheidung er angreifen will. Eine solche Auslegung des 
BeratHiG verletze den Betroffenen in seinem Anspruch auf 
Rechtswahrnehmungsgleichheit.
Das Amtsgericht habe keine Umstände angeführt, die die 
Notwendigkeit fremder Hilfe hier in Frage stellen könn-
ten. Es gehe nicht nur um Fragen allgemeiner Lebenshil-
fe, sondern um die rechtliche Auslegung einer Norm. Die 
Beschwerdeführerin habe Beratungshilfe für das Wider-
spruchsverfahren beantragt, insofern unterscheide sich das 
Verfahrensstadium von einer erstmaligen Antragstellung 
oder einer bloßen Nachfrage. Die Verweisung auf die Be-
ratung durch dieselbe Behörde, deren Entscheidung die Be-
schwerdeführerin angreifen will, überschreite die Grenze 
der Zumutbarkeit.

Sozialhilfe bzw. Grundsicherung für Arbeit-
suchende - Anspruch Erwerbstätiger auf vor-
beugende Schuldnerberatung bei drohender 
Arbeitslosigkeit bzw. Hilfebedürftigkeit - 
Antragstellung beim unzuständigen Sozialhil-
feträger
Landessozialgericht Land Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 
25.05.2009 - L 20 SO 54/07
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zu erbringenden Dienstleistungen zwar auch die Beratung in 
Fragen der Sozialhilfe und die Unterstützung und Beratung 
in sonstigen sozialen Angelegenheiten. Diese Vorschrift ste-
he aber im Kapitel „Leistungen der Sozialhilfe“, die in ei-
nem Katalog der Leistungen des § 8 SGB XII umschrieben 
werden. Beratung und Unterstützung werden demnach zu-
sätzlich zu den Leistungen gemäß Nr. 1 bis Nr. 7 gewährt.
Der Wortlaut der Vorschrift „sowie die jeweils gebotene 
Beratung und Unterstützung“ und deren systematische Stel-
lung im Leistungsgefüge des SGB XII rechtfertigten zur 
Überzeugung des Senats die Annahme, dass der Gesetzge-
ber die Beratung als eine Art „Annexleistung“ zu den gemäß 
§ 8 Nr. 1 bis Nr. 7 zu erbringenden Leistungen ansieht. Der 
Anspruch auf Schuldnerberatung sei daher nicht aus § 11 
Abs. 5 SGB XII abzuleiten. 
Der Anspruch auf Schuldnerberatung ergebe sich vielmehr 
aus systematischen Gründen aus den Leistungen der Kapitel 
3 bis 9 des SGB XII i.V.m. § 10 Abs. 2 und § 11 Abs. 5 SGB 
XII; die Schuldnerberatung sei gleichsam Bestandteil der 
einzelnen Hilfearten des SGB. Da die erwerbsfähige Kläge-
rin von Leistungen nach dem 3. Kapitel des SGB XII ausge-
schlossen wäre (§ 21 Satz 1 SGB XII, § 5 Abs. 2 Satz 1 SGB 
II) und auch Ansprüche nach anderen Kapiteln des SGB XII 
nicht in Betracht kommen (insbesondere rechtfertige sich 
bei im Wesentlichen wirtschaftlichen Problemen die Annah-
me besonderer sozialer Schwierigkeiten im Sinne des § 67ff. 
SGB XII nicht; auch Leistungen gemäß § 73 SGB XII kom-
men nicht in Betracht, da die hierfür erforderliche atypische 
Bedarfslage gerade in der Notwendigkeit der in Ergänzung 
zu Hilfe in anderen Lebenslagen gemäß § 8 Nr. 7 i.V.m. 
§§ 70 - 74 SGB XII zu erbringenden Beratungsleistung be-
stünde), käme - bei ggf. eintretender Arbeitslosigkeit und 
Hilfebedürftigkeit - lediglich ein Anspruch auf Leistungen 
nach dem SGB II in Betracht, so dass ein Anspruch nach 
dem SGB XII daher ausscheide. Diese Erwägungen verbie-
ten auch eine Qualifikation des § 11 Abs. 5 SGB XII als all-
gemeine Auffangnorm für Ansprüche auf Kostenübernahme 
der Schuldnerberatung für alle „Nichtleistungsbezieher (Zur 
fortbestehenden Auffangfunktion der Sozialhilfe nach § 11 
Abs. 5 SGB XII - trotz § 16 Abs. 2 SGB II, in: BAG-SB 
Informationen Heft 2/2005, S. 1ff.). Für den Fall der ggf. 
von Erwerbslosigkeit und Hilfebedürftigkeit bedrohten Er-
werbstätigen bestehe auch kein Bedürfnis für eine solche 
Auffangnorm.
Ein Anspruch gegen die Beigeladene zu 2), die nach ihrer 
Beiladung auch verurteilt werden konnte (§ 75 Abs. 2 und 
Abs. 5 SGG), auf ermessensfehlerfreie Entscheidung hin-
sichtlich der Übernahme der der Klägerin im streitigen Zeit-
raum entstandenen Kosten der Schuldnerberatung ergebe 
sich aus § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 SGB II in der bis zum 
31.07.2006 gültigen Fassung (vgl. nunmehr § 16a Nr. 2 SGB 
II). Dem stehe zunächst nicht entgegen, dass die Leistungen 
nach § 16 SGB II gesondert beantragt werden müssten.
Die Klägerin habe zwar einen Antrag bei der Beigeladenen 
zu 2) nicht gestellt. Jedoch genüge die Antragstellung bei 
dem Beklagten dem Antragserfordernis bei der Beigelade-
nen zu 2). Dies ergebe sich aus der Vorschrift des § 16 Abs. 

Am 21.04.2005 beantragte sie durch die von ihr bevoll-
mächtigte Beratungsstelle bei dem Beklagten die Kosten-
übernahme für eine von der Schuldner-/INSO-Beratung des 
Caritasverbandes T-X1 e.V. durchzuführende Schuldnerbe-
ratung.
Zur Begründung des Antrags wurde ausgeführt, die Kläge-
rin sei vom Bezug von Hilfe zum Lebensunterhalt bedroht. 
Die Schuldnerberatung werde den Bezug mit hinreichender 
Wahrscheinlichkeit verhindern, zumindest jedoch zeitlich 
begrenzen. In einer Anlage zu dem Antrag wurde die wirt-
schaftliche Situation der Klägerin wie folgt dargestellt:
Dem Bedarf der Klägerin von 652,52 EUR (296 EUR Re-
gelsatz, Sonderbedarf in Höhe von 44,40 EUR, 30% Erhö-
hung 101,12 EUR, Kosten der Unterkunft in Höhe von 210 
EUR) stehe ein bereinigtes Einkommen von 1.107 EUR ge-
genüber. Bei Schuldverpflichtungen von 874 EUR ergebe 
sich ein Fehlbetrag von 419,52 EUR.
Der Beklagte lehnte den Antrag der Klägerin mit der Be-
gründung ab, seit Inkrafttreten des Sozialgesetzbuches 
Zwölftes Buch - Sozialhilfe (SGB XII) komme eine Kosten-
übernahme für Erwerbsfähige durch den Sozialhilfeträger 
nicht mehr in Betracht. Das Sozialgesetzbuch Zweites Buch 
- Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) und das 
SGB XII regelten, dass Erwerbsfähige einen Anspruch nach 
§§ 19ff. SGB II hätten. Dieser Anspruch schließe Leistungen 
nach dem Dritten Kapitel des SGB XII aus.
Die Klägerin vertrat die Auffassung, dass sich ein Anspruch 
auf Schuldnerberatung sowohl nach dem SGB II als auch 
nach dem SGB XII wegen drohender Hilfebedürftigkeit 
herleiten lasse. Der Fortbestand ihres Beschäftigungsver-
hältnisses sei gefährdet aufgrund der Folgen aus der Über-
schuldung (Lohnpfändungen beim Arbeitgeber, drohender 
Verlust des Girokontos). Der Verlust des Arbeitsplatzes 
habe Hilfebedürftigkeit unmittelbar dann zur Folge, wenn 
dadurch der Lebensunterhalt gefährdet sei. Der Anspruch 
ergebe sich aus § 1 Abs. 1 Satz 2 SGB II i.V.m. § 3 Abs. 
1 SGB II und § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 SGB II, zumindest 
jedoch aus § 11 Abs. 5 SGB XII. Von Verfassungswegen sei 
demjenigen Sozialhilfe zu gewähren, der sich selbst nicht 
helfen könne und die Hilfe auch nicht von dritter Seite er-
halte. Dies beruhe auf der Verpflichtung des Sozialstaates, 
dem Bürger ein Leben in Würde zu ermöglichen. Das Bun-
desministerium für Wirtschaft und Arbeit vertrete in einem 
Schreiben vom 12.08.2004 die Auffassung, dass Einglie-
derungsleistungen zur Vermeidung der Hilfebedürftigkeit 
erbracht werden könnten. Wörtlich heiße es: „hierdurch 
soll verhindert werden, dass Erwerbstätige, deren Verbleib 
in Arbeit durch sofortige Unterstützung gesichert werden 
könnte, diese Unterstützung erst im Falle der Arbeitslosig-
keit erhalten“.
Nach Auffassung des Landessozialgerichts besteht ein An-
spruch auf Übernahme der Kosten der Schuldnerberatung 
nicht gegen den Beklagten. Insbesondere ergebe sich ein 
solcher nicht aus §§ 10 Abs. 2, 11. Abs. 5 SGB XII. 
§ 11 Abs. 5 SGB XII sei systematisch im Zusammenhang 
mit § 10 SGB XII zu betrachten. Nach dessen Absatz 2 ge-
höre zu den durch die Leistungsträger nach dem SGB XII 
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gliederung des BSHG in das Sozialgesetzbuch entstandenen 
Regelungslücken und Ungereimtheiten zu Lasten der Betrof-
fenen in der Weise zu lösen, dass in Konstellationen wie der 
vorliegenden ein Anspruch überhaupt verneint werde. Un-
ter der Geltung des BSHG hätte bei drohender Sozialhilfe-
bedürftigkeit auch zur Vermeidung des Bezugs von Leistun-
gen der Hilfe zum Lebensunterhalt ein Anspruch nach § 17 
Abs. 1 BSHG bestanden. Dass die vormals nach dem BSHG 
Leistungsberechtigten nunmehr - ihre Erwerbsfähigkeit vor-
ausgesetzt - unter das Leistungsregime des SGB II fallen, 
ändere an deren Interessenlage nichts. Es sei auch nichts 
dafür ersichtlich, dass der Gesetzgeber beabsichtigte, die 
Regelungen insoweit grundsätzlich zu ändern. Vielmehr er-
gebe sich aus der Vorschrift des § 11 Abs. 5 Satz 3 SGB XII, 
dass der Gesetzgeber eine vorbeugende Schuldnerberatung 
weiterhin für geboten hält, wenn eine Lebenslage bestehe, 
die Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt erwarten 
lässt. Der der genannten Regelung innewohnende Gedanke 
sei wegen der vergleichbaren Interessenlage durchaus auf 
das SGB II zu übertragen. Den Anspruch im SGB II zu ver-
orten und nicht etwa ins SGB XII zu verlagern, erscheine 
schon deshalb sachgerecht, weil im Falle des Eintritts der 
Arbeitslosigkeit bei fortbestehender Erwerbsfähigkeit ein 
Anspruch nach dem SGB II in Betracht käme und insoweit 
ein Wechsel des Leistungsträgers zu vermeiden wäre.
Dabei könne die Auffassung, präventive Schuldnerberatung 
komme nach dem SGB II nicht in Betracht, angesichts der 
dem SGB II immanenten Leistungsgrundsätze und –ziele 
nicht überzeugen. Gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 SGB II könnten 
Leistungen zur Eingliederung in Arbeit u.a. erbracht werden, 
soweit sie zur Vermeidung der Hilfebedürftigkeit für die 
Eingliederung erforderlich seien. So gingen auch die Emp-
fehlungen des Deutschen Vereins zur Schuldnerberatung 
nach dem SGB II vom 16.03.2005 davon aus, dass auf der 
Grundlage von § 1 Abs. 1 S. 2 SGB II in Verbindung mit § 3 
Abs. 1 SGB II auch noch erwerbstätigen Personen präventiv 
Leistungen der Eingliederungshilfe zu gewähren sind, wenn 
diese die Aufnahme oder Beibehaltung einer Erwerbstätig-
keit unterstützen oder zur Vermeidung der Hilfebedürftigkeit 
erforderlich sind (vgl. auch Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend - Handlungsempfehlungen für 
Arbeitsgemeinschaften und optierende kommunale Träger 
für die Gewährung von Schuldnerberatung auf der Grund-
lage des SGB II).
Der sich aus § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 SGB II in der bis zum 
31.07.2006 gültigen Fassung ergebende Anspruch sei jedoch 
auch in diesem Fall als Ermessensanspruch ausgestaltet. 
Eine Ermessensreduzierung auf null sei nicht ersichtlich.

2 Satz 2 Sozialgesetzbuch Erstes Buch - Allgemeiner Teil 
- (SGB I). Danach gilt der Antrag auf eine Sozialleistung, 
die von einem Antrag abhängig ist, als zu dem Zeitpunkt 
gestellt, in dem er bei einer der in § 16 Abs. 2 Satz 1 SGB I 
genannten - für die Bearbeitung des Antrags unzuständigen 
- Stelle eingegangen ist. § 16 Abs. 2 Satz 1 SGB I bestimme, 
dass Anträge, die bei einem unzuständigen Leistungsträger, 
bei einer für die Sozialleistung nicht zuständigen Gemeinde 
oder bei einer amtlichen Vertretung der Bundesrepublik im 
Ausland gestellt werden, unverzüglich an den zuständigen 
Leistungsträger weiterzuleiten sind. Der Antrag der Kläge-
rin könne unter Berücksichtigung des „Meistbegünstigungs-
grundsatzes“ als solcher auf Leistungen gemäß § 16 SGB II 
ausgelegt werden. Denn es sei davon auszugehen, dass die 
Klägerin die Kosten der Schuldnerberatung von irgendeiner 
Stelle erstattet bekommen wollte. § 16 Abs. 2 Satz 1 SGB I 
begründe dann eine Verpflichtung der Kommune zur Wei-
terleitung des Antrags an den Beigeladenen. Das BSG habe 
hierzu ausgeführt: „Dies gilt in besonderer Weise für das 
Verhältnis von Leistungen nach dem SGB II und SGB XII. 
Im Zweifel ist insofern davon auszugehen, dass ein Antrag 
auf Leistungen nach dem einen Gesetz wegen der gleichen 
Ausgangslage (Bedürftigkeit und Bedarf) auch als Antrag 
nach dem anderen Gesetz zu werten ist.
Dem Hilfebedürftigen komme es regelmäßig nur darauf an, 
die als notwendig empfundene Hilfe vom zuständigen So-
zialleistungsträger zu erhalten, und zwar unabhängig von 
den für einen Laien kaum oder nur schwer durchschaubaren 
Abgrenzungsregelungen für Leistungen nach dem SGB II 
und SGB XII.“ 
Die Verpflichtung zur Weiterleitung bestehe zwar nur hin-
sichtlich solcher Anträge, für die der angegangene Lei-
stungsträger unzuständig ist. Die Unzuständigkeit müsse 
sich aus dem gestellten Antrag ergeben. Andernfalls wären 
aber ggf. besondere Hinweispflichten nach § 16 Abs. 3 SGB I 
oder § 14 SGB I anzunehmen, wenn zu erkennen ist, dass 
der Leistungsberechtigte mögliche Hilfe nicht ausschöpft.
Die Unzuständigkeit des Beklagten ergebe sich vorliegend 
aber aus dem Antrag selbst, da erkennbar war, dass die Klä-
gerin erwerbstätig ist und der Beklagte sodann einen An-
spruch nach dem SGB XII gerade unter Hinweis auf die 
Erwerbsfähigkeit verneinte.
Nach Auffassung des Gerichts lagen die Voraussetzungen 
des § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 SGB II in der bis zum 31.07.2006 
gültigen Fassung vor. Die Vorschrift erfasse auch eine sog. 
„präventive Schuldnerberatung“. Zwar legten Wortlaut und 
Gesetzessystematik der Vorschrift zunächst nahe, dass ein 
Anspruch eine Leistungsberechtigung im Sinne von § 7 Abs. 
1 SGB II voraussetze. Dieses Ergebnis überzeuge jedoch be-
reits vor dem Hintergrund der Gesetzeshistorie, insbesonde-
re aber aus systematischen Erwägungen und angesichts der 
Zielrichtung der Eingliederungsleistungen einerseits sowie 
der Schuldberatung andererseits, nicht. Ebenso sei es nicht 
plausibel einen Anspruch auf Fälle zu beschränken, in denen 
Erwerbstätige oder deren Bedarfsgemeinschaftsmitglieder 
ergänzend Leistungen nach dem SGB II beziehen.
Es leuchte insoweit zunächst nicht ein, die durch die Ein-
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meldungen – infos
BGH

Besserer Schutz für Überschuldete

BAG-SB ■ Wer Verbrauchern eine Finanzsanierung durch 
ein Unternehmen vermittelt, das selbst keine Rechtsbera-
tung durchführen darf, muss darauf hinweisen, dass zusätz-
lich ein Rechtsanwalt beauftragt werden muss. Mit diesem 
Urteil gab der BGH einer Klage des Verbraucherzentrale 
Bundesverbandes (vzbv) gegen die Treu-Finanz-Consulting 
GmbH statt. "Der Richterspruch stärkt den Schutz über-
schuldeter Verbraucher vor zweifelhaften Hilfsangeboten", 
so der Vorstand der vzbv Geschäftsmodelle, die geradezu 
darauf abzielten, Schuldnern zusätzlich Geld aus der Tasche 
zu ziehen, seien nicht hinnehmbar.
Das verurteilte Unternehmen hatte Verbrauchern im Jahr 
2004 die Vermittlung von "Lösungen für Ihre finanziellen 
Probleme" angeboten. Es vermittelte seine Kunden an die 
in Österreich ansässige Comet Schuldnerhilfe GmbH. Diese 
forderte von den betroffenen Verbrauchern für die Unter-
stützung "bei der Bewältigung verschiedenster verwaltungs-
technischer Aufgaben und Probleme im Zusammenhang mit 
deren Verschuldung" eine einmalige Bearbeitungs- und eine 
monatliche Verwaltungsgebühr. Die Firma Comet selbst 
besaß jedoch gar keine Erlaubnis zur Rechtsberatung. Die 
notwendigen rechtlichen Tätigkeiten mussten von einem 
Rechtsanwalt erbracht werden.
Der vzbv hatte in dem Rechtsstreit angeführt, dass die Firma 
Comet aus Sicht der Verbraucher die Finanzsanierung ins-
gesamt übernehme. Biete die Firma die Finanzsanierung als 
eigene Leistung an, müsse sie auch selbst zur Rechtsbera-
tung befugt sein. Der BGH bestätigte diese Auffassung. Die 
Werbung für das Finanzsanierungsmodell erwecke beim 
Verbraucher den unzutreffenden Eindruck, der vermittelte 
Sanierer sei selbst in der Lage, die gewünschten Leistungen 
für seine Kunden zu erbringen, so die Richter. Der BGH un-
tersagte deshalb der beklagten Firma die oben beschriebene 
Werbung. Die Rechtslage hatte sich im Laufe des Rechts-
streits geändert. Der BGH urteilte jedoch, dass sowohl das 
frühere Rechtsberatungsgesetz als auch das heute geltende 
Rechtsdienstleistungsgesetz für die hier vermittelte Finanz-
sanierung eine Erlaubnis voraussetzt.
"Das Urteil wird Auswirkungen auf die gesamte Branche 
haben" so der vzbv. In Deutschland gibt es zwischen drei 
und vier Millionen überschuldete Privathaushalte. Immer 
mehr gewerbliche Anbieter bieten Schuldnern ihre Hilfe an. 
Ein Teil von ihnen hat betrügerische Absichten, der nur dar-
auf abzielt, Gebühren zu kassieren. Daneben gibt es zahl-
reiche Anbieter, die notwendige Leistungen und Hilfestel-
lungen nur teilweise erbringen, weil sie über keine Rechts-
beratungserlaubnis verfügen. In solchen Fällen zahlen die 
Verbraucher oftmals dreifach: an eine Vermittlungsfirma für 
Schuldenregulierung, eine Schuldenregulierungsfirma und 
einen Rechtsanwalt (Versäumnisurteil vom 29.07.2009, Az.: 
I ZR 166/06).

KOS

ALG II und I

BAG-SB ■ Der neue Ratgeber zum ALG II der Koordi-
nierungsstelle Gewerkschaftlicher Arbeitslosengruppen ist 
erschienen (Broschüre, Din A5, Stand Juli 2009, 132 S., 5 
Euro plus 1,50 Versandkosten).
Der Ratgeber informiert verständlich über die wichtigsten 
Rechte und Pflichten. Er enthält zahlreiche Tipps, die bares 
Geld wert sein können. Und der Ratgeber enthält auch Mu-
stertexte - etwa für Widersprüche -, die helfen, bestehende 
Ansprüche beim Amt durchzusetzen.
Weiterhin lieferbar ist der Ratgeber zum ALG I für Arbeit-
nehmer, die neu arbeitslos werden (Broschüre, DIN A5, 
40 S., Stand April 2009, zwei Euro plus Versandkosten).
Weitere Infos zu den beiden Ratgebern unter: www.erwerbs-
los.de 

BSG

Mündlicher Hartz-IV-Antrag zählt

BAG-SB ■ Ein mündlicher Antrag auf ALG II ist wirksam 
und bindend. Selbst wenn der Arbeitslose das ausgefüllte 
Antragsformular erst Monate später abgibt, muss die zu-
ständige Arbeitsgemeinschaft Hartz IV vom Tag des münd-
lichen Antrags an zahlen, urteilte das BSG in Kassel. Denn 
im behandelten Fall sei es versäumt worden, den Kläger 
zweimal zur Abgabe des Antrags aufzufordern (Az.: B 14 
AS 56/08 R).

BSG

ALG II beinhaltet Monatskarte

BAG-SB ■ Schüler, die von Hartz IV leben müssen ihre 
Monatskarte selbst bezahlen. Das BSG in Kassel entschied, 
dass es keinen Anspruch auf Erstattung einer Schülermo-
natskarte gibt. Das SGB sehe nicht vor, dass Jobcenter ne-
ben dem ALG II diese Zusatzleistung als Zuschuss oder 
Darlehen bezahlen müssten, erklärte das Gericht.
Geklagt hatte eine Berufsfachschülerin, die für ihre Monats-
karte fast 60 Euro zahlt.

BSG

Kritik an Hartz IV Plänen

BAG-SB ■ Der Vorsitzende Richter am BSG hält die An-
rechnung von Erbschaften und anderer hoher einmaliger 
Einkünfte beim ALG II für ungerecht. Durch die Pläne der 
Regierungskoalition, die Freibeträge für die Altersvorsorge 
deutlich zu erhöhen, werde dies noch verschärft.
Im Streitfall hatte ein Arbeitsloser nach dem Tod seiner 
Großmutter 10.700 Euro aus einer Lebensversicherung aus-
bezahlt bekommen. Das Geld wollte er für seine Altersvor-
sorge sparen, der Landkreis rechnete es aber als Einkommen 
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an und stoppte die Hartz-IV-Zahlungen für ein Jahr. Das BSG 
konnte den Streit aus formalen Gründen nicht entscheiden 
und verwies ihn an das LSG Celle zurück. Hintergrund ist 
das so genannte Zuflussprinzip bei Hartz IV. Danach können 
die Behörden alles Geld, das einem Arbeitslosen während 
des Leistungsbezugs zufließt, als Einkommen anrechnen.
Ein schon vor dem Antrag auf ALG II vorhandenes Ver-
mögen ist dagegen durch Freibeträge zumindest teilweise 
geschützt.

Berlin-Neukölln

Kritik am Betreuungsgeld

BAG-SB ■ Der Neuköllner SPD-Bezirksbürgermeister 
hat das geplante Betreuungsgeld kritisiert. Er beschrieb die 
mögliche Auswirkungen der „Herdprämie“ mit drastischen 
Worten: Die deutsche Unterschicht versäuft die Kohle ih-

rer Kinder. Mit der Herdprämie integrieren wir die Kinder 
nicht, sondern lassen sie zu Hause – und prämieren das auch 
noch.“
Die CDU protestierte dagegen, alle Hartz-IV-Bezieher unter 
Generalverdacht zu stellen. Kinderhilfswerke teilten dage-
gen die Kritik des SPD-Politikers.

Schluss

Das Kurzarbeitergeld und der Tod

BAG-SB ■ Die Krise hat die Menschen so verunsichert, 
dass sie wirklich an allem sparen!!!
Ein Bestattungsunternehmen aus Kassel beantragte Kurz-
arbeitergeld mit der Begründung, es habe keine Aufträge 
mehr, weil zurzeit zu wenig gestorben würde.
Weil die Arbeitsagentur das Kurzarbeitergeld ablehnte, ist 
jetzt guter Rat „tödlich“.

anzeige

www.informationsoffensive.de

...einfach gute

Ratgeber!

Anzeige_Quer_2008.pmd 18.09.2008, 09:031
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Im April 2009 hat das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG)1 
eine Untersagungs- und Abwicklungsanordnung der Bun-
desanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gegen-
über der Fidium Finanz AG, einem großen Schweizer Kre-
ditvergabeunternehmen, für rechtmäßig erklärt und damit 
zum einen betroffenen Kreditnehmern interessante Scha-
densersatzmöglichkeiten eröffnet und zum anderen wichtige 
Grundsatzfragen im grenzüberschreitenden Finanzverkehr 
zur Schweiz und anderen Nicht-EU Staaten entschieden.

Die Fidium Finanz AG vergab Kleinkredite in einem Rah-
men von ca. 3.500 Euro vornehmlich an Kunden aus 
Deutschland. Sie bediente ein besonderes Marktsegment, 
da sie Kredite „ohne Schufa-Anfrage“ vergab. Die Verträge 
kamen hauptsächlich über zwei Vertriebswege zu Stande. 
Im Internet gab es eine deutschsprachige Internetseite, auf 
der potentielle Kreditnehmer ein als „Kreditgesuch“ über-
schriebenes Antragsformular ausdrucken konnten. Dieses 
war mit allen wesentlichen persönlichen Daten selbstständig 
auszufüllen und anschließend per Post an das Unternehmen 
zu übersenden. Zusätzlich wurde direkt über die zukünftig 
geltenden Vertragsbedingungen und Konditionen aufgeklärt. 
Selbstständige Vermittler, auch aus Deutschland, überprüften 
dann die eingesandten Unterlagen nach vom Unternehmen 
vorgegebenen Grundsätzen auf Vollständigkeit, Richtigkeit 
und Werthaltigkeit. Hierbei wurden bezüglich der Bonität 
des Kunden im Vergleich zu anderen Kreditinstituten sehr 
moderate Einstiegsvoraussetzungen gewährt. Seit dem Jahr 
2003 sollte es genügen, wenn ein Arbeitnehmer seit mehr 
als einem Jahr eine feste Anstellung hatte und nicht von lau-
fenden Pfändungen oder Abtretungen betroffen war. Dieses 
Angebot stieß gerade auf dem Deutschen Markt auf breite 
Resonanz, was dazu führte, dass rund 90 % der insgesamt 
65 000 Kreditverträge (Gesamtvolumen ca. 108 Mio.) mit in 
Deutschland ansässigen Kunden abgeschlossen wurden.

Nach Schweizer Recht besaß das Kreditinstitut lediglich eine 
Erlaubnis zur Vermittlung von kleinen Konsumkrediten, was 
dazu führte, dass es deshalb nicht der dortigen Finanzauf-
sicht unterlag. Auch in Deutschland ging die Fidium Finanz 
AG zunächst davon aus, dass ihre Tätigkeit erlaubnisfrei sei. 
Hier begannen dann die Rechtsstreitigkeiten.

In Deutschland unterliegen Unternehmen die gewerbsmä-
ßig oder in einem erheblichen Umfang Bankgeschäfte oder 
Finanzdienstleistungen anbieten einem Erlaubnisvorbehalt 

durch die BaFin. Diese Erlaubnis ist gesetzlich in § 32 Abs.1 
Kreditwesengesetz (KWG) normiert, das ganze Gesetz 
umschreibt detailliert Voraussetzungen und erlaubte Aus-
gestaltungen solcher Tätigkeiten. Da die Schranken für die 
Erteilung einer solchen Erlaubnis für den deutschen Markt 
sehr hoch sind, sind Unternehmen regelmäßig versucht, die 
Behörde von einer Erlaubnisfreiheit ihrer Geschäftstätigkeit 
zu überzeugen oder einfach keine zu beantragen.
So geschehen auch im vorliegenden Fall. Das Schwei-
zer Unternehmen war der Ansicht, dass es überhaupt kein 
Bankgeschäft betreibe, da es zwar in nicht unerheblichem 
Maße Kredite gewährt, aber kein Einlagengeschäft - Annah-
me von Kundengeldern gegen Zinszahlungen - unterhalte. 
Das kumulative Vorliegen beider Merkmale sei aber Vor-
aussetzung für eine Erlaubnispflicht nach § 32 Abs.1 KWG. 
Weiterhin agiere man gar nicht in Deutschland, da man nur 
selbstständige Agenten, „die weder Vermittler noch Bevoll-
mächtigte“ sind, einsetze bzw. eine Internetseite erstellt 
habe, die schließlich von der ganzen Welt aus erreichbar sei. 
Dieser Argumentation ist das Bundesverwaltungsgericht in 
seinem vielbeachteten Urteil entschieden entgegengetreten 
und hat festgestellt, dass das Angebot definitiv erlaubnis-
pflichtig war. 

Zunächst kommt es für das Vorliegen eines Bankgeschäfts 
nicht darauf an, dass Einlagen- und Kreditgeschäft betrie-
ben werden. Schon aus der Gesetzeslektüre, genauer aus   
§ 1 Abs.1 S. 2 Nr. 2 KWG, ergibt sich, dass bereits die reine 
Vergabe von Gelddarlehen ein Bankgeschäft darstellt. Aus 
einer weitergehenden systematischen Überlegung lässt sich 
außerdem folgern, dass die beispielhaft aufgeführten ande-
ren Arten von Bankgeschäften nicht gleichzeitig verwirk-
licht sein müssen. Dies würde die Erlaubnispflicht extrem 
verengen und der gewünschte Markt- und Anlegerschutz 
wäre konterkariert. Auch wenn auf europäischer Ebene eine 
Richtlinie existiert, die für erlaubnispflichtige Bankgeschäf-
te das zeitgleiche Vorliegen von Kredit- und Einlagenge-
schäft fordert, darf das nationale Recht, gerade im Verhält-
nis zu Nicht-EU Mitgliedern (wo europäische Richtlinien 
grundsätzlich nicht gelten), einen weiteren Rahmen wählen, 
um die Integrität des deutschen Finanzplatzes und die Anle-
ger vor Unternehmen aus nicht harmonisierten Staaten zu 
schützen.

Interessant ist weiterhin, wie das BVerwG das „Betreiben“ 
eines Bankgeschäfts definiert und unter den vorliegenden 
Fall subsumiert. Um ein Bankgeschäft zu betreiben, muss 
man den Vertragspartnern gegenüber in eigenem Namen 
auftreten und handeln. Dieses war in den beiden Vertriebs-

themen
Unerlaubte Kreditgeschäfte und ihre rechtlichen Folgen 
für Kreditnehmer 
am Beispiel des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts in Sachen Fidium Finanz AG

Patrick J. Elixmann, Rechtsanwalt, Siegburg

1 Urteil des BVerwG v. 22.04.2009, Akz. 8 C 2.09, abgedruckt u.a. in 
WM 2009, 1553-1560.
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2 Vgl. Nachweise bei Fischer in: Boos/Fischer/Schulte-Mattler, KWG, 
3. Aufl. 2008, § 32 Rn. 16

3 Vgl. Nachweise bei Schwennicke in: Schwennicke/Auerbach, KWG, 
2009, § 32 Rdnr. 75 mit Verweis u.a. auf OLG Stuttgart 01.04.1980, 
NJW 1980, 1798, 1800

4 Vgl. Nachweise bei Sprau in: Palandt, BGB, 68. Aufl. 2009, § 817 
Rdnr. 21

5 Z.B. BGH III ZR 238/03 v. 21.04.2005 m.w.N.; Schwennicke, a.a.O., 
§ 32 KWG Rn.77 m.w.N.

alternativen – Internetseite, Vermittler – problematisch, 
weshalb sich das Gericht hier dezidiert mit der Begründung 
beschäftigt hat. Von entscheidender Bedeutung ist zunächst, 
dass es nicht auf den Abschluss des eigentlichen Bankge-
schäfts (Vertragsschluss) ankommt, sondern vielmehr schon 
die zum Vertragsschluss hinführenden wesentlichen Schritte 
den Ausschlag geben können. Gerade in der vorliegenden 
Konstellation würde eine andere Sichtweise zu ungerech-
ten Ergebnissen führen. Das Schweizer Unternehmen hat 
hier bereits durch geschickte juristische Ausgestaltung das 
Angebot des Kunden durch Allgemeine Geschäftsbedin-
gungen und die Auswahl der Pflichtangaben so konkretisiert 
(Kreditsumme, Verzinsung, Laufzeit, Höhe der Raten), dass 
eigentlich bis auf die vertragliche Bindungswirkung, die erst 
durch die Annahme in der Schweiz entstand, schon alles vor-
handen war. Auch alle an dem Geschäft sonst noch beteilig-
ten Personen können dem Unternehmen zugeordnet werden, 
auf eine rechtsgeschäftliche Zurechnung, wie beispielsweise 
die Stellvertretung, kommt es nicht an.

Konsequenz des eben gesagten ist, dass selbst dann, wenn 
ein ausländisches Unternehmen in Deutschland keine 
Zweigniederlassung betreibt und auch den eigentlichen Ver-
tragsschluss ins Ausland „auslagert“, trotzdem ein Inlands-
bezug vorliegen kann. Es müssen, wie oben festgestellt, 
lediglich wesentliche zum Vertragsschluss hinführende 
Teilakte im Inland vorgenommen worden sein. Dies kann 
sowohl durch im Inland tätige Dritte – hier die Agenten – 
als auch durch die Nutzung von Telekommunikationsmedi-
en erfolgen. Das Argument des Unternehmens, man habe 
nur eine Internet seite unterhalten, die letztlich „exterritori-
al“ sei, weil sie von überall auf der Welt abgerufen werden 
kann, greift zu kurz. Ein virtueller Marktauftritt ist dann im 
Inland zu lokalisieren, wenn ein dort abrufbarer Seiteninhalt 
konkret für inländische Internetnutzer bestimmt ist. Hier 
wurden gezielt deutsche Kunden umworben, indem man den 
Auftritt in deutscher Sprache gestaltete, als Währung den 
Euro auswies und auch eine deutsche Bankleitzahl als Refe-
renzbankadresse angab.

Da das Unternehmen also gewerbsmäßig im Inland ein 
Bankgeschäft betrieb, hätte es vor der Geschäftsaufnahme 
die Erlaubnis der BaFin benötigt. In konsequenter Gesetzes-
anwendung hat diese dann die weitere Geschäftstätigkeit 
unverzüglich untersagt und die sofortige Abwicklung aller 
bereits getätigten Geschäfte angeordnet. Diese Möglichkeit 
steht ihr nach § 37 Abs.1 KWG als Aufsichtsbehörde zu. 
Hieraus ergeben sich nun für die deutschen Vertragspartner 
des Unternehmens, die Kreditnehmer, finanziell interessante 
Rechtsfolgen. 

Rechtlich problematisch ist zunächst, ob der zwischen den 
Parteien geschlossene Kreditvertrag zivilrechtlich überhaupt 
wirksam ist. Eine einheitliche Linie der Rechtsprechung ist 
nicht erkennbar. Eine Gesamtnichtigkeit nach § 134 des 
Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) wird damit abgelehnt, 
dass sich das Verbot aus § 32 Abs.1 KWG nur einseitig 

gegen das Unternehmen richte.2 Nur dessen Tätigkeit sei 
gesetzeswidrig. Dem Kreditnehmer sei mehr geholfen, dass 
er zunächst an dem Vertrag und den vereinbarten Laufzeiten 
festhalten kann. Aus Kundensicht wäre es bei einem Kredit-
geschäft zudem häufig problematisch, wenn das erhaltene 
Darlehen unverzüglich, also letztlich sofort, zurückgezahlt 
werden müsste. Gerade in Fällen im Zusammenhang mit 
der Fidium Finanz AG, in denen vornehmlich kurzfristige 
Konsumkredite an Personen vergeben wurden, die auf nor-
malem Wege aufgrund negativer Schufa-Einträge oder ihrer 
sonstigen finanziellen Lage keinen Kredit erhalten hätten, 
würde die unmittelbare Rückabwicklung der Verträge, ohne 
dass die Kreditnehmer dem widersprechen könnten, finan-
ziell zu unangenehmen Folgen führen, da die Kreditnehmer 
hinsichtlich der vertragsgemäßen Durchführung des Vertra-
ges häufig finanziell auch disponiert haben. Andererseits 
ist festzustellen, dass die vertragsmäßige Durchführung 
der Verträge auch zu Ergebnissen führt, die mit dem Ver-
botstatbestand derartiger Kreditgeschäfte im Falle einer feh-
lenden Erlaubnis nicht im Einklang stehen. So ist es zum 
einen nicht sachgerecht, dem Kreditunternehmen trotz sei-
nes rechtswidrigen Handelns alle Gewinne aus dem Vertrag 
zukommen zu lassen. Außerdem ist es rechtspolitisch sehr 
fraglich, wenn vom Ergebnis her betrachtet der rechtswid-
rige Zustand, nämlich die Vergabe von Kreditbeträgen ohne 
Erlaubnis, mit der planmäßigen Durchführung der Verträge 
weiter perpetuiert würde, insbesondere wenn man bedenkt, 
dass die ohne Erlaubnis ausgeführte Tätigkeit einen Straftat-
bestand erfüllen kann (§ 54 KWG i.V.m. § 32 KWG).

Daher wurde auch in der Rechtsprechung die Rechtsansicht 
vertreten, dass der Vertrag zugunsten der Kreditnehmer ein-
seitig nichtig ist.3 Damit würde den pflichtwidrigen Han-
delnden das Recht genommen, die erhaltenen Zinsen, Ver-
mittlungsgebühren und Prämien zu behalten. Im Gegenzug 
wird dem Kreditnehmer unter Anwendung des § 817 S. 2 BGB, 
zugestanden, das Geld im Rahmen der ursprünglichen ver-
traglichen Übereinkunft zu behalten und entsprechend der 
vertraglich vereinbarten Laufzeit zurückzahlen zu müssen.4 
Konsequenz wäre, dass der Kreditnehmer für den verein-
barten Zeitraum einen zins- und kostenlosen Kredit hätte, er 
aber nicht verpflichtet wäre, die Nettokreditsumme in einem 
Betrag sofort zurückzahlen zu müssen. 

Letztlich muss die Frage der (einseitigen) Nichtigkeit in den 
meisten Fällen rechtlich nicht entschieden werden, denn 
nach ständiger und nahezu einhelliger Rechtsprechung ist 
§ 32 Abs.1 KWG als sog. Schutzgesetz im Sinne des § 823 
Abs. 2 BGB zu qualifizieren.5 Letzterer ist eine Schadenser-
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satznorm für die Fälle, in denen gegen ein Gesetz verstoßen 
wird, das neben der Allgemeinheit zumindest auch den Ein-
zelnen im Speziellen schützt. Ob dies bei einem Paragra-
phen geben ist, muss im Einzelfall durch Auslegung ermit-
telt werden, was sich häufig als schwierig erweist. Für § 32 
KWG ist die Frage allerdings zweifelsfrei entschieden. Der 
Erlaubnisvorbehalt nach dem KWG schützt zum einen den 
deutschen Finanzmarkt vor nicht hinreichend qualifizierten 
Bankinstituten und Finanzdienstleistern. Dies ist seine allge-
meine Schutzrichtung. Darüber hinaus werden jedoch auch 
die konkret betroffenen Kunden geschützt, die im Vertrauen 
auf ein ordnungsgemäßes Geschäft mit dem Unternehmen in 
Kontakt getreten sind mit ihm Verträge geschlossen haben. 
Wenn also die weiteren allgemeinen Schadensersatzvoraus-
setzungen wie Kausalität oder Verschulden auf Seiten der 
Bank vorliegen, steht dem Kreditnehmer ein Schadenser-
satzanspruch zu, der in seiner Rechtsfolge auf Naturalresti-
tution gerichtet ist. Es soll immer der Zustand wieder her-
gestellt werden, der bestehen würde, wenn der zum Ersatz 
verpflichtende Umstand nicht eingetreten wäre (§§ 249 ff. 
BGB). Der Kreditnehmer kann also verlangen, so gestellt zu 
werden, als habe es den Kreditvertrag nie gegeben. Er hät-
te bei Kenntnis von der fehlenden Erlaubnis keinen Vertrag 
geschlossen, so dass es dem Unternehmen auch nicht mög-
lich gewesen wäre, zu anderen Konditionen einen Kredit zu 
gewähren. Folglich wären also keine Zinsen, Gebühren oder 
Provisionen angefallen. Diese stellen seinen ersatzfähigen 
Schaden dar. Allerdings gilt es zu beachten, dass im deut-
schen Schadensersatzrecht aus einem schädigenden Ereignis 
folgende Vorteile für den Anspruchsinhaber im Gegenzug 
herausgegeben werden müssen. Hätte es den Vertrag nicht 
gegeben, wäre auch die Kreditsumme nicht ausgezahlt wor-
den. Der Kreditnehmer darf also den ausgezahlten Betrag 
nicht behalten, sondern er muss ihn an das Kreditinstitut 
„herausgeben“. In der Praxis würden diese beiden gegen-
seitigen Ansprüche saldiert. Zu wessen Gunsten am Ende 
ein positiver Saldo festgestellt würde, an den wird diese 
Summe ausgezahlt. Erfreuliche Folge für den Kreditnehmer 
ist es dann, dass er für die Zeit bis zur Auseinandersetzung 
ein nicht nur zinsloses, sondern auch kostenloses Darlehen 
zur Verfügung hatte und er mit der Geltendmachung seines 
Schadensersatzanspruchs in der Hand hat, wann er eine 
Rückabwicklung des Vertrages wünscht. Als unterliegende 
Partei zahlt das Kreditunternehmen im Regelfall sämtliche 
Anwalts- und Gerichtskosten im Falle einer rechtlichen Aus-
einandersetzung.

Als problematisch könnte es sich für die Kreditnehmer 
lediglich erweisen, dass es sich im vorliegenden Fall um 
ein Schweizer Unternehmen handelt. Bei solchen grenz-
überschreitenden Sachverhalten stellen sich regelmäßig die 
Fragen, welches Recht Anwendung findet und an welchem 
Ort man dem Gegner verklagen kann. Das nationale Kol-
lisionsrecht, in Deutschland das Einführungsgesetz zum 
BGB (EGBGB), regelt die Voraussetzungen, unter denen 
das anwendbare Recht zur bestimmen ist, wenn Parteien 
aus mehreren Staaten involviert sind. Bei einem Schadens-

ersatzanspruch nach § 832 Abs. 2 BGB ist gemäß Art. 40 
EGBGB entweder das Recht des Handlungsortes oder das 
des Erfolgsortes anwendbar. Der Handlungsort war hier 
in Deutschland, wobei man auf die vorherige Argumenta-
tion für den Inlandsbezug zurückgreifen kann, wonach die 
wesentlichen Vertragshandlungen des erlaubnispflichti-
gen Geschäfts in Deutschland vorgenommen wurden. Der 
gleichen Argumentation folgt auch die Begründung des 
Gerichtsstandes am Wohnort des Kreditnehmers, entweder 
über Art. 5 Nr. 3 des Übereinkommens von Lugano über die 
gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtli-
cher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (LugÜ) 
oder aber über den speziellen sog. Verbrauchergerichtsstand 
in Art.14 LugÜ. Im Gros der Fälle wird der Kreditneh-
mer den Konsumkredit als Verbraucher für seine privaten 
Anschaffungen aufgenommen haben. Verbraucher sollen als 
geschäftlich meist unerfahrenere Vertragspartei vor Rechts-
durchsetzungsschwierigkeiten im Ausland geschützt werden 
und dürfen ihr Recht deshalb vorrangig am eigenen Wohn-
sitz geltend machen, auch wenn das Ergebnis im jeweiligen 
Fall differieren kann. Insoweit ist der Kunde in der glückli-
chen Lage, aller Voraussicht nach am eigenen Wohnort nach 
nationalem Recht klagen zu können. Dieses Ergebnis muss 
jedoch im Einzelfall vor Klageerhebung genau überprüft 
werden und ist sicherlich nicht immer gegeben. Die Forde-
rungsvollstreckung erfolgt dann allerdings in der Schweiz 
nach dortigem Recht, da das Unternehmen dort seinen Sitz 
hat. Allerdings sind die Anerkennung deutscher Urteile und 
die relativ einfache Umsetzung des deutschen Titels durch 
spezielle Verfahrensnormen im Übereinkommen von Lugano 
garantiert. Bei den von der Fidium Finanz AG verwendeten 
Formular-Kreditverträgen findet sich zusätzlich regelmäßig 
eine Rechtswahlklausel, die sich am Wohnsitz des Kredit-
nehmers orientiert und die bei in Deutschland ansässigen 
Personen auch deutsches Recht zu Anwendung bringt.

Zur Durchsetzung vermeintlicher Forderungen bedient sich 
die Fidium Finanz AG häufig eines Liechtensteiner Inkas-
sounternehmens, der Barex Inkasso AG. Dieses Unterneh-
men tritt regelmäßig zügig an die Kreditnehmer heran und 
versucht, offene Forderungen beispielsweise durch Geltend-
machung abgetretener Lohnansprüche beim Arbeitgeber 
durchzusetzen. Trotz nachdrücklichen Hinweises auf die 
rechtliche Lage und bestehender Schadensersatzansprüche 
versucht das Unternehmen, die Schuldner mit teilweise 
unrichtigen oder unpassenden Rechtsansichten zu verun-
sichern und zur Zahlung zu verleiten. Dem ist jedoch ent-
schieden entgegenzutreten. Zunächst sollte ganz offen die 
für den Schuldner besonders unangenehme Situation der 
Lohnabtretung thematisiert werden. Richtig ist zwar, dass 
die Kreditnehmer bei Vertragsabschluss in der Regel vor-
sorglich ihre Ansprüche auf Arbeitslohn zur Sicherung der 
Kreditforderung abgetreten haben, den Ratenforderungen 
steht jedoch der Schadensersatzanspruch nach §§ 823 Abs. 2 
BGB i.V.m. 32 Abs. 1 KWG entgegen. Da aber - aus Sicht des 
Arbeitgebers - nun zwei Parteien für sich in Anspruch nehmen 
Lohngläubiger zu sein, und er keinesfalls an den Falschen 
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leisten möchte, mit der möglichen Folge, dass er von seiner 
Leistungspflicht nicht frei wird, sollte er das Geld gericht-
lich hinterlegen. In den § 372 ff. BGB sieht das Gesetz für 
solche Fälle nicht eindeutiger Gläubigerschaft die Hinterle-
gung bei dem Amtsgericht vor. Damit wird der Arbeitgeber 
von seiner Verpflichtung frei und die Verteilung ist Sache 
der potentiellen Gläubiger. Inhaltlich versucht die Barex 
Inkasso AG, vom schadensersatzbegründenden Gesetzesver-
stoß der Fidium Finanz AG abzulenken. Ihre Ausführungen 
zu der fehlenden Schutzgesetzeigenschaft des § 32 KWG 
sind jedoch, wie oben bereits ausführlich dargelegt wurde, 
verfehlt. Insbesondere kann von der öffentlich-rechtlichen 
Verfügung der BaFin, gestützt auf § 37 KWG „innerhalb 
der Verträge abzuwickeln“, kein Rückschluss auf deren 
zivilrechtliche Wirksamkeit gezogen werden. Die skizzier-
ten Schadensersatzansprüche überwiegen die ausstehenden 
Raten nicht selten bei weitem und schließen eine weitere 
Zahlungspflicht regelmäßig aus. Für den Schadensersatz 
kommt es insbesondere auch nicht auf die sofortige Voll-
ziehbarkeit der Abwicklungsanordnung der Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistung oder die Rechtskraft des Urteils 
des Bundesverwaltungsgerichts an, was die Fidium Finanz 
AG bzw. die Barex Inkasso AG ebenfalls behauptet. Sollten 

Ansprüche gegen das Inkasso-Unternehmen selbst geprüft 
werden, gilt es zu beachten, dass für Liechtensteiner Unter-
nehmen weder die EuGVO noch das Übereinkommen von 
Lugano gilt, so dass sich die Rechtsdurchsetzung regelmä-
ßig als äußerst schwierig erweisen dürfte.

Im Ergebnis wird den betroffenen Kunden unter Berücksich-
tigung der Besonderheiten jedes Einzelfalls durchaus gera-
ten werden können, das Kreditinstitut schriftlich aufzufor-
dern, bis zu einem bestimmten Stichtag alle gezahlten Ver-
waltungsgebühren, Provisionen und Zinsen zurückzuzahlen. 
Im Gegenzug bietet man eine Rückzahlung der noch aus-
stehenden Kreditsumme an. Erfolgt darauf keine Zahlung, 
können gute Aussichten für eine erfolgreiche zivilrechtliche 
Klage bestehen. Vom ökonomischen Standpunkt kann es 
für den Kreditnehmer taktisch ratsam sein, mit der Auffor-
derung bzw. der Geltendmachung so lange wie möglich zu 
warten, um sich so die Vorteile des dann letztlich zins- und 
kostenlosen Darlehens möglichst lange zu sichern. Zu lange 
sollte allerdings auch nicht abgewartet werden, da der Scha-
densersatzanspruch innerhalb von drei Jahren ab Schluss des 
Jahres, in welchem man Kenntnis von seinem Recht erlangt 
hat, verjährt.

Statistischer Überblick 
der Schuldner- und Insolvenzberatung im Land Berlin
seit Inkrafttreten der Verbraucherinsolvenzordnung

Olivia Manzke, Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales des Landes Berlin

Kernaussagen 

Es ist gelungen, ein berlinweites Netz an Beratungs-	
stellen für die Schuldner- und Insolvenzberatung zu 
schaffen und zu erhalten. Derzeit gibt es 22 anerkannte 
Schuldner- und Insolvenzberatungsstellen gemeinnüt-
ziger freier Träger. In jedem Stadtbezirk haben Ratsu-
chende die Möglichkeit, sich kostenlos und kompetent 
beraten zu lassen. Die Liste der anerkannten Beratungs-
stellen ist unter www.berlin.de/schuldnerberatung ab-
rufbar.

Die Fallzahlen in den anerkannten Beratungsstellen 	
stiegen nahezu kontinuierlich an. Das trifft sowohl für 
die Zahl der Ratsuchenden in laufender Beratung als 
auch für die Nachfrage nach Einmalberatungen (Kurz- 
und Krisenberatung) sowie Informationsveranstaltun-
gen zu. 

Durch Aufstockung der Landesmittel 2005 und 2008 	
konnte die Kapazität an Fachberatern erweitert bzw. 

stabilisiert werden. Angesichts der nach wie vor beste-
henden Diskrepanz zwischen Angebot und Bedarf an 
Schuldner- und Insolvenzberatung erscheint der Aus-
bau des Beratungsnetzes notwendig. 

Die Wartezeiten für die Aufnahme eines laufenden Be-	
ratungsprozesses liegen derzeit bei durchschnittlich 5,3 
Monaten. Für akute Krisenfälle wird eine Beratung in 
der Regel sofort bzw. binnen weniger Tage ermöglicht.

Eine weitere Möglichkeit, sich kurzfristig an eine Be-	
ratungsstelle zu wenden, bietet das seit Ende 2005 ge-
schaffene Online-Beratungs-Portal innerhalb der Lan-
desarbeitsgemeinschaft der Schuldner- und Insolvenz-
beratungsstellen unter www.schuldnerberatung-berlin.
de .

Die Anzahl der Klientinnen / Klienten mit Verbrau-	
cherinsolvenz stieg stetig an und nimmt mittlerweile 
mehr als die Hälfte aller Beratungsfälle ein. 
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Die Erfolgsquote in der Phase der außergerichtlichen 	
Einigungsversuche bei Klientinnen / Klienten mit Ver-
braucherinsolvenz lag bei durchschnittlich 14% und ist 
als gut zu bewerten. 

In fast 90% aller Fälle von Klientinnen / Klienten aus 	
den Schuldner- und Insolvenzberatungsstellen, für die 
ein Verbraucherinsolvenzverfahren eröffnet wurde, 
wird das gerichtliche Schuldenbereinigungsplanver-
fahren übersprungen. Die Vorarbeit der Schuldner- und 
Insolvenzberatungsstellen trägt auch hier eindeutig 
zur Entlastung der Gerichte (und damit verbundener 
Kosten ersparnis) bei.

Bei durchschnittlich einem Viertel aller Beratungsfäl-	
le lautet der Beendigungsgrund „Schulden reguliert“. 
Die Abbruchquote ist rückläufig und lag zuletzt bei rd. 
18%.

Die Schulden aus Hypotheken sind mit Abstand die 	
höchsten vor den Schulden aus Selbstständigkeit. An 
dritter Stelle stehen Schulden aus Ratenkrediten. 

Häufigster Auslöser für eine Überschuldungssituation 	
ist Arbeitslosigkeit.

Die soziodemografischen Auswertungen spiegeln 	
berlintypische Besonderheiten der Sozialstruktur wider 
(z.B. hoher Anteil Singlehaushalte). 

Im Vergleich zum Bevölkerungsanteil Berlins sind Ge-	
schiedene und Haushalte mit 3 bzw. 4 und mehr Perso-
nen überproportional in den Schuldner- und Insolvenz-
beratungsstellen vertreten.

Die Notwendigkeit von kontinuierlichen Präventions-	
maßnahmen ist bereits in Schulen und Berufsschulen 
dringend geboten, um später Probleme vermeiden oder 
besser bewältigen zu können. Im August 2008 wurde 
dazu ein neues Projekt gestartet.

Auf die Gestaltung eines bundeseinheitlichen Basis-	
Datensatzes zur Dokumentation aus den Schuldner- 
und Insolvenzberatungsstellen hatten die Erfahrungen 
der Berliner Datenerhebung maßgeblichen Einfluss. 
Die in Berlin verwendete Software (InsO-Stat) wurde 
in diesem Zusammenhang entsprechend angepasst. 

Zur Qualitätsentwicklung in der Schuldner- und Insol-	
venzberatung erarbeitet die Landesarbeitsgemeinschaft 
Schuldner- und Insolvenzberatung Berlin e.V. ein     
Musterqualitätshandbuch.

Umsetzung der außergerichtlichen Verbrau-
cherinsolvenzberatung in Berlin
(Stand: Dezember 2008)

A) Bestehende Bedingungen zur Umsetzung 
der Insolvenzordnung

1. Einleitung

Gemäß aktuellsten Veröffentlichungen der SCHUFA und 
des Inkassounternehmens „creditreform“ muss man in Ber-
lin mit schätzungsweise 200.000 überschuldeten Haushalten 
(1999: 101.000 und 2004: 165.000) kalkulieren.

Seit dem Inkrafttreten der Insolvenzrechtsreform am 1. Ja-
nuar 1999 besteht auch für Verbraucher die Möglichkeit, ein 
Insolvenzverfahren mit dem Ziel der Restschuldbefreiung 
zu beantragen.
Dieses Gesetz schreibt den Versuch einer außergerichtlichen 
Einigung vor der Eröffnung des eigentlichen Insolvenzver-
fahrens bei Gericht vor. Dafür ist die Beratung der Schuld-
nerin / des Schuldners durch eine so genannte „geeignete 
Stelle“ notwendig. Falls der außergerichtliche Einigungs-
versuch erfolglos bleibt, wird dies durch die geeignete Stel-
le bescheinigt, was wiederum Voraussetzung für die Durch-
führung des gerichtlichen Verbraucherinsolvenzverfahrens 
(VIV) ist. Die Länder sind verpflichtet, die Grundbedingun-
gen für eine entsprechende Beratungskapazität zu schaffen. 
Die Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales 
ist zuständig für die Absicherung der Voraussetzungen zur 
Betreuung der Schuldnerinnen / Schuldner in geeigneten 
Stellen während der außergerichtlichen Phase des Verbrau-
cherinsolvenzverfahrens.

2. Anerkannte Schuldner- und Insolvenz-
beratungsstellen („geeignete Stellen“)

Bereits mit dem Senatsbeschluss 1544/98 vom 30. Juni 
1998 hat das Land Berlin die finanziellen und personellen 
Voraussetzungen zur Umsetzung der Insolvenzrechtsreform 
geschaffen. Es bestand das Bestreben, die Fachkompetenz in 
den vorhandenen Schuldnerberatungsstellen zu nutzen, letz-
tere finanziell abzusichern und ein stadtweites Netz an Be-
ratungsstellen aufzubauen. Die Anerkennung als  geeignete 
Stelle im Sinne von § 305 Abs.1 Nr. 1 der Insolvenzordnung 
erfolgt durch ein entsprechendes Anerkennungsverfahren. 
Die Anerkennungsbedingungen sind im Gesetz zur Ausfüh-
rung der Insolvenzordnung (AGInsO) vom 6. Juli 1998 und 
den dazugehörigen Ausführungsvorschriften (AV-AGInsO) 
vom 31. August 1999 formuliert. 
Derzeit gibt es in Berlin 22 Schuldner- und Insolvenzbera-
tungsstellen freier Träger, die diese Anerkennung besitzen. 
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Die aktuelle Liste und weitere Informationen sind via Inter-
net unter www.berlin.de/schuldnerberatung abrufbar.

3. Finanzierung von Schuldner- und Insolvenz-
beratung durch das Land Berlin

Durch das Land Berlin werden derzeit rd. 99 Vollzeitstellen 
für Fachberater/innen, 25 Vollzeitstellen für Verwaltungs-
kräfte sowie anteilmäßig Sach- und Gemeinkosten finan-
ziert.
Die Bezirksämter von Berlin haben die Sicherstellung des 
außergerichtlichen Entschuldungsverfahrens durch die 
Schuldnerberatungsstellen dauerhaft als Pflichtleistung zu 
gewährleisten. Zur Erweiterung der Beratungskapazitäten 
wurden die Landesmittel ab 2005 um 1 Mio. und ab 2008 
um weitere 500.000 € auf rd. 5,6 Mio. € aufgestockt. Ein-
schließlich der seitens der Stadtbezirke bereitgestellten Mit-
tel stehen derzeit insgesamt ca. 6,4 Mio. € zur Verfügung. 

4. Insolvenzordnung und Verbraucher-
insolvenzverfahren

Die 1999 in Kraft getretene Insolvenzordnung wurde zu-
nächst eher zurückhaltend in Anspruch genommen, weil die 
Nichtgewährung von Prozesskostenhilfe in der Mehrzahl 
der Fälle dazu führte, dass die Einkommens- und Vermö-
gensverhältnisse der Schuldnerinnen und Schuldner es nicht 
ermöglichten, ein Verbraucherinsolvenzverfahren wegen 
der anfallenden Kosten überhaupt beantragen zu können. 
Gemäß Statistischem Bundesamt gab es 1999 bundesweit 
lediglich 3.357 Verbraucherinsolvenzanträge. 
Im Dezember 2001 erfolgte eine Gesetzesänderung, mit der 
die Möglichkeit der Stundung der Gerichtskosten geschaf-
fen wurde. Folgerichtig nahm die Zahl der beantragten Ver-
braucherinsolvenzverfahren daraufhin stetig zu1 und stieg 
bis 2007 auf bundesweit 105.238 Verbraucherinsolvenzan-
träge. Dieser Anstieg relativiert sich jedoch, wenn man in 
Betracht zieht, dass im gesamten Bundesgebiet von ca. 2,5 
bis 3 Millionen überschuldeten Haushalten auszugehen ist.
Obwohl die bei der Gesetzesverabschiedung (1994) ur-
sprünglich erwartete Zahl von jährlich ca. 150.000 Ver-
braucherinsolvenzverfahren nie erreicht wurde, erteilte die 
Justizministerkonferenz – insbesondere aus Kostengründen 
– bereits im Herbst 2004 einen Auftrag an das Bundesmini-
sterium der Justiz zur erneuten Überprüfung der bestehen-
den Vorschriften. Die Vorschläge der daraufhin gebildeten 
Bund-Länder-Arbeitsgruppe der Justizministerien wurden 
auf Grund massiver und ressortübergreifender Kritik nicht 
aufgegriffen.

Ende 2007 legte die Bundesregierung einen neuen Gesetz-
entwurf vor, dessen Realisierung noch offen ist.

5. Landesarbeitsgemeinschaft Schuldner- und 
Insolvenzberatung Berlin e.V. 

Die Landesarbeitsgemeinschaft besteht seit 15. Oktober 
1999 als eingetragener Verein für Schuldner- und Insolvenz-
beratung in Berlin (LAG SIB e.V.). Alle geeigneten Stellen 
sind Vereinsmitglieder. In mehreren Arbeitsgruppen werden 
spezielle Themen diskutiert und Arbeitsszenarien entwik-
kelt. 
Die LAG SIB e.V. ist kompetenter Ansprechpartner in Be-
zug auf die Praxisauswirkungen der Umsetzung der Insol-
venzordnung und versteht sich als Interessenvertreter für 
die von Ver- und Überschuldung betroffenen Bürger des 
Landes Berlin. Durch die Tätigkeit eines hauptamtlichen 
juristischen Mitarbeiters innerhalb des Vereins können zen-
trale Fragestellungen bezüglich der Insolvenzordnung und 
angrenzender Rechtsgebiete gebündelt bearbeitet und Akti-
vitäten koordiniert werden. 
Die Einbeziehung des Erfahrungswissens aus der Praxis der 
Beratungsstellen nimmt aus Sicht der Senatsverwaltung für 
Integration, Arbeit und Soziales einen hohen Stellenwert bei 
der Beurteilung und Steuerung von Entwicklungsprozessen 
sowie für die Gesetzgebung ein.

Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Arbeit auf dem Ge-
biet von Information und Prävention. Die LAG SIB e.V. 
entwickelte mehrere Ratgeberbroschüren und hält diese auf 
dem aktuellen Stand. Ein Teil ist auch in türkischer Sprache 
erhältlich. Darüber hinaus entstanden für die Präventions-
arbeit verschiedene Materialien, die sich speziell an Kinder 
und Jugendliche richten. Stellvertretend seinen hier nur das 
inzwischen bundesweit erfolgreiche „Handybooklet“ zum 
Thema Schulden durch Handykosten und das Haushalts-
planspiel „Was was kostet“ genannt, welches Jugendliche 
darauf vorbereiten will, den eigenen Haushalt geplant und 
wirtschaftlich zu führen.

6. Prävention

Präventionstätigkeit zum Thema Schulden ist in den Schuld-
ner- und Insolvenzberatungsstellen schon immer Bestand-
teil der Arbeit. Je nach vorhandenen oder zusätzlich bereit-
gestellten Kapazitäten kann Präventionsarbeit mehr oder 
weniger umfangreich durchgeführt werden. Um zukünftig 
eine möglichst kontinuierliche Präventionsarbeit zu reali-
sieren, wurden deshalb mit dem Doppelhaushalt 2008/2009 
gesonderte Mittel im Bereich Verbraucherschutz verankert. 
Im August 2008 startete ein Präventionsprojekt zur Vermitt-
lung von Grundkenntnissen im Umgang mit Geld und fi-
nanzieller Bildung für Kinder und Jugendliche. Die örtliche 
Testphase läuft im Stadtbezirk Charlottenburg-Wilmersdorf 

1 Verbraucherinsolvenzanträge 1999: 3.357; 2000: 10.479; 2001: 
13.277; 2002: 21.441; 2003: 33.609; 2004: 49.123; 2005: 68.898; 
2006: 96.586; 2007: 105.238; 1.Halbj. 2008: 48.466; Quelle: Statis-
tisches Bundsamt Pressekonferenz 21.10.2008
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in Gebieten mit überproportional hohem Anteil an Schülern, 
für die die Befreiung vom Eigenanteil für Lernmittel zu ver-
zeichnen ist. Außerdem wird der Migrationshintergrund in 
den Fokus einbezogen. Die Projektmodule sollen im weite-
ren Verlauf berlinweit einsetzbar sein. 

7. Qualitätsentwicklung und Fortbildung

Das Thema Qualität und Qualitätsentwicklung hat innerhalb 
der Landesarbeitsgemeinschaft Schuldner- und Insolvenz-
beratung in Berlin (LAG SIB e.V.) seit langem einen festen 
Platz. 
Seit Mitte der 1990er Jahre gibt es eine „Arbeitsgruppe 
Qualität“ (AG Q). Schon damals wurden Mindeststandards 
entwickelt, die Ende der 1990er Jahre im Zuge der Umset-
zung der Insolvenzordnung auch bei der Erarbeitung der 
Anerkennungsvoraussetzungen einer geeigneten Stelle Be-
rücksichtigung fanden. Bereits zu diesem Zeitpunkt wurde 
ein halbstandardisierter Jahresbericht eingeführt. Dessen 
Vorlage bei der Anerkennungsbehörde ist obligatorischer 
Bestandteil der Anerkennungsbedingungen, dient u.a. dem 
gesetzlich geforderten Nachweis des Fortbestehens der An-
erkennungsvoraussetzungen und kann gleichzeitig zur Be-
richterstattung an den Zuwendungsgeber verwendet werden.
Ein weiterer wichtiger Aufgabenbereich umfasst die bun-
desweiten Diskussionsprozesse zum Berufsbild Schuldner-
beratung. 

Von Beginn an stand die Dokumentation mittels statistischer 
Erhebungen in engem Zusammenhang mit der Arbeit der 
AG Q. So entstand unter Auflagen der Fachverwaltung des 
Senats 1998 die erste Fassung der Insolvenzstatistik („InsO-
Stat“), mit der die anerkannten Schuldner- und Insolvenzbe-
ratungsstellen nach Inkrafttreten der Verbraucherinsolvenz-
ordnung ab 1999 erstmals regelmäßig Daten erfassten.

Auf Eigeninitiative der LAG SIB e.V. wurde 2004 mit der 
Erstellung eines Musterqualitätshandbuches begonnen. Ba-
sis dazu bildet die DIN ISO 9000 Familie.
Durch Kontakt der AG Q zum Institut für Innovation und 
Beratung an der Evangelischen Fachhochschule Berlin e.V. 
erfolgte im Frühjahr 2006 eine erste fachliche Begutachtung 
der bis dato erstellten Teile des Musterqualitätshandbuches. 
Neben viel Lob ergaben sich daraus wertvolle Hinweise für 
das weitere Vorgehen. 
Im September 2007 wurde der fertig gestellte Teil des Mu-
sterqualitätshandbuches, der die wichtigsten Kernpunkte 
des Beratungsverlaufes umfasst, in die Beratungsstellen ge-
geben. 
Im September 2008 fand ein erster ganztägiger Workshop 
zum Erfahrungsaustausch aller Beratungsstellen statt.

In jedem Jahr werden innerhalb der LAG SIB e.V. Fortbil-
dungsmaßnahmen zu aktuellen gesetzlichen Neuerungen 
oder auf Grund weiterer Themenvorschläge aus den Bera-
tungsstellen organisiert. 

8. Verbraucherschutz

Seit Inkrafttreten der Insolvenzordnung 1999 gibt es die 
Möglichkeit einer Restschuldbefreiung für Verbraucher. Da-
für ist die Beratung durch eine anerkannte Schuldner- und 
Insolvenzberatungsstelle („geeignete Stelle“) notwendig. 
Bundesweit treten jedoch auch unseriöse Anbieter auf, wel-
che die Situation von Überschuldeten ausnutzen. Unzurei-
chende Kenntnis über das Verbraucherinsolvenzverfahren 
beim größten Teil der Betroffenen und die durch den hohen 
Zulauf vorhandenen Wartezeiten bei den anerkannten Be-
ratungsstellen führen zu einer Ausweitung des potentiellen 
Klientels für unseriöse Geschäftemacher auf dem Gebiet der 
Schuldensanierung.
Um dieser Entwicklung präventiv und aktiv entgegenwir-
ken zu können, wurde die ressortübergreifende AG Trans-
parenz gegründet. In ihr sind Ansprechpartner/innen aus 
Verwaltung, Schuldnerberatungspraxis, Verbraucherschutz, 
Kriminalpolizei sowie der Industrie- und Handelskammer 
vertreten. Im Hinblick darauf, dass o.g. Problematik nicht 
auf ein Bundesland begrenzt auftritt, besteht direkter Kon-
takt mit Behörden aus Brandenburg und ggf. weiteren Bun-
desländern.
Da sowohl die Beratungsstellen freier Träger als auch zu-
ständige bzw. tangierte öffentliche Behörden und Institu-
tionen einbezogen sind, wurden Voraussetzungen für einen 
schnellen Informationsfluss geschaffen, um gegen unseriöse 
oder kriminelle Anbieter effizienter vorgehen zu können. 

Innerhalb der Diskurse der Arbeitsgruppe wurden/werden 
auch die bestehenden Ausführungsgesetze und ggf. damit 
verbundene Ausführungsvorschriften auf ihre Praktikabili-
tät überprüft. 

B) Erhebungen zu Schuldner- und Insolvenz-
beratung 

1. Statistikprogramm 

Die für das Sozialwesen zuständige Senatsverwaltung hat in 
Zusammenarbeit mit den Beratungsstellen und unter Betei-
ligung der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege ein 
einheitliches Statistikprogramm (InsO-Stat) für die Schuld-
ner- und Insolvenzberatungsstellen zur Erhebung von Fall-
zahlen und soziodemografischen Daten erarbeitet. 
Es wurde erstmals im 4. Quartal 1998 EDV-gestützt ange-
wandt und sieht einen halbjährlichen Meldezyklus vor. Im 
Verlauf der Anwendung kam es - vor allem im Zusammen-
hang mit der Erarbeitung eines bundesweit einheitlichen 
Basisdatensatzes zur Überschuldungsstatistik - zur Weiter-
entwicklung dieses Programms (Softwareumstellung 2002). 
Auf die Gestaltung des bundeseinheitlichen Basis-Datensat-
zes zur Dokumentation aus den Schuldner- und Insolvenz-
beratungsstellen hatten die Erfahrungen der Berliner Daten-
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erhebung maßgeblichen Einfluss. Die in Berlin verwendete 
Software (InsO-Stat) wurde in diesem Zusammenhang ent-
sprechend angepasst. 

Zur Wahrung des Datenschutzes werden an die für das So-
zialwesen zuständige Senatsverwaltung ausschließlich an-
onymisierte Daten geliefert, zu deren Weitergabe für statisti-
sche Zwecke das Einverständnis der Klientin / des Klienten 
vorliegt. Die Senatsverwaltung leitet diese anonymi-
sierten Daten gemäß dem o.g. Basisdatensatz an das 
Statistische Bundesamt weiter.
Die Daten dienen der Analyse der Entwicklung und 
Inanspruchnahme von Schuldner- und Insolvenz-
beratung sowie für deren Bedarfsplanung. Zum an-
deren können daraus Anhaltspunkte zu Klienten- , 
Gläubiger- und Schuldenstruktur gewonnen werden. 
Verlässliche statistische Erhebungen und deren Aus-
wertung sind für die sozialpolitische Entscheidungs-
findung unerlässlich. Sie unterstützen die Beurteilung 
von Gesetzesauswirkungen und sind somit hilfreich 
für Gesetzgebungsprozesse.

2. Datenbasis der Auswertungen

Die anerkannten Schuldner- und Insolvenzberatungs-
stellen sind verpflichtet, halbjährlich Daten an die für 
das Sozialwesen zuständige Senatsverwaltung zu liefern.
Zur Präzisierung von einzelnen Kriterien und zur Minimie-
rung von Eingabefehlern wurde in Abstimmung zwischen 
den Anwendern und der Senatsfachverwaltung ein Definiti-
onskatalog erarbeitet („InsO-Stat-Lexikon“).

Zum zweiten Halbjahr 2002 erfolgte eine umfangreiche 
Softwareumstellung, so dass einige Daten nur bedingt mit 
denen ab 1999 vergleichbar sind. Im Zuge der Erarbeitung 
des bundeseinheitlichen Basisdatensatzes und der damit 
verbundenen Anpassung der Berliner Software (InsO-Stat) 
sind einige Erhebungsmerkmale neu hinzugekommen oder 
werden Merkmalsausprägungen differenzierter erfasst.

3. Auswertungen

3.1 Übersicht der Klientinnen / Klienten in den 
Beratungsstellen

a) Klientinnen / Klienten in laufender Beratung („feste 
Klientinnen / Klienten“)

Eine Klientin bzw. ein Klient gilt im Sinne des Programms 
InsO-Stat als „fest“, wenn sie / er mindestens zwei Beratungs-
termine wahrgenommen hat und eine Akte angelegt wurde.* 

Die Zahl der festen Klientinnen / Klienten gesamt (Schuld-
ner- und Insolvenzberatung), die in den jeweiligen Zeiträu-
men in den Beratungsstellen betreut wurden, hat sich vom 
ersten Halbjahr 1999 bis zum ersten Halbjahr 2008 etwa 
verdoppelt.

Abb.1: Feste Klientinnen / Klienten in den 
Beratungsstellen je Halbjahr

Die Klientenzahlen entsprechen derzeit einem Bearbei-
tungsschlüssel von durchschnittlich 140 laufenden Fällen 
je Fachberater/in. Stellt man diesem Bearbeitungsschlüssel 
die anhaltenden Wartezeiten zur Aufnahme in den laufenden 
Beratungsprozess von durchschnittlich 5 bis 6 Monaten ge-
genüber, zeigt sich, dass damit die oberste, leistbare Kapazi-
tätsgrenze bereits überschritten sein dürfte. 
Nähere Erläuterungen zu den Anteilen von Schuldnerbera-
tungs- und Insolvenzberatungsfällen innerhalb der Gesamt-
klientinnen- / -klientenzahl siehe unter d).

b) Einmalberatungen / Informationsveranstaltungen

Um das Bedürfnis nach Informationen zum Verbraucherin-
solvenzverfahren abdecken zu können, finden Veranstal-
tungen mit offener Teilnehmerliste statt. Um insbesondere 
Klientinnen / Klienten in akuten Krisensituationen in relativ 
kurzer Zeit erste Hilfeleistungen geben zu können, werden 
Krisen- und Kurzberatungen (auch telefonisch) angeboten, 
für deren Erfassung als „Einmalberatung“ eine Mindestdau-
er von 15 Minuten gilt. In der Regel wird für Krisenfälle 
eine Beratung sofort bzw. binnen weniger Tage ermöglicht. 
Darüber hinaus führen die Beratungsstellen auch Präven-
tionsveranstaltungen durch.
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Abb.2: Einmalberatungen / Informationsveranstaltungen je Halbjahr 
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*  Um zu erreichen, dass jede Klientin / jeder Klient innerhalb der 
Beratungsstelle nur einmal gezählt und damit die Klientenanzahl 
ermittelt wird, die für weitere Berechnungen als Basis dient (Mehr-
fachbelegung in einem Beratungsabschnitt ist im Beratungsverlauf 

möglich), wird die Klientin / der Klient nur in seinem zuletzt akti-
ven Beratungsabschnitt gezählt. Das heißt, hier sind - im Gegensatz 
zur Stichtagszählung - auch die Klientinnen / Klienten berücksich-
tigt, die innerhalb des Auswertungshalbjahres bereits Beratung in 
Anspruch genommen und sie danach beendet haben.
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Die Summe der Einmalberatungen / Veranstaltungen hat 
sich im Vergleich zu 1999 fast verdreifacht.

Abb.2: Einmalberatungen / Informationsveranstaltungen 
je Halbjahr

c) Zugang potentieller Klientinnen / Klienten

Die Einführung des neuen Verbraucherinsolvenzverfahrens 
zu Beginn des Jahres 1999 und die Nachfrage bezüglich der 
Modalitäten und Möglichkeiten des neuen Verfahrens löste 
einen Ansturm auf die Beratungsstellen aus, der nach wie 
vor ungebrochen ist. Zur Bewältigung dieser Informations-
nachfrage wurden und werden Gruppenveranstaltungen 
mit offener Teilnehmerliste durchgeführt, deren Inhalte 
konkrete Handlungsanweisungen umfassen und die ein bis 
zwei Mal pro Monat stattfinden. Eine weitere Möglichkeit, 
sich kurzfristig an eine Beratungsstelle zu wenden, bietet 
das seit Ende 2005 geschaffene Online-Beratungs-Portal 
innerhalb der Landesarbeitsgemeinschaft der Schuldner- 
und Insolvenz beratungsstellen unter www.schuldnerbera-
tung-berlin.de .

Voraussetzung zur Aufnahme in die Warteliste ist der Be-
such einer Informationsveranstaltung oder ein persönliches 
Gespräch mit einer Schuldnerberaterin / einem Schuldner-
berater, in dem bereits eine grobe Klärung zu Situation und 
Erwartungen der Schuldnerin / des Schuldners erreicht 
werden sollte.

Die durchschnittliche Wartezeit potentieller Klientinnen / 
Klienten zur Aufnahme in einen laufenden Beratungspro-
zess beträgt derzeit durchschnittlich 5,3 Monate. 
Zur Krisenintervention wird Ratsuchenden jederzeit die 
Möglichkeit von Kurzberatung eingeräumt, um existenz-
bedrohende Maßnahmen abwenden zu können. Oft schließt 
sich daran eine Aufnahme als feste Klientin / fester Klient 
an.

In Erwartung zunehmender Anforderungen an die Schuld-
ner- und Insolvenzberatungsstellen durch die Sozialrechts-
reform erfolgte 2005 ein Ausbau der Fachberaterstellen und 
somit vorübergehend eine Reduzierung der durchschnitt-

lichen Wartezeiten zur Aufnahme in laufende Beratung. 
Dieser Effekt ist mittlerweile nicht mehr vorhanden, denn 
die sinnvolle und dringend erforderliche Direktberatung in 
den JobCentern bindet vermehrt Kapazitäten der Schuld-
ner- und Insolvenzberatungsstellen.
Darüber hinaus spitzt sich die Lage zu, weil infolge der 
derzeitigen wirtschaftlichen Entwicklungen – neben Über-
schuldungsthemen – immer mehr Bedarf für Sozialbera-
tung besteht.

d) Beratungsabschnitte für Klientinnen / Klienten in lau-
fender Beratung

Es werden  drei Arten von Beratungsphasen unterschie-
den: 

Sondierungsberatung, - 

Schuldnerberatung ohne Insolvenzberatung        - 

(SB ohne InsO),
Schuldnerberatung mit Insolvenzberatung            - 

(SB mit InsO).

Alle Phasen können mehrmals durchlaufen werden, wenn 
die Begleitumstände des Beratungsprozesses einen Wech-
sel zwischen den Beratungsabschnitten erforderlich ma-
chen.
In der Phase der Sondierungsberatung werden alle not-
wendigen Informationen eingeholt, um zu klären, ob im 
weiteren Betreuungsverlauf Schuldnerberatung mit oder 
ohne Insolvenzberatung in Frage kommt. In der Regel liegt 
diese Phase am Beginn einer Klientenberatung, kann aber 
bei Evaluierung des Beratungsverlaufs erneut notwendig 
werden. Vor Zuordnung in die Insolvenzberatung werden 
sowohl die rechtlichen und finanziellen als auch die persön-
lichen Voraussetzungen der Schuldnerinnen / Schuldner 
kritisch geprüft, so dass Wechsel aus dieser Beratungsart 
selten sind.

Die Anzahl der Klientinnen / Klienten in der „normalen“ 
Schuldnerberatung nahm anfangs den größten Anteil der 
Beratungsfälle ein. Das war darauf zurückzuführen, dass 
überschuldete Personen auf Grund der Nichtgewährung 
von Prozesskostenhilfe bis 2002 keine Möglichkeit hatten, 
wegen der Verfahrenskosten ein Verbraucherinsolvenzver-
fahren beantragen zu können. Nach der Gesetzesänderung 
im Dezember 2001 (Einführung der Stundungsmöglichkeit 
für die Verfahrenskosten) stieg die Anzahl der Klientinnen / 
Klienten mit Verbraucherinsolvenz stetig an und nimmt 
mittlerweile mehr als die Hälfte aller Beratungsfälle ein.
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Abb.3: Entwicklung der Anteile der Beratungsabschnitte

Abb. 3a Anteile der Beratungsabschnitte Stand 2. Halb-
jahr 2008

e) Beendigung der Beratung 

Seit der Software-Umstellung Ende des Jahres 2002 erfolgt 
eine differenziertere Erfassung des Merkmals „Ende der Be-
ratung“. 
Durchschnittlich wurden ein Viertel aller beendeten Bera-
tungsfälle mit „Schulden reguliert“ abgeschlossen. „Schul-
den reguliert“ beinhaltet folgende Varianten des Beratungs-
endes: 

vollständige Entschuldung ist erreicht oder - 
eine Einigung mit allen Gläubigern auf Ratenzahlung / - 
Stundung ist erreicht oder 
die Klientin / der Klient kann mit den Schulden umge-- 
hen, ohne weitere Betreuung / Beratung zu benötigen.

Der Anteil Beendigung mit Übergang zum Verbraucherin-
solvenzverfahren stieg kontinuierlich an und umfasst mitt-
lerweile fast die Hälfte aller beendeten Beratungsfälle. Die 
Abbruchquote ist rückläufig und lag zuletzt bei rd. 18 %. 

Die folgende Abbildung zeigt die anteilige Entwicklung der 
verschiedenen Beendigungsgründe ab 2003.

Abb.3: Entwicklung der Anteile der Beratungsabschnitte 
 

Anteile der Beratungsabschnitte je Halbjahr

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1.H
j.1

99
9

2.H
j.1

99
9

1.H
j.2

00
0

2.H
j.2

00
0

1.H
j.2

00
1

2.H
j.2

00
1

1.H
j.2

00
2

2.H
j.2

00
2

1.H
j.2

00
3

2.H
j.2

00
3

1.H
j.2

00
4

2.H
j.2

00
4

1.H
j.2

00
5

2.H
j.2

00
5

1.H
j.2

00
6

2.H
j.2

00
6

1.H
j.2

00
7

2.H
j.2

00
7

1.H
j.2

00
8

2.H
j.2

00
8

Sondierungsberatung Schuldnerberatung ohne Insolvenzverfahren Schuldnerberatung mit Insolvenzverfahren
 

 
 
 
Abb. 3a Anteile der Beratungsabschnitte Stand 2. Halbjahr 2008 

Anteile in den Beratungsabschnitten 
(2. Halbjahr 2008)

14%

31%
55%

Sondierungsberatung
Schuldnerberatung ohne Insolvenzverfahren
Schuldnerberatung mit Insolvenzverfahren  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 4: Anteile der Beendigungsgründe

Die Verbraucherinsolvenzordnung sieht den Versuch ei-
ner außergerichtlichen Einigung zwingend vor. Erst nach 
dessen Scheitern ist die eigentliche Antragstellung auf Er-
öffnung eines Verbraucherinsolvenzverfahrens bei Gericht 
möglich, was in erster Linie zur Entlastung der Gerichte 
beitragen soll. Aber auch für Schuldner und Gläubiger ist 
aus Gründen der Kostenersparnis eine außergerichtliche 
Einigung von Vorteil. Schwierigkeiten, einen Vergleich 
zu schließen, ergeben sich besonders bei hoher Anzahl an 
Gläubigern, da die Zustimmung aller erforderlich ist. 

Die durchschnittliche außergerichtliche Einigungsquote 
betrug etwa 14 % und ist als gut zu bewerten3.
In der folgenden Übersicht sind die Anteile der erfolgreich 
abgeschlossenen außergerichtlichen Einigungsversuche ab 
zweitem Halbjahr 1999 dargestellt (im ersten Halbjahr 1999 
lagen dazu noch keine repräsentativen Daten vor). Ab 2002 
wurde eine differenziertere Erfassung eingeführt, so dass 
die Daten aus den vorhergehenden Halbjahren nur bedingt 
damit vergleichbar sind.

Abb. 5: Anteil erfolgreicher außergerichtlicher Einigungen
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Abb. 4: Anteile der Beendigungsgründe 
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2 Spanne lag 2006/2007 bundesweit zwischen 5 und 18 %; Ausnah-
me Baden-Württemberg: 25 %, da dort spezielle Stiftungsmittel 
(Oberle-Stiftung und Resozialisierungsfonds Traugott Bender) für 
Verschuldete zur Verfügung stehen.
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Seit 2002 ist es den Gerichten freigestellt, nach Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens ein gerichtliches Schuldenberei-
nigungsplanverfahren durchzuführen. Mittlerweile wird 
in fast 90 % aller Fälle von Klientinnen / Klienten aus den 
Schuldner- und Insolvenzberatungsstellen, für die ein Ver-
braucherinsolvenzverfahren eröffnet wurde, dieser Teil des 
gerichtlichen Verfahrens übersprungen. Die geleistete Vor-
arbeit in den Schuldner- und Insolvenzberatungsstellen trägt 
also auch hier eindeutig zur Entlastung der Gerichte (und 
damit verbundener Kostenersparnis) bei.

Abb. 6: Anteil übersprungener gerichtlicher Schulden-
bereinigungsplanverfahren

f) Häufigste Auslöser von Überschuldung

Im Zusammenhang mit der Umgestaltung der Erfassungs-
software entsprechend den Vorgaben des bundeseinheitli-
chen Basisdatensatzes wird seit Ende 2005 erfasst, welche 
Sachverhalte als Hauptauslöser für eine Überschuldungs-
situation auftreten. Anhand einer vorgegebenen Liste wer-
den die beiden wichtigsten Auslösungsgründe ausgewählt. 
Daraus ergibt sich eine Rangfolge, die im Wesentlichen seit 
Beginn dieser Merkmalsdokumentation gleich geblieben ist. 
Die folgende Abbildung zeigt den Stand der letzten Auswer-
tung vom zweiten Halbjahr 2008.
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Abb. 7: Auslöser für Überschuldung (Stand 2.Halbjahr 2008) 
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Abb. 7: Auslöser für Überschuldung (Stand 2.Halbjahr 
2008)

Häufigster Auslöser für eine Überschuldungssituation ist  
Arbeitslosigkeit, gefolgt von „unwirtschaftliche Haushalts-
führung“. Letzteres weist darauf hin, dass neben der Bera-
tung von Ver- und Überschuldeten ein hoher präventiver Be-
darf an der Vermittlung von Finanzkompetenz besteht, um 
derartigen Schwierigkeiten vorzubeugen.

g) Schuldenhöhe und Schuldenart 

Die durchschnittliche Schuldenhöhe insgesamt – also ohne 
Unterscheidung nach Schuldenart – lag im zweiten Halbjahr 
2008 bei 32.264,84 € je beratener Person. 
In Verbindung mit der Datenerfassung gemäß dem bundes-
einheitlichen Basisdatensatz wird seit Ende 2005 für alle 
neu aufgenommenen Klientinnen und Klienten eine sehr 
detaillierte Aufstellung der Schuldenarten vorgenommen. 
Die Art der Forderung (Schuldenart) ist in einigen Fällen mit 
sehr hohen Schulden verbunden. Die folgende Abbildung 
zeigt die Reihenfolge der durchschnittlichen Schuldenhöhe 
je Schuldenart und beratener Person aus der Auswertung 
des zweiten Halbjahres 2008. Diese Rangfolge unterliegt im 
Vergleich zu den vorhergehenden Halbjahren nur geringen 
Schwankungen.
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Abb. 8: Staffelung der Schuldenarten nach Höhe je 
Klientin / Klient

Die mit Abstand höchste durchschnittliche Verschuldung 
besteht bei Banken in Form von Hypotheken. Erwartungs-
gemäß sind auch die Schulden aus Selbstständigkeit sehr 
groß.

Bemerkenswert sind die durchschnittlichen Schuldenhöhen 
in Bezug auf Miet- und Energieschulden, auch wenn diese 
nur im Mittelfeld bzw. am Ende der vorher beschriebenen 
Scala stehen. Betrachtet man diese Schuldenhöhen jedoch 
für sich und bedenkt, dass es sich bei dem Wert  von rund 
4000 bzw. 1000 € um einen Durchschnittswert handelt – 
also in einem Teil der Fälle überschritten wird – so zeigt 
sich, dass die Verschuldung in diesem Bereich für Niedrig-
einkommensbezieher existenzbedrohliche Grenzen errei-
chen kann.

h) Girokonto

Ver- und Überschuldung verursacht für die Betroffenen 
häufig Schwierigkeiten mit der kontoführenden Bank. Das 
mündet in nicht wenigen Fällen zur Kündigung bzw. der 
Verweigerung der Einrichtung eines Girokontos. Dass die-
ses Problem auch in Berlin nach wie vor besteht und eher 
eine steigende Tendenz aufweist, macht die folgende Abbil-
dung deutlich:
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Abb. 9: Klientinnen / Klienten ohne Konto 
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Abb. 9: Klientinnen / Klienten ohne Konto

In den Berichten der Bundesregierung3 von 2006 und 2008 
zur Umsetzung der Empfehlung des Zentralen Kreditaus-
schusses zum Girokonto für jedermann wurden konkrete 
Vorschläge formuliert, um Abhilfe zu schaffen. Zum Bei-
spiel könnte eine rechtlich verbindlichere Fassung dieser 
Empfehlung zur Entschärfung dieser Problematik beitra-
gen.

3.2 Soziodemografische Auswertungen

a) Altersgruppen

Die Entwicklung der Altersgruppenanteile seit 1999 sind in 
der nächsten Abbildung dargestellt. 

Abb. 10: Verteilung der Altersgruppen je Halbjahr
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Abb. 10: Verteilung der Altersgruppen je Halbjahr 
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Abb. 10a und 10b: Gegenüberstellung der Altersgruppenverteilung 2003 und 2008 
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Abb. 11: Anteile nach Berufsbildungsabschlüssen  
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3 Dt. Bundestag Drs. 16/2265 vom 14.7.2006 und Drs. 16/11495 vom 
16.12.2008
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Ab 2003 wurde die Gruppe der 40- bis 59-Jährigen entspre-
chend der Zehnergruppeneinteilung der anderen Altersgrup-
pen getrennt. Zur Illustration der Veränderungen der Alters-
gruppenverteilung in den letzten 5 Jahren siehe folgende 
Abbildungen:

Abb. 10a und 10b: Gegenüberstellung der Altersgrup-
penverteilung 2003 und 2008

Die meisten Klientinnen / Klienten in der Schuldner- und 
Insolvenzberatung sind zwischen 30 und 49 Jahren alt. 
Möglicherweise komprimieren sich Probleme, die zur Über-
schuldung führen, besonders in dieser Altersgruppe (siehe 
auch 3.1 f). 

Verhältnismäßig hoch ist auch der Prozentsatz der 20- bis 
29-Jährigen. In dieser Altersgruppe kann die Phase der Fa-
miliengründung und damit verbundener finanzieller Bela-
stungen schnell zum Auslöser von Überschuldung werden.
Schulden zu haben ist in der heutigen Gesellschaft, die stark 
auf Verkaufswerbung orientiert ist, „normal“ geworden. 
Zwar treten die unter 20-Jährigen nur zu einem geringen 
Prozentsatz in den Schuldner- und Insolvenzberatungsstel-
len auf, jedoch stieg deren Anteil in den letzten 5 Jahren 
auf das Doppelte. Vermutlich liegt jedoch die Zahl betroffe-
ner Jugendlicher höher, denn diese Altersgruppe bleibt der 

Abb. 10: Verteilung der Altersgruppen je Halbjahr 
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Schuldnerberatung meist fern bzw. sie ist durch die Verant-
wortlichkeit der Eltern teilweise verdeckt in den Erhebun-
gen enthalten. 
Der sprunghafte Anstieg in der Altersgruppe der 20 bis 
29-Jährigen weist darauf hin, dass Überschuldungskarrieren 
oft zu einem sehr frühen Zeitpunkt beginnen und dass mit 
Eintritt in die Berufstätigkeit bzw. Vollendung des 18. Le-
bensjahres die Schuldenhöhe steigt, sobald die Aufnahme 
von Bankkrediten möglich ist.*

Das unterstreicht die Notwendigkeit von intensiver Präven-
tionsarbeit. Kenntnisvermittlung zur privaten Haushalts-
führung und zum Umgang mit Kredit- und Warenangebot 
scheint bereits in Schulen und Berufsschulen dringend ge-
boten, um später Probleme vermeiden oder besser bewälti-
gen zu können. 

b) Auswahl weiterer Kriterien 

Geschlechteranteil:
Der Anteil an Frauen und Männern war von Beginn an 
fast gleich und hat sich im Laufe der Jahre weiter ange-
nähert: der Frauenanteil ist im Zeitraum von 1999 bis 
2008 von 43 % auf 49 % gestiegen.

Berufsbildungsabschluss
Ca. 1/3 aller Schuldnerinnen / Schuldner haben kei-
nen Berufsbildungsabschluss, der Anteil mit Berufs-
abschluss liegt bei rd. 60% und 3 bis 4% haben einen 
Hochschulabschluss. 

Abb. 11: Anteile nach Berufsbildungsabschlüssen 

* Korczak, Dieter; Karin Roller: Überschuldung in Deutschland zwi-
schen 1988 und 1999; München/Weiler, 20. Oktober 2000

4 Gemäß Insolvenzordnung ist das Verbraucherinsolvenzverfahren 
nur für ehemals Selbstständige mit weniger als 19 Gläubigern und 
ohne Forderungen aus Arbeitsverhältnissen möglich. Andernfalls 
kommt nur das Regelinsolvenzverfahren in Frage.
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Erwerbssituation
Der Anteil Erwerbsloser umfasst im gesamten doku-
mentierten Zeitraum ab 1999 den größten Teil aller 
Klientinnen und Klienten und stieg im Laufe der Zeit 
auf fast 50% an. Die nächst größeren Anteile bilden An-
gestellte (19 - 24%), Nichterwerbstätige (17-21%) und 
Arbeiter (9 - 12%).
Selbstständige sind – gesetzesbedingt4 – nur zu etwa 
1,5% vertreten, aber der Anteil Arbeitsloser, die ehe-
mals selbstständig tätig waren, zeigt seit Beginn der 
Erfassung 2005 steigende Tendenz und lag zuletzt bei 
3,2%.

Abb. 12: Anteile nach Erwerbssituation

Arbeitslosigkeit ist nach wie vor der Hauptauslöser von 
Überschuldung (siehe auch 3.1.f). 
Angesichts der derzeitigen wirtschaftlichen Entwick-
lungen ist nicht mit einer Entspannung der Überschul-
dungssituation zu rechnen.

Familienstand
Der Anteil Unverheirateter bildet durchweg den größten 
Anteil und ist seit 1999 von rd. 35 auf 40% gestiegen. 
Im Gegenzug ist der Anteil Verheirateter etwas gesun-
ken und umfasst rd. 22%. 
Der Anteil Geschiedener beträgt gleichbleibend fast ein 
Viertel aller Klientinnen und Klienten (ca. 23%) und 
ist damit im Vergleich zu dem entsprechenden Anteil in 
der Gesamtbevölkerung Berlins (Geschiedene 10,3%) 
mehr als doppelt so hoch. Das spiegelt sich korrespon-
dierend darin wider, dass Trennungen / Scheidungen als 
dritthäufigster Auslöser einer Überschuldungssituation 
gelten (siehe auch 3.1.f).

Haushaltsgröße
Die folgende Abbildung zeigt eine Gegenüberstellung 
der Anteile an Klientinnen und Klienten in den Schuld-
ner- und Insolvenzberatungsstellen (SIB-Stellen) im 
Vergleich zu den korrespondierenden Anteilen in der 
Bevölkerung Berlins (Mikrozensus 2006).

Abb. 10: Verteilung der Altersgruppen je Halbjahr 
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Abb. 10a und 10b: Gegenüberstellung der Altersgruppenverteilung 2003 und 2008 
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Abb. 11: Anteile nach Berufsbildungsabschlüssen  
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Abb. 13: Anteile in Schuldner- und Insolvenzberatungs-
stellen im Vergleich zur Gesamtbevölkerung Berlins ge-
mäß Mikrozensus (Stand 2006) nach Haushaltsgröße

Einpersonenhaushalte bilden den größten Teil der 
Schuldnerinnen / Schuldner in den Berliner Schuldner- 
und Insolvenzberatungsstellen (aktueller Stand 2. Halb-
jahr 2008: rd. 47%).
Im Vergleich zum Bevölkerungsanteil Berlins sind je-
doch Haushalte mit 3 bzw. 4 und mehr Personen über-
proportional in den Schuldner- und Insolvenzberatungs-
stellen vertreten (aktueller Stand 2. Halbjahr 2008: rd. 
14 bzw. 12%). 

Unterhaltsberechtigte Kinder
Die ab 2003 differenziertere Erhebung der Anteile an 
Haushalten mit unterhaltsberechtigten Kindern ergibt 
folgendes Bild:

Abb. 14a: Anteil Haushalte mit unterhaltsberechtigten 
Kindern unter 7 Jahren
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Abb. 14b: Anteil Haushalte mit unterhaltsberechtigten 
Kindern über 7 Jahren

Da auch Alleinstehende bzw. Geschiedene oft Unter-
haltsverpflichtungen außerhalb des eigenen Haushalts 
haben, macht dies die enge Involvierung von Kindern 
in die Überschuldungsproblematik deutlich.

Staatsangehörigkeit
Das Gros der Personen in laufender Beratung bei den  
Schuldner- und Insolvenzberatungsstellen sind Deut-
sche. Der Anteil nichtdeutscher Klientinnen und Klien-
ten ist seit Erfassungsbeginn 2003 etwas gestiegen (von 
rd. 9 auf 12,5%) und entspricht somit ungefähr den je-
weiligen Anteilen an der Gesamtbevölkerung Berlins.

Abb. 15: Anteile nach Staatsangehörigkeit

C) Resümee 

Die Ver- und Überschuldungssituation in Berlin ist nach wie 
vor prekär und weist eine steigende Tendenz auf. Auch die 
leichte Verbesserung auf dem Arbeitsmarkt (geringere Ar-
beitslosenquote s.u.) in den letzten zwei Jahren führte nicht 
dazu, dass der Zustrom in die Schuldner- und Insolvenzbe-
ratungsstellen abriss. 

Stellt man vergleichende Betrachtungen an, so sind die so-
ziodemografischen Besonderheiten Berlins zu beachten. Die 
Sozialstruktur in Berlin unterscheidet sich erheblich von der 
anderer Bundesländer – auch von der der beiden Stadtstaa-
ten Hamburg und Bremen. Das ist allein schon an der Ar-
beitslosenquote ersichtlich, die trotz leichtem Rückgang in 
Berlin wesentlich höher ist (Januar 2009 Berlin 14,2%, Bre-
men 11,5%, Hamburg 8,5%, Bundesdurchschnitt 8,3% )5.
Gemäß dem „Stadtstaatenvergleich Hilfen zu Erziehung“6ist 
Berlin in Bezug auf Familienstruktur und sozioökonomische 
Struktur mit besonderen Belastungen konfrontiert. Markan-
teste Punkte sind:

sehr hoher Anteil Alleinerziehender mit Kindern unter - 
18 Jahren (Berlin 46%, Bremen und Hamburg 34%),

verfügbares Einkommen der Privathaushalte erreicht in - 
Berlin lediglich 75 bzw. 64% dessen in Bremen bzw. 
Hamburg,

überdurchschnittlich hohe Jugendarbeitslosigkeit (Ar-- 
beitslose unter 25 Jahre Berlin 11,4%, Bremen 7,8%, 
Hamburg 5,9%) .

Die Zahl der Ratsuchenden in den Berliner Schuldner- und 
Insolvenzberatungsstellen steigt nahezu stetig an und hat 
sich von 1999 bis 2008 fast verdoppelt. Klientinnen / Klien-
ten mit Verbraucherinsolvenz nehmen mittlerweile mehr als 
die Hälfte aller Beratungsfälle ein.
Um das Bedürfnis nach Informationen zum Verbraucherin-
solvenzverfahren abdecken zu können und besonders für 
Klienten in akuten Krisensituationen in relativ kurzer Zeit 
erste Hilfeleistungen geben zu können, werden sowohl Ein-
malberatungen als auch Informationsveranstaltungen durch-
geführt. 

Die Daten zeigen jedoch nur einen kleinen Ausschnitt des 
tatsächlichen Betroffenenkreises. Im Vergleich zur geschätz-
ten Anzahl überschuldeter Haushalte kann nur ein Bruchteil 
in den Schuldner- und Insolvenzberatungsstellen „versorgt“ 
werden: bei geschätzt rd. 200.000 überschuldeten Haushal-
ten entspricht die Klientenzahl einem „Versorgungsgrad“ 
von lediglich rund 7%. 

Die Wartezeiten zur Aufnahme in den laufenden Beratungs-
prozess von durchschnittlich 5 bis 6 Monaten zeigen, dass 
die Kapazitätsgrenze der leistbaren Fallbearbeitung anhal-
tend überschritten sein dürfte. 

Die – sinnvolle und dringend erforderliche – Direktbera-
tung in den JobCentern bindet zusätzlich und vermehrt  
Kapazitäten der Schuldner- und Insolvenzberatungsstellen. 
Darüber hinaus spitzt sich die Lage in den Schuldner- und 
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5 Quelle: Bundesagentur für Arbeit
6 Abgeordnetenhaus von Berlin Drs. 16/0092 (Schlussbericht) vom 

24. April 2007
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Insolvenzberatungsstellen zu, weil infolge der derzeitigen 
wirtschaftlichen Entwicklungen – neben Überschuldungs-
themen – immer mehr Bedarf für Sozialberatung besteht.
Die Erfahrungen haben ergeben, dass das Angebot der direk-
ten Beratungsmöglichkeit in den JobCentern ausgesprochen 
gut angenommen wird. Leider sind jedoch die zahlenmäßig 
begrenzten Beratungstermine schon nach kurzer Zeit nicht 
mehr ausreichend. 
Für diese, von JobCentern ausdrücklich gewünschte und 
– unter dem Gesichtspunkt der Minimierung der von den 
Kommunen zu tragenden finanziellen Lasten von Arbeitslo-
sigkeit – sehr zweckdienliche Maßnahme wäre ein zusätz-
licher gesonderter Zugangskorridor für den betreffenden 
Personenkreis der ALG II-Empfänger erforderlich. 

In Anbetracht der oben beschriebenen Sachverhalte und 
Entwicklungen scheint es geboten, den personellen Ausstat-
tungsgrad in den Schuldner- und Insolvenzberatungsstellen 
zu überprüfen. 
Dass jede Investition in Schuldner- und Insolvenzberatung 
dem Landeshaushalt schlussendlich wieder zu Gute kommt, 
wurde z.B. durch die Studie7 der Evangelischen Fachhoch-
schule Berlin im Jahre 2003 bewiesen: 
Für den Einsatz eines Eur os für Schuldner- und Insolvenz-
beratung entstehen dem Landeshaushalt mindestens zwei 
Euro an Einsparungen.

Die Expertise „Wirksamkeit der Schuldnerberatung“8 im 
Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend aus dem Jahre 2004 und eine entspre-
chende Folgestudie9 für die Erstellung des dritten Armuts- 
und Reichtumsberichts bestätigen derartige Wirkungs- und 
Nutzeffekte.

Zum Abschluss sei hinzugefügt, dass die in diesem Bericht 
genannten Zahlen die Bedeutung von Schuldner- und Insol-
venzberatung für die betroffenen Menschen nur unzurei-
chend zum Ausdruck bringen können. 
Neben vorrangig sozialer und wirtschaftlicher Komponen-
ten besteht nachgewiesener maßen auch ein enger Zusam-
menhang zwischen Ver- und Überschuldungssituationen 
und gesundheitlichen Schwierigkeiten, die oftmals wieder-
um zur weiteren Verschärfung der Schuldenproblematik 
beitragen.10

Obwohl Schuldnerberatung ein immer mehr spezialisiertes 
Hilfsangebot im Rahmen der sozialen Arbeit darstellt, steht 

deshalb der ganzheitliche Arbeitsansatz weiterhin im Mit-
telpunkt.
Dies umfasst im Wesentlichen vier Dimensionen: a) finan-
ziell-rechtliche Beratung, b) lebenspraktische Beratung, c) 
psychosoziale Hilfe und d) präventive und Öffentlichkeits-
arbeit.11 
Begrenzung des Schuldenanstiegs, Stabilisierung der wirt-
schaftlichen Verhältnisse und Verbesserung der psychosozi-
alen Verfassung der beratenen Personen sind nicht zu unter-
schätzende Ergebnisse der Beratungsarbeit und helfen Aus-
wirkungen von Ver- und Überschuldung (z.B. Verlust des 
Arbeitsplatzes, der Wohnung und sozialer Bindungen) zu 
vermeiden sowie entsprechende Folgekosten einzusparen.

7 Meinhold, Marianne: „Einspareffekte durch die Schuldnerbera-
tungsstellen in Berlin“. In: Soziale Arbeit 8/2003 Seite 302

8 Hamburger, Franz; Kuhlemann, Astrid; Walbrühl, Ulrich: „Wirk-
samkeit von Schuldnerberatung“ Expertise im Auftrag des Bundes-
ministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2004. In: 
Materialien zur Familienpolitik Nr. 19/2004

9 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2008. 
In: Materialien zur Familienpolitik Nr. 22/2008

10 Münster, Eva; Letzel, Stephan: „Überschuldung, Gesundheit und 
soziale Netzwerke“ , Expertise im Auftrag des Bundesministeri-
ums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, In : Materialien zur 
Familienpolitik Nr. 22/2008

11 Fachlexikon der sozialen Arbeit / hrsg. Vom Deutschen Verein für 
öffentliche und private Fürsorge. -  6.Aufl. –

   Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft , 2007
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Den Fokus auf individuelle Begründungen für das ökonomi-
sche Scheitern von Menschen zu legen, wird dem Problem 
Überschuldung schlicht nicht gerecht. Mehr noch: In der 
Konsequenz führt es allein dazu, politische und gesellschaft-
liche Verantwortung für die Notsituation von gut einem Ach-
tel der Bevölkerung zu verschleiern.

Latente Einkommensverschlechterung

Die von Reifner und Springeneer angeführte „Kompensa-
tion von Ausgabenliquidität“ war, wie der DIW-Wochen-
bericht vom 12. August 20093 zeigt, in der Vergangenheit 
nicht erst aufgrund sozialen und sozialpolitischen Wandels 
erforderlich. Vielmehr zeigt der genannte Bericht des DIW, 
dass bundesweit in den Jahren 2000 bis 2008 ein Rückgang 
der Arbeitnehmerentgelte von 11 % zu konstatieren ist. Die 
rückläufigen Einkommenspositionen konnten einerseits 
ohne Inanspruchnahme von Kredit kaum bewältigt werden, 
wie sie andererseits kreditbelastete Haushalte unmerklich 
aber sukzessive in die Zahlungsunfähigkeit gerieten ließen.

Etwa nach dem Erstellen der dritten Jahresstatistik, 
spätestens nach der vierten, stellen sich Schuldnerbera-
terInnen kritisch die Frage, warum ausgerechnet Schei-
dungen, Arbeitslosigkeit, Krankheit, Konsumverhalten, 
mangelhafte Bankberatung oder gescheiterte Baufi-
nanzierung zum wirtschaftlichen „Aus“ von Menschen 
führen und das öffentliche Bild des statistischen Schuld-
ners gestalten, während die ebenso  deutlich w ahrge-
nommenen Probleme im ökonomischen und sozial- und 
bürgerlich-rechtlichen Umfeld ausgeblendet sein sollen. 
So etwa auch die statistische Ursache „unzureichendes 
Einkommen“ (trotz Erwerbstätigkeit), die nicht erhoben 
wird. So zu sagen phänotypisch zeigt sich in allen Fällen 
individueller Verschuldung schließlich, dass am Monats-
schluss einige Euros gefehlt haben, unabhängig von 
Alter und Region und Jahreszeit. Die ökonomische Rea-
lität fordert geradezu andere Kriterien für eine Statistik 
der Überschuldung als rein individuelle: schleichender 
Einkommensverlust, mangelnde Ausstattung der gesetz-
lichen Sozialversicherung und nicht zuletzt die aktuelle 
Wirtschaftskrise, die – von Kurzarbeit bis Arbeitslosig-
keit – Millionen Verschuldete zu Überschuldeten macht.

Auch wer die skurrile Vermutung einer „Verschuldungsnei-
gung“ von individuellen Menschen für zutreffend hält, muss 
konstatieren, dass Schulden „aufgenommen“ werden, weil 
ein Einkommensdefizit auszugleichen ist.1

Udo Reifner und Helga Springeneer formulieren dazu2: „Der 
Wandel in den Sozialstrukturen (Aufweichung familiärer 
Vorsorgungsstrukturen), die Instabilität in den Haushalts-
lebenszyklen (flexible Erwerbsbiographien mit Einkom-
mensschwankungen) und die Zunahme finanzieller Eigen-
verantwortung als Folge der einbrechenden öffentlichen 
Daseinsvorsorge (Gesundheits- und Altersvorsorge) lassen 
den Bedarf an Finanzdienstleistungen steigen. Sie bieten 
in diesem Strukturwandel die Kompensationsinstrumente, 
indem sie die erforderliche Ausgabenliquidität sichern. Dem 
Kredit kommt hierbei eine besondere Rolle zu.“

Latente Überschuldung – 
Plädoyer für eine neue SB-Statistik
Hartmut May, Dipl. Verwaltungswirt, Leiter der Schuldnerberatung des Lahn-Dill-Kreises

1 „Gut“, ließe sich an dieser Stelle einwenden, „wenn die Menschen 
über ihre Verhältnisse leben bzw. sich gedankenlos verschulden, 
dann soll auch am Ende des Monats Geld fehlen.“ Im Folgenden 
wird hingegen gezeigt, dass es eben gerade nicht individuelles Fehl-
verhalten ist, das in die Überschuldung führt, sondern vielmehr 
dem Individuum externe und von ihm gerade nicht beeinflussbare 
Bedingungen in die individuelle Überschuldung zwingen.

2 in ihrem Aufsatz „Die private Überschuldung im internationa-
len Vergleich – Trends, Probleme, Lösungsansätze“: http://www.
schufa-kredit-kompass.de/media/studien/pdf_1/kk04_internat_ver-
gleich.pdf, Seite 166

3 (DIW Nr. 33/2009, Titel: Reallöhne in Deutschland über mehrere 
Jahre rückläufig
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Dieser Rückgang der Überschuldetenzahl wurde bereits 
im Herbst 2008 von der Creditreform  gemessen. Damals 
hatte die Creditreform in ihrem Schuldneratlas formuliert: 
„2008 markieren die Schuldnerquoten in Deutschland einen 
deutlichen Rückgang gegenüber den Vorjahren. 10,11 % der 
Bevölkerung in Deutschland sind als überschuldet anzuse-
hen – bei ihnen reichen die Einnahmen nicht mehr dazu aus, 
die Ausgaben zu decken. Sind in diesem Jahr 6,9 Millio-
nen Bürger überschuldet, so waren es im Vorjahr rund 7,4 
Millionen Personen. Damit ist der kontinuierliche Aufwärts-
trend in der Überschuldungsentwicklung von Privatpersonen 
in Deutschland (vorerst) gestoppt.“ 

Bei den von der Creditreform genannten „Privatpersonen“ 
dürfte es sich im Wesentlichen um Arbeitnehmer gehandelt 
haben, denn es war vor allem diese Gruppe von Erwerbsper-
sonen, die in den Jahren 2002 bis 2007 Liquidität kompen-
sieren musste.4

Auch der Staat war offenbar - wie die Arbeitnehmer - zur 
Kompensation von Ausgabenliquidität gezwungen, denn 
trotz aller ernsthaften Bekenntnisse zum sparsamen Haus-
halten und der Vermeidung zu hoher finanzieller Erblasten 
an die nachfolgenden Generationen stiegen die öffentlichen 
Schulden von 1.293 Mrd. E im Jahr 2002 auf 1.641 Mrd. E 

im Jahr 2008, d. h. um 26,9 %. 

Einkommensarmut als statistisches Merkmal

Wenn in einer Volkswirtschaft rund 35 Millionen Arbeitneh-
mern auf Dauer Einkommenseinbußen erleiden, kann dieser 
Vorgang schlechterdings nicht mit im Individuum begründe-
ten Tatsachen erklärt werden. Vor dem geschilderten Hinter-
grund ist unerfindlich, warum sich die statistischen Ämter 
weigern, die Kategorie „Einkommensarmut“ endlich anzu-
erkennen. 

Insbesondere bei Schuldnern aus Immobilienerwerb trat 
häufig die landläufige Vorstellung zu Tage, dass mit – im 
Zeitlauf – steigenden Einkünften die Tilgung der Verbind-
lichkeiten sukzessive leichter fallen sollte. Über die im 
Gegenteil rückläufige Einkommensentwicklung über viele 
Jahre sahen sie sich, mit Millionen anderen, getäuscht. Die 
Gleichung – den Kredit mit künftigen Einkommensüber-
schüssen zurückzuzahlen – konnte nicht aufgehen.

4 Dies alles – pikanterweise – während einer längerfristigen öko-
nomischen Aufschwungphase, die sich allerdings weder an der 
Rückführung von Staatsschulden noch der statistischen Steigerung 
von Arbeitnehmereinkommen ablesen lässt. Dass sich die deutsche 
Volkswirtschaft über die genannten Jahre im Aufschwung befand, 
macht erst die Einkommenssteigerung bei Unternehmens- und 
Vermögenseinkommen von zusammen 36,8 % deutlich, die in der 
Addition das kontinuierliche wirtschaftliche Wachstum für die Zeit 
zwischen 2002 und 2008 deutlich macht. Das Unternehmer- und 
Vermögenseinkommen ist freilich mit Blick auf den Anstieg der 
Verbraucherpreise schwieriger zu bereinigen.

Erstaunlich hoch war zuletzt die Zahl von Klienten, die Ter-
minanfragen damit begründeten, dass sie mit ihrem „Budget 
nicht mehr klar“ kamen, während in den Jahren zuvor eher 
Menschen kamen, bei denen „das Kind bereits in den Brun-
nen gefallen“ war. In den neueren Beratungsprozessen war 
vielfach die Verblüffung und das Erstaunen von Klienten 
merkbar, die sich im Bezug eines guten Einkommens wähn-
ten, und nach Abzug aller Kosten und Raten feststellen mus-
sten, dass zum eigentlichen Leben nichts mehr übrig blieb.

In dem Zeitraum von 2002 bis 2008 - nach den Zahlen des 
Statistischen Bundesamtes - lagen allein die Einkommen 
aus Unternehmertätigkeit und Vermögen über der Preisstei-
gerungsrate.

So lag der Zuwachs der Arbeitnehmereinkommen zwischen 
2002 und 2004 jeweils unter der Preissteigerungsrate, im 
Jahr 2005 verringerte sich das Arbeitnehmereinkommen 
sogar nominal, während im Jahr 2006 – preisbereinigt – ein 
Null-Wachstum der Arbeitnehmereinkommen vorlag.

Erst im Jahr 2007 wurde ein Plus von 0,8 % erreicht, das 
unter Berücksichtigung von notwendigen Ersatzanschaffun-
gen und vor dem Hintergrund, dass die Einkommensver-
besserung auch erst im Verlauf des Jahres generiert werden 
musste, noch nicht zu einem Rückgang der Überschulde-
tenzahlen führen konnte. Dieser Rückgang wurde erst 2008 
erreicht, nachdem der Anstieg der Arbeitnehmereinkommen 
erneut über der Preissteigerungsrate lag. Jetzt war es wieder 
möglich, dem Gerichtsvollzieher eine Ratenzahlung anzu-
bieten und damit die eidesstattliche Versicherung und weite-
re Zwangsmaßnahmen zu vermeiden. 
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statistisch abgebildet werden, denn es sind in aller Regel 
unwillkürliche, vom positiven Willen des Individuums unab-
hängige Akte, die in den Sozialleistungsbezug führen, und 
es ist die mangelhafte finanzielle Ausstattung der entspre-
chenden Sozialleistungen, die die Weiterführung eingegan-
gener Verpflichtungen nicht erlauben. 

Zu diesen „gesellschaftlichen Ursachen“ sollten auch zivil-
rechtliche Regelungen gezählt werden, die aus einer tempo-
rären Einkommenskrise binnen kurzem das „wirtschaftliche 
Aus“ herbeiführen.

Zu niedrige Hürden für die Kreditkündigung

Insbesondere die Beratungssituation des Jahres 2009 hat 
deutlich gemacht, dass von der staatlich verlängerten Kurz-
arbeit nur die Betroffenen profitieren konnten, die trotz 
reduzierten Einkommens noch in der Lage waren, Ratenver-
pflichtungen zu bedienen.

Soweit dies nicht mehr der Fall war, konnte bei der Mehrzahl 
der Institute im Bankensystem keinerlei Entgegenkommen 
festgestellt werden. Im Gegenteil kam aufgrund einzelner 
Banken-Entscheidungen – vorzüglich bei Immobilienkre-
diten – der Eindruck auf, als habe das Institut nur darauf 
gewartet, endlich im großen Stil „Kasse“ zu machen. 

Außerhalb des Immobilienbereichs wurde von Seiten der 
Schuldnerberatung die Haltung der Banken so interpretiert, 
dass bei Kurzarbeitern möglichst noch die maximale Rück-
zahlungsquote realisiert werden sollte, da über kurz oder 
lang völlige Zahlungsunfähigkeit wegen Arbeitslosigkeit 
drohe.

So wurden auch im laufenden Jahr 2009 eine Vielzahl von 
Krediten gekündigt und fällig gestellt – mit der Wirkung, 
dass die Zahlungspflichtigen in Verzug gesetzt wurden – die 
über kurze Frist schließlich doch wieder bedient werden 
konnten. Nach Kündigung war allerdings kein Bankinstitut 
bereit, ein Kreditverhältnis wieder zu begründen oder etwa 
neu zu strukturieren. Auch die in § 498 BGB niedergelegte 
Sollvorschrift des Angebots der „einverständlichen Rege-
lung“ bei Ratenverzug wurde von der Mehrzahl der Kredit-
institute in der Regel nicht beachtet.

Mit der Kündigung etwa eines Verbraucherkredits wird 
infolge der völligen Unmöglichkeit der Schuldner, den fällig 
gestellten Restkredit in einer Summe zu erlegen, das Ver-
nichtungsurteil über den Schuldner gesprochen. Die nach-
folgende „Automatik“ von Zwangsmaßnahmen führt unwei-
gerlich zur völligen Zahlungsunfähigkeit des Schuldners, 
verbunden mit den folgenreichen Maßnahmen der Lohn- 
und Kontopfändung bis hin zu den Schwierigkeiten beim 
Anmieten einer Wohnung, einer Versandhausbestellung oder 
eines Telefonanschlusses.

Ebenso unerwartet und unkalkulierbar trifft schon seit Jahres-
beginn die Welt-Finanz-Krise ein Millionenheer von Kredit-
nehmern, von denen – aus welchen individuellen Ursachen? 
– künftig als von Überschuldeten zu sprechen sein wird.

Einkommensarmut muss mithin statistisch erfasst werden.

Unzureichende soziale Sicherung 

Die im genannten Zeitraum zu beobachtende asymmetrische 
Einkommensverteilung, d.h. die Reallohnverluste über Jahre, 
sind so wenig individuell zuordbar wie Arbeitslosigkeit und 
Krankheit. Zutreffend sprach deshalb der mecklenburgische 
Schuldnerberater Nikolas Mantseris von „gesellschaftlichen 
Ursachen“ der Überschuldung.5

Tatsächlich, neben dem Rückgang der Arbeitnehmereinkom-
men erbringen die sozialen Sicherungssysteme wie Renten-, 
Kranken- und Arbeitslosenversicherung nur noch inferiore 
Leistungen an ihre Versicherten, so dass auch bereits gerin-
ge Ratenverpflichtungen zunehmend nicht mehr aufgebracht 
werden konnten und können.6

Die Anspruchshöhe auf Krankengeld bestimmt sich nach 
§ 47 SGB V. Das Brutto-Krankengeld wird nach dem Ein-
kommen vor Beginn der Arbeitsunfähigkeit berechnet. Es 
beträgt 70 Prozent des letzten vollen monatlichen Brutto–, 
aber höchstens 90 Prozent des letzten vollen monatlichen 
Nettoeinkommens. Bei insgesamt fallenden Arbeitnehmer-
einkommen ist auch die Anspruchshöhe des Krankengelds 
entsprechend gesunken.

Für das Arbeitslosengeld gilt das Gleiche, allerdings mit der 
Einschränkung dass nur 60 % (bzw. 67 % bei Verheirateten 
mit mindestens einem Kind) des letzten durchschnittlichen 
Nettoentgelts gezahlt werden. In aller Regel können Kredit-
verpflichtungen, insbesondere bei Eltern mit Kindern, nicht 
mehr bedient werden.

Noch schärfer stellen sich die Einkommensverluste von 
Rentnerinnen und Rentnern dar. Das Rentenniveau bei 40 
anrechnungsfähigen Versicherungsjahren stieg hier von 
908,00 E im Jahr 2002 auf 933,60 E im Jahr 2008, rela-
tiv somit um 2,8 % in sechs Jahren. Zum Vergleich: der 
kumulierte Anstieg der Verbraucherpreise im gleichen Zeit-
raum betrug 12,8 % (Quelle: Statistisches Taschenbuch des 
BMAS, 2008).

Die statistischen Merkmale „Arbeitslosigkeit“, „Krankheit“, 
„Rentenbezug“ sollten daher ebenfalls entindividualisiert 

5 Nicolas Mantseris:  
 http://f-sb.de/service_ratgeber/veroeff/_ueberschuldung_/
 ursachenueberschuldung_februar2008.pdf
6 Vgl. hierzu auch Reifner 2009 sowie Mantseris 2009
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Dass im umgekehrten Verhältnis eine asymmetrische Infor-
mationslage gegeben sein könnte, ist offenbar noch niemand 
in den Sinn gekommen. 

Welcher Verbraucher verfügt über einen Abschluss als 
Bankkaufmann/frau, über einen Studienabschluss als 
Diplom-Kaufmann/frau etc. und hat dazu noch spezielle 
Fortbildungen und Trainings genossen?  Wer ist in der Lage, 
die Rentabilität eines Versicherungstarifs zu überprüfen? 
Die informationelle und argumentative Überlegenheit des 
Finanzberaters wird keine noch so intensive Schulung zur 
Verbesserung der finanziellen Bildung von Verbrauchern je 
ausgleichen können.

Wie viele Kunden Bankenstrategien nicht durchschauen, 
wird in der täglichen Praxis der Schuldnerberatung deutlich. 
Es dürften wesentlich mehr als 3,4 %7 aller Betroffenen sein, 
die der Reichtums- und Armutsbericht der Bundesregierung 
unter der Rubrik „Unzureichende Kredit- oder Bürgschafts-
beratung“ ausweist.

In mehr als jedem zweiten Beratungsfall wegen „geschei-
terter Immobilienfinanzierung“ wird deutlich, dass Banken 
ihren eigenen Interessen am Geschäft den Vorrang einzuräu-
men wissen. So wird das Modell „Tilgung durch Lebensver-
sicherung“, obwohl aus Sicht der Schuldner- wie Verbrau-
cherberatung als problematisch angesehen, gerne verkauft, 
da hier besondere Provisionen winken. Zum Schlingern und 
schließlichen Scheitern von Immobilienbesitzern (und ande-
ren Schuldnern) tragen auch weitere Finanzdienstleistungen 
bei, die ohne Rücksicht auf die wirtschaftliche Leistungs-
fähigkeit der Kunden an den Mann bzw. die Frau gebracht 
werden. So wurde häufig erst das Haus oder die zusätzliche 
Eigentumswohnung zur Absicherung der Rentenlücke ange-
dient, und im Verlauf noch Riesterrenten oder anderweitige 
Lebensversicherungen verkauft, mit erneutem Verweis auf 
die Rentenlücke. 

Während sich die Zahl der Opfer von kreditfinanzierten 
Immobilien (Schrott-Immobilien würden ein Extra-Thema 
bilden) zu Hunderttausenden addiert, geht die Zahl der 
Opfer von nicht finanzierbaren Finanzdienstleistungen in 
die Millionen.

Speziell für die Kunden, die nicht über Vermögen verfügen 
(und dazu gehören dreißig Prozent aller Haushalte), ist nicht 
die Frage, zu welchen Konditionen ein Kredit bewilligt wird, 
entscheidend, sondern dass er überhaupt gewährt wird. 

Abgesehen von den seltenen Fällen der Finanzierung einer 
Urlaubsreise, dürfte bei der Mehrzahl der Kreditanträge eine 
Notlage zur Nachfrage führen, sei es dass ein Fahrzeug für 
den Weg zur Arbeit  oder ein Haushaltsgroßgerät (weil nicht 
täglich eingekauft und kein „Waschtag“ eingerichtet werden 
kann) angeschafft werden muss. 

Völlig ohne Kosten für Staat und Unternehmen würden nur 
um Weniges höhere Hürden für die Kreditkündigung einen 
Großteil von Schuldnern in die Lage versetzen, ihren Ver-
pflichtungen in längerer Frist nachzukommen und sozialen 
Abstieg zu verhindern. Ja sogar im Eigeninteresse des Ban-
kensystems könnte eine solche Regelung wirken, weil der 
u. U. sonst völlige Kreditausfall vielfach vermieden würde.

Fehlende Orientierung bei Kreditwucher

Trotz aktuellem Zinstief – die Europäische Zentralbank setz-
te am 7. 5. 2009 den Leitzins auf 1 % fest – werden Klienten 
der Schuldnerberatung für längerfristige Konsumentendar-
lehen Effektivzinsen von zum Teil bis zu 14 % berechnet. 
Dass längst nicht alle Institute derart  hohe Zinsen verlan-
gen, macht der aktuelle Monatsbericht der Deutschen Bun-
desbank (9/2009) deutlich. 

Bei Konsumentenkrediten wurde von ihr ein Durch-
schnittszinssatz von 5,44 % (Kredite mit einer Laufzeit von 
über einem Jahr bis fünf Jahren) und 5,95 % (bei Kredi-
ten mit einer Laufzeit von mehr als fünf Jahren) ermittelt. 
Eine Effektivverzinsung von annähernd dem Dreifachen des 
Durchschnittszinssatzes bewegen sich nach Einschätzung 
vieler Schuldnerberater hart an der Grenze zur Sittenwid-
rigkeit.

Ob ein Kredit aber wucherisch und damit sittenwidrig 
ist, können in Deutschland allein die Gerichte entschei-
den. Anders als im europäischen Ausland besteht keiner-
lei gesetzliche Vorschrift oder staatliche Verordnung zu 
Wucherzinsen. 

Nachdem seit Januar 2003 die EWU-Zinsstatistik eingeführt 
wurde, wird der so genannte „Schwerpunktzinssatz“ der 
Deutschen Bundesbank nicht mehr erhoben. Es fehlt somit 
die Bezugsgröße für die Ermittlung eines ggf. sittenwidrigen 
Zinssatzes. Wer im Zweifel ist, ob der vereinbarte Kreditzins 
bereits Wucherkriterien aufweist, sieht sich auf ein unkalku-
lierbares gerichtliches Verfahren verwiesen. 

Asymmetrische Information

Unter „asymmetrischer Information“ wird allgemein das 
Problem der Banken verstanden, nicht vollständig vor und 
während der Kreditgewährung über Situation und Res-
sourcen des Kunden informiert zu sein. Die - trotz alle-
dem - nach wie vor inferiore Informationsgewinnung über 
Auskunfteien etc. lässt sich das Bankensystem eine schöne 
Stange Geld kosten, das schließlich aber alle Kunden zahlen, 
auch das Risikomanagement für von Anfang an schwierige 
Kredite, das sich im Zinssatz spiegelt und/oder für das der 
Kunde eine Kreditausfallversicherung abschließen muss.

7 3. Bundesarmuts- und Reichtumsbericht, 2008, S. 47.
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Erfolgreiche Prävention nur aufgrund zutref-
fender Analyse möglich

Mit der in allen Statistiken als Hauptursache für Überschul-
dung figurierenden Arbeitslosigkeit wird eine vorwiegend 
persönliche und individuelle Verantwortlichkeit des Über-
schuldeten – mit der Konnotation „Versagen“ - gespiegelt. 
Die Gründe für diese Arbeitslosigkeit – es könnte auch ein 
Firmenkonkurs ursächlich gewesen sein – werden nicht 
differenziert. Nicht gefragt wird auch, warum Leistungen 
der Arbeitslosenversicherung so gering ausfallen, dass ein-
gegangene Verpflichtungen nicht mehr voll erfüllt werden 
können. Gleiches gilt für alle Bereiche der gesetzlichen 
Sozialversicherung. 

Überschuldungssituationen müssten außerdem in der Mehr-
zahl aller Fälle nicht eintreten, wenn auf Kreditorenseite 
stärkeres Entgegenkommen in Richtung zu einem Auffangen 
einer prekären Finanzsituation unter Anpassung an die Mög-
lichkeiten eines Haushaltes zu verzeichnen wäre. Ökonomi-
sche Betrachtungen (die zwar notleidende Kredite, nicht 
aber notleidende Menschen kennen) und die sie abstützende 
Rechtsordnung stehen dagegen.

Die aktuellen Kriterien der Statistik der Schuldnerberatung 
lenken von dem tatsächlichen Ursachengeflecht für Über-
schuldung ab und verhindern somit Lösungsansätze. Eine 
neue statistische Ordnung muss insbesondere gesellschaftli-
che Ursachen in den Fokus nehmen.

Die Vertrags-Beziehung eines Kreditnehmers zu einer Bank 
unterscheidet sich deshalb auch vor dem Hintergrund des 
informationellen Ungleichgewichts zwischen Bank und 
Kunden fundamental von anderen Vertragsbeziehungen. 
Das mit dem am 9. Juli 2009 als Konsequenz aus der 
Finanzkrise vom Deutschen Bundestag verabschiedete 
Gesetz zur Stärkung der Rechte von Verbrauchern bei der 
Geldanlage ändert an der bestehenden Asymmetrie - trotz 
verlangtem Beratungsprotokoll - leider nichts.

Mangelnde Finanzaufsicht mit Blick auf Ver-
braucherinteressen
Mitte Oktober veröffentlichte die Verbraucherzentrale 
Bundesverband e.V. eine Studie8  von Jürgen Kessler und 
Hans-W. Micklitz vom Mai 2009. Die Wissenschaftler ana-
lysieren darin die deutsche Finanzaufsicht und vergleichen 
sie mit den Behörden in Großbritannien, Italien und Schwe-
den. Sie gelangen dabei zu dem Ergebnis, dass Verbrau-
cherschutz E trotz Vorgaben des EU-Gemeinschaftsrechts 
E in die Aufgaben und Ziele der deutschen Aufsicht kaum 
integriert ist. Großbritannien und Schweden dagegen sind 
mit Regelungen zum Anleger- und Verbraucherschutz den 
europäischen Richtlinien bei weitem voraus.
Die von der taz.de9 kolportierte Zahl von 20 Milliarden 
Euro, die den deutschen Verbrauchern jährlich als Scha-
denssumme wegen Fehlberatung von Finanzdienstleistern 
entsteht, scheint nicht zu hoch gegriffen. Der Chef des 
Bundesverbands Verbraucherschutz, Gerd Billen, hat diese 
Summe hochgerechnet. Billen: "Vielen Verbrauchern wer-
den Verträge aufgeschwatzt, die nicht ihnen, sondern den 
Banken und Versicherungen nützen."

8 Studie im Auftrag des Verbraucherzentrale Bundesverband, Berlin 
(vzbv), „Darstellung der Arbeitsweise von Finanzaufsichtsbehörden 
in ausgewählten Ländern und deren Verbraucherorientierung“, Ber-
lin/Florenz, Mai 2009

9 http://www.taz.de/1/zukunft/Konsum/artikel/1/wenig-schutz-vor-
bankentricks
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Die Erfahrungen aus der Schuldner- und Insolvenzbera-
tung, gerade auch aus der Präventionsarbeit etwa in Schulen 
oder Jugendzentren, zeigen: Vielen jungen Menschen feh-
len wichtige Kompetenzen im Umgang mit Geld. Sie haben 
weder im Elternhaus noch in der Schule wirklich gelernt, 
ihr eigenes Konsumverhalten kritisch zu reflektieren. Ihnen 
fehlen außerdem wichtige Kenntnisse im Bereich finanziel-
ler Bildung.
Das Ergebnis ist leider oft genug eine finanzielle Schieflage bis 
hin zur Überschuldung. Damit verbunden und häufig in Wech-
selwirkung auftretend, sind weitere ernsthafte Schwierigkeiten, 
etwa im psychosozialen und gesundheitlichen Bereich.
Das Projekt „MONEYCARE- pass auf Dein Geld auf“  
möchte hier gegenwirken. 
Die Zielgruppe sind junge Erwachsene, die sich in ausbil-
dungsbegleitenden oder sonstigen berufsvorbereitenden 
Qualifizierungsmaßnahmen befinden.

Im Rahmen des europäischen Modellprojekts FINALIST 
(Finalist- financial literacy stimulation) (http://www.finalist-
project.eu) wurde in Zusammenarbeit der Beratungsstellen 
DILAB e. V. und Arbeiterwohlfahrt Friedrichshain-Kreuz-
berg e. V. ein 252-seitiges Unterrichtshandwerk erarbeitet. 
Das Projekt wurde begleitet vom Bezirksamt Friedrichs-
hain- Kreuzberg von Berlin, der Hochschule für Wirtschaft 
und Recht Berlin und der Gesellschaft für berufsbildende 
Maßnahmen. 

In dieses Unterrichtshandbuch sind die praktischen Erfah-
rungen aus mehr als 10 Jahren Berufserfahrung in der 
Schuldnerberatung und der Präventionsarbeit eingeflossen.

Die Themen reichen von Werbung über Verträge bis zur 
Budgetplanung.
Die 4 großen Themenbereiche wurden in 4 Module unterteilt:

berichte
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MONEYCARE – pass auf Dein Geld auf!
Susanne Wilkening, Arbeiterwohlfahrt Friedrichshain-Kreuzberg e. V., Berlin, Alexandra Horn, DILAB e. V., Berlin

Modulübersicht
Die Module sind für einen niedrigschwelligen und beson-
ders alltagsnahen Unterricht konzipiert. Sie beinhalten 
die notwendige Vermittlung von Grundkenntnissen zu den 
einzelnen Themen mit Hilfe einer Vielfalt von Methoden. 
Daher sind zum Beispiel Gruppenarbeiten und Spiele eben-
so zu finden, wie Film- und Musikbeiträge (ein Beispiel 
kann unter http:www.youtube.com/watch?v=Apjqx4-umM8 
angesehen und gehört werden).

Bei Einsatz von allen Modulen kann eine ganze Unter-
richtswoche gefüllt werden. Der zeitliche Umfang beträgt 
dann 5 Tage mit je 6 Unterrichtsblöcken a 45 Minuten. 
Die Erfahrung aus unserem Berufsalltag zeigt, dass der 
Umfang der vorhandenen Defizite oft sehr groß ist, so dass 
entsprechend intensiv gegengewirkt werden müsste. 

Entsprechend den Bedürfnissen der Praxis sind alle Module 
in insgesamt 41 einzelne Bausteine unterteilt, die dadurch 
auch einzeln anwendbar sind. Jede Lehrkraft kann sich auf 
diese Weise ein ganz individuelles Programm, auch für 
weniger als eine ganze Unterrichtswoche, zusammenstel-
len. Die Bausteine geben jeweils an, welche Materialien der 
Dozent benötigt und welches Material den Teilnehmern zur 
Verfügung gestellt werden kann.

Titel: Kaufverhalten im Supermarkt
Modul 3 Wo bleibt mein Geld? Über den Umgang mit 
Finanzen 
Baustein: G3
Ziel: Erkennen von Verkaufsstrategien im Supermarkt und 
Sensibilisierung zum bewussten Einkaufen
Kurzbeschreibung: Den Teilnehmern wird am Beispiel 
eines Supermarkts eine Reihe von Gegebenheiten aufge-
zeigt, die den Kunden animieren sollen, soviel wie möglich 
zu kaufen.
Dauer: 120 Minuten, ohne Besuch im Supermarkt 60 
Minuten (Filmlaufzeit 12:30 Minuten)
Methode: Außenaktivität mit diversen Aufgaben, DVD, 
theoretischer Input/ Vortrag

 

MONEYCARE – pass auf Dein Geld auf! 
 
 
 
Susanne Wilkening, Arbeiterwohlfahrt Friedrichshain-Kreuzberg e. V., Berlin 
Alexandra Horn, DILAB e. V., Berlin 
 
 
Die Erfahrungen aus der Schuldner- und Insolvenzberatung, gerade auch aus der 
Präventionsarbeit etwa in Schulen oder Jugendzentren, zeigen: Vielen jungen Menschen 
fehlen wichtige Kompetenzen im Umgang mit Geld. Sie haben weder im Elternhaus noch in 
der Schule wirklich gelernt, ihr eigenes Konsumverhalten kritisch zu reflektieren. Ihnen 
fehlen außerdem wichtige Kenntnisse im Bereich finanzieller Bildung. 
Das Ergebnis ist leider oft genug eine finanzielle Schieflage bis hin zur Überschuldung. 
Damit verbunden und häufig in Wechselwirkung auftretend, sind weitere ernsthafte 
Schwierigkeiten, etwa im psychosozialen und gesundheitlichen Bereich. 
Das Projekt „MONEYCARE- pass auf Dein Geld auf“ möchte hier gegenwirken.  
Die Zielgruppe sind junge Erwachsene, die sich in ausbildungsbegleitenden oder sonstigen 
berufsvorbereitenden Qualifizierungsmaßnahmen befinden. 
 
 

 
Im Rahmen des europäischen Modellprojekts FINALIST (Finalist- financial literacy 
stimulation) (http://www.finalist-project.eu) wurde in Zusammenarbeit der Beratungsstellen 
DILAB e. V. und Arbeiterwohlfahrt Friedrichshain-Kreuzberg e. V. ein 252-seitiges 
Unterrichtshandwerk erarbeitet. Das Projekt wurde begleitet vom Bezirksamt Friedrichshain- 
Kreuzberg von Berlin, der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin und der Gesellschaft 
für berufsbildende Maßnahmen.  
 
In dieses Unterrichtshandbuch sind die praktischen Erfahrungen aus mehr als 10 Jahren 
Berufserfahrung in der Schuldnerberatung und der Präventionsarbeit eingeflossen. 
 
Die Themen reichen von Werbung über Verträge bis zur Budgetplanung. 
Die 4 großen Themenbereiche wurden in 4 Module unterteilt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das muss ich auch haben! 

Unterschreiben Sie hier?! 

Wo bleibt mein Geld? 

Leihst Du noch, oder sparst Du schon? 

Konsum und Werbung 

Verträge – Rechte und Pflichten 

Über den Umgang mit Finanzen 

Banken und Finanzierung 

Modul 1 

Modul 2 

Modul 3 

Modul 4 

Modul 1 Das muss ich auch haben! Konsum und Werbung

Modul 2 Unterschreiben Sie hier?! Verträge – Rechte und Pflichten

Modul 3 Wo bleibt mein Geld? Über den Umgang mit Finanzen

Modul 4 Leihst Du noch, oder sparst Du schon? Banken und Finanzierung
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Dozentenmaterial: Flipchart/ Tafel/ Moderationskarten, 
DVD „Wissenshunger“ 1. Beitrag „Spartipps gegen die Prei-
sexplosion“ (Sendung vom 23.09.2008)
Teilnehmermaterial: Beeinflussung des Kaufverhaltens im 
Supermarkt, ggf. Fragebogen für Umfrageaktion
Anmerkung: Diese Lehreinheit ist auch mit dem Modul 1 
kombinierbar. Bei Zeitengpässen kann der Besuch im Super-
markt/Einkaufszentrum auch entfallen. 
Baustein-Beispiel (Kurzübersicht)

Das Teilnehmermaterial befindet sich ebenso im Unter-
richtshandbuch, wie Wissenstests, Checklisten und auch 
zahlreiches Praxismaterial (z. B. Vollstreckungsbescheid, ein 
Strafbefehl oder die schriftliche Ankündigung des Besuchs 
eines Gerichtsvollziehers). Im Modul 2 „Verträge- Rechte 
und Pflichten“ ist das Teilnehmermaterial umfangreich, so 
dass es auch nach Abschluss des Unterrichtes als Nachschla-
gewerk genutzt werden kann. Die Fallbeispiele entstammen 
den wahren Lebensgeschichten von Klienten, die in den 
Schuldnerberatungsstellen betreut werden. Zum Ordner 
gehört außerdem eine Materialmappe mit Broschüren, Spiel-
materialien, Vorschläge für Außenaktivitäten und DVD´s.

Bisher steht nur eine kleine und schon fast vergriffene 
Auflage zur Verfügung. Wir hoffen, dass ein Nachdruck in 
größerer Auflage und eine kostenlose Abgabe demnächst 
möglich ist. Notfalls muss ein geringer Selbstkostenpreis 
erhoben werden. 
Bei Interesse wenden Sie sich an: DILAB e. V., Tel. 030- 
422 77 94, info@dilab.de oder AWO Friedrichshain- Kreuz-
berg e. V., Tel. 030- 90298- 3693, inso@awo-friedrichshain-
kreuzberg.de

BAG-SB Jahresfachtagung

vom 5. - 6. Mai 2010
in Hamburg

Mitgliedeversammlung 7. Mai 2010



BAG-SB INFORMATIONEN Heft 2/2009 43

arbeitsmaterial

f wie Förderung von Schuldner- und 
  Insolvenzberatung in den Bundesländern

Fö
rd

er
un

g 
vo

n 
Sc

hu
ld

ne
r-

/In
so

lv
en

zb
er

at
un

g 
in

 d
en

 B
un

de
sl

än
de

rn
 

-  
St

an
d:

 A
pr

il 
20

09
 –

 
zu

sa
m

m
en

ge
st

el
lt 

vo
n 

D
ie

te
r M

an
z,

 M
in

is
te

riu
m

 fü
r A

rb
ei

t u
nd

 S
oz

ia
le

s,
 S

tu
ttg

ar
t 

 
La

nd
  

R
ec

ht
sg

ru
nd

la
ge

n 
/ 

B
et

ei
lig

un
g 

de
s 

La
nd

es
 in

sb
es

on
de

re
 im

 R
ah

m
en

 d
er

 In
sO

  
Za

hl
 d

er
 a

ne
rk

an
nt

en
 S

te
lle

n 
/ E

rg
eb

ni
ss

e 
 

So
ns

tig
es

 
Fi

na
nz

. B
et

ei
lig

un
g 

de
r K

re
di

tw
irt

sc
ha

ft 
 

 
 

 
 

B
ad

en
-

W
ür

tte
m

-
be

rg
 

 .    

G
es

et
z 

zu
r A

us
fü

hr
un

g 
de

r I
ns

ol
ve

nz
or

dn
un

g 
vo

m
 1

6.
 J

ul
i 1

99
8 

(G
B

l. 
S

. 4
36

); 
R

ic
ht

lin
ie

n 
de

s 
S

oz
ia

lm
in

is
te

riu
m

s 
üb

er
 d

ie
 G

ew
äh

ru
ng

 v
on

 F
al

lp
au

sc
ha

le
n 

na
ch

 §
 3

 A
G

In
sO

 v
om

 
30

. A
ug

us
t 2

00
2 

(G
A

B
l. 

S
. 7

45
). 

Fü
r n

ac
h 

de
m

 3
0.

6.
20

02
 a

bg
es

ch
lo

ss
en

e 
V

er
gl

ei
ch

e 
od

er
 e

rte
ilt

e 
B

es
ch

ei
ni

gu
ng

en
 

w
er

de
n 

fo
lg

en
de

 F
al

lp
au

sc
ha

le
n,

 g
es

ta
ffe

lt 
na

ch
 d

er
 Z

ah
l d

er
 G

lä
ub

ig
er

, g
ew

äh
rt:

  
G

lä
ub

ig
er

za
hl

   
   

 V
er

gl
ei

ch
   

   
 B

es
ch

ei
ni

gu
ng

 
1-

5 
   

   
   

   
   

   
   

   
 3

00
 E

ur
o 

   
   

   
   

20
0 

E
ur

o 
6-

10
   

   
   

   
   

   
 3

43
,5

0 
E

ur
o 

   
   

   
   

26
7 

E
ur

o 
11

-1
5 

   
   

   
   

   
 4

27
,5

0 
E

ur
o 

   
   

   
   

35
1 

E
ur

o 
m

eh
r a

ls
 1

5 
   

   
51

1,
50

 E
ur

o 
   

   
   

   
43

5 
E

ur
o 

 H
H

-M
itt

el
: 

19
99

, 2
00

0 
un

d 
20

01
 je

w
ei

ls
 1

,5
 M

io
. D

M
,  

 
20

02
: 4

00
.0

00
 €

   
20

03
: 4

50
.0

00
 €

   
 2

00
4:

   
 5

50
.0

00
 €

   
  2

00
5:

   
 7

90
.0

00
 €

  
20

06
: 8

70
 0

00
 €

   
20

07
: 9

50
 0

00
 €

   
 2

00
8:

 1
.0

50
.0

00
 €

   
  2

00
9:

 1
.0

50
.0

00
 €

 
M

itt
el

ab
flu

ss
: 

20
01

:  
19

8 
T€

   
   

20
02

:  
28

1 
T€

   
 2

00
3:

   
  5

19
 T

€ 
   

20
04

:  
  7

49
 T

€ 
  

20
05

:  
79

0 
T€

   
   

20
06

:  
94

0 
T€

   
 2

00
7:

  1
.1

10
 T

€ 
   

20
08

: 1
.1

50
 T

€ 

K
ei

n 
fö

rm
lic

he
s 

An
er

ke
nn

un
gs

ve
rfa

hr
en

 
Za

hl
 d

er
 S

te
lle

n,
 d

ie
 b

is
he

r F
al

lp
au

sc
ha

le
n 

ab
ge

re
ch

ne
t 

ha
be

n:
 c

a.
 9

0.
 

 G
ew

er
bl

ic
he

 B
er

at
un

gs
st

el
le

n 
si

nd
 n

ic
ht

 z
ug

el
as

se
n 

  E
rg

eb
ni

ss
e 

(o
hn

e 
A

nw
al

ts
ch

af
t):

  
 19

99
:  

  4
69

 V
er

gl
ei

ch
e,

   
   

 3
91

 B
es

ch
ei

ni
gu

ng
en

 
20

00
:  

  5
66

 V
er

gl
ei

ch
e,

   
   

 5
93

 B
es

ch
ei

ni
gu

ng
en

 
20

01
:  

  5
27

 V
er

gl
ei

ch
e,

   
   

 5
82

 B
es

ch
ei

ni
gu

ng
en

 
20

02
:  

  4
98

 V
er

gl
ei

ch
e,

   
   

 9
81

 B
es

ch
ei

ni
gu

ng
en

 
20

03
:  

  6
90

 V
er

gl
ei

ch
e;

   
 1

.3
82

 B
es

ch
ei

ni
gu

ng
en

 
20

04
:  

  8
02

 V
er

gl
ei

ch
e;

   
 1

.7
55

 B
es

ch
ei

ni
gu

ng
en

 
20

05
:  

  8
15

 V
er

gl
ei

ch
e;

   
 1

.9
89

 B
es

ch
ei

ni
gu

ng
en

 
20

06
:  

  8
81

 V
er

gl
ei

ch
e;

   
 2

.5
23

 B
es

ch
ei

ni
gu

ng
en

 
20

07
:  

  8
91

 V
er

gl
ei

ch
e;

   
 2

.7
89

 B
es

ch
ei

ni
gu

ng
en

 
20

08
: 1

.0
92

 V
er

gl
ei

ch
e;

   
 2

.8
58

 B
es

ch
ei

ni
gu

ng
en

 
. 

G
es

pr
äc

he
 w

ur
de

n 
ge

fü
hr

t. 
B

et
ei

lig
un

g 
nu

r a
uf

 
ör

tli
ch

er
 E

be
ne

.  

 
 

 
 

 
B

ay
er

n 
     

A
rt.

 1
12

 b
is

 1
16

 d
es

 G
es

et
ze

s 
zu

r A
us

fü
hr

un
g 

de
r S

oz
ia

lg
es

et
ze

 (A
G

S
G

) v
om

 0
8.

 
D

ez
em

be
r 2

00
6 

(B
ay

G
V

O
B

l. 
S

. 9
42

 ff
.);

 
 Fö

rd
er

ric
ht

lin
ie

n 
vo

m
 2

3.
 M

är
z 

20
00

 (A
llM

B
l. 

S
. 3

36
), 

zu
le

tz
t g

eä
nd

er
t d

ur
ch

 
B

ek
an

nt
m

ac
hu

ng
 v

om
 0

3.
 J

an
ua

r 2
00

3 
(A

llM
B

l. 
S

. 1
6)

 s
in

d 
m

itt
le

rw
ei

le
 a

uß
er

 K
ra

ft 
ge

tre
te

n,
 w

er
de

n 
in

 A
bs

pr
ac

he
 m

it 
A

rg
e 

öf
fe

nt
lic

he
r u

nd
 fr

ei
er

 W
oh

lfa
hr

ts
pf

le
ge

 in
 B

ay
er

n 
te

ilw
ei

se
 n

oc
h 

en
ts

pr
ec

he
nd

 a
ng

ew
an

dt
. D

ie
s 

gi
lt 

in
sb

es
. f

ür
 d

ie
 F

al
lp

au
sc

ha
le

n,
 b

ei
 

de
ne

n 
ni

ch
t z

w
is

ch
en

 e
rfo

lg
re

ic
he

r u
nd

 n
ic

ht
 e

rfo
lg

re
ic

he
r a

uß
er

ge
ric

ht
lic

he
r E

in
ig

un
g 

un
te

rs
ch

ie
de

n 
w

ird
:  

be
i b

is
 z

u 
5 

G
lä

ub
ig

er
n 

   
   

   
33

8 
E

ur
o 

be
i 6

 b
is

 1
5 

G
lä

ub
ig

er
n 

   
   

   
50

7 
E

ur
o 

be
i m

eh
r a

ls
 1

5 
G

lä
ub

ig
er

n 
   

67
5 

E
ur

o 
Fö

rd
er

un
g 

er
fo

lg
t o

hn
e 

R
ec

ht
sa

ns
pr

uc
h 

im
 R

ah
m

en
 d

er
 v

er
fü

gb
ar

en
 H

au
sh

al
ts

m
itt

el
. 

 H
H

-M
itt

el
: 

19
99

: 3
,0

 M
io

. D
M

;  
   

20
00

: 3
,0

 M
io

. D
M

;  
   

 2
00

1:
 4

,5
 M

io
. D

M
;  

 
20

02
: 2

.5
56

,5
 M

io
 €

;  
 2

00
3:

 1
,5

56
5 

M
io

. €
;  

 2
00

4:
 1

.0
79

 M
io

. €
 fü

r S
ch

lu
ss

za
hl

un
ge

n 
20

03
 z

uz
üg

lic
h 

0,
8 

M
io

. €
  n

et
to

  f
ür

 F
ör

de
ru

ng
 2

00
4;

  
20

05
: 1

,7
49

6 
M

io
. €

;  
   

   
20

06
: 1

,7
49

6 
M

io
. €

,  
 2

00
7:

 1
,9

00
0 

M
io

. €
   

20
08

: 3
,8

00
0 

M
io

. €
 , 

   
   

20
09

: 4
,2

00
0 

M
io

. €
 

Za
hl

 d
er

 a
ne

rk
an

nt
en

 S
te

lle
n 

(S
ta

nd
: A

pr
il 

20
09

): 
12

5,
 

vo
n 

de
ne

n 
78

 im
 J

ah
r 2

00
8 

st
aa

tli
ch

 g
ef

ör
de

rt 
w

er
de

n.
 

E
rg

eb
ni

ss
e:

 (o
hn

e 
An

w
al

ts
ch

af
t) 

 19
99

: 3
46

 V
er

gl
ei

ch
e;

   
   

 5
04

 B
es

ch
ei

ni
gu

ng
en

 
20

00
: 2

40
  V

er
gl

ei
ch

e;
   

   
59

3 
B

es
ch

ei
ni

gu
ng

en
 

20
01

: 2
73

 V
er

gl
ei

ch
e;

   
   

 9
15

 B
es

ch
ei

ni
gu

ng
en

 
20

02
: 4

29
 V

er
gl

ei
ch

e;
   

 1
.8

14
 B

es
ch

ei
ni

gu
ng

en
 

20
03

: 5
31

 V
er

gl
ei

ch
e;

   
 2

.3
44

 B
es

ch
ei

ni
gu

ng
en

 
20

04
: 3

21
 V

er
gl

ei
ch

e;
   

 2
.2

79
 B

es
ch

ei
ni

gu
ng

en
 

20
05

: 3
75

 V
er

gl
ei

ch
e;

   
 3

.1
39

 B
es

ch
ei

ni
gu

ng
en

 
20

06
: 3

80
 V

er
gl

ei
ch

e;
   

 4
.1

07
 B

es
ch

ei
ni

gu
ng

en
 

(Z
ah

le
n 

20
06

: g
el

te
n 

nu
r f

ür
 d

ie
 s

ta
at

lic
h 

ge
fö

rd
er

te
n 

Fä
lle

 im
 Z

ei
tra

um
 v

om
 0

1.
01

. –
 3

1.
08

.2
00

6)
. 

20
07

: 5
07

 V
er

gl
ei

ch
e;

   
 4

.5
01

 B
es

ch
ei

ni
gu

ng
en

 
20

08
: Z

ah
le

n 
lie

ge
n 

no
ch

 n
ic

ht
 v

or
! 

 A
uf

w
an

d 
S

ch
ul

dn
er

be
ra

tu
ng

/a
uß

er
ge

ric
ht

lic
he

 E
in

ig
un

g 
w

ur
de

n 
w

is
se

ns
ch

af
tli

ch
 e

va
lu

ie
rt;

 E
rg

eb
ni

ss
e 

si
nd

 im
 In

te
rn

et
 

ab
ru

fb
ar

 u
nt

er
: h

ttp
://

ec
on

om
ix

-r
es

ea
rc

h.
de

/in
so

lv
.h

tm
 

G
es

pr
äc

he
 w

ur
de

n 
ge

fü
hr

t, 
B

et
ei

lig
un

g 
ni

ch
t 

er
re

ic
ht

 

  



BAG-SB INFORMATIONEN Heft 2/200944

 
La

nd
  

R
ec

ht
sg

ru
nd

la
ge

n 
/ 

B
et

ei
lig

un
g 

de
s 

La
nd

es
 in

sb
es

on
de

re
 im

 R
ah

m
en

 d
er

 In
sO

  
Za

hl
 d

er
 a

ne
rk

an
nt

en
 S

te
lle

n 
/ E

rg
eb

ni
ss

e 
 

So
ns

tig
es

 
Fi

na
nz

.B
et

ei
lig

un
g 

de
r 

K
re

di
tw

irt
sc

ha
ft 

 
 

 
 

 
B

er
lin

 
  

G
es

et
z 

zu
r A

us
fü

hr
un

g 
de

r I
ns

ol
ve

nz
or

dn
un

g 
(A

G
In

sO
) v

om
 6

. J
ul

i 1
99

8 
(G

V
B

L.
 S

. 1
96

 
– 

N
r. 

24
 v

om
 1

5.
7.

98
); 

A
us

fü
hr

un
gs

vo
rs

ch
rif

te
n 

zu
r A

ne
rk

en
nu

ng
 v

on
 

V
er

br
au

ch
er

in
so

lv
en

zb
er

at
un

gs
st

el
le

n 
(A

V
-A

G
In

sO
) v

om
 3

1.
8.

19
99

 (A
bl

 B
er

lin
 S

. 3
79

1 
– 

N
r. 

48
 v

om
 1

7.
9.

99
) e

in
sc

hl
. R

un
ds

ch
re

ib
en

 z
ur

 A
V

 A
G

In
sO

 v
om

 2
2.

Ju
li 

20
04

 –
 A

B
l. 

S
. 

31
43

). 
A

G
 In

sO
 w

ird
 d

er
ze

it 
üb

er
ar

be
ite

t. 
 

 K
ei

ne
 T

re
nn

un
g 

be
i d

er
 F

in
an

zi
er

un
g 

vo
n 

Sc
hu

ld
ne

r-
 u

nd
 In

so
lv

en
zb

er
at

un
g,

 k
ei

ne
 

Fa
llp

au
sc

ha
le

n.
 M

itt
el

ve
rg

ab
e 

fü
r S

ch
ul

dn
er

- u
nd

 In
sO

-B
er

at
un

g 
üb

er
 Z

uw
en

du
ng

  
du

rc
h 

di
e 

B
ez

irk
e 

 D
ur

ch
sc

hn
itt

l. 
A

nz
ah

l F
ac

hb
er

at
er

 2
00

2:
 8

8 
D

ur
ch

sc
hn

itt
l. 

A
nz

ah
l F

ac
hb

er
at

er
 2

00
3:

 8
5 

D
ur

ch
sc

hn
itt

l. 
A

nz
ah

l F
ac

hb
er

at
er

 2
00

4:
 8

4 
 A

nz
ah

l F
ac

hb
er

at
er

 1
0/

20
06

: 9
9 

 (A
uf

st
oc

ku
ng

 e
rs

t E
nd

e 
20

05
 w

irk
sa

m
)  

H
au

sh
al

ts
ja

hr
 2

00
2/

20
03

: j
ew

ei
ls

 rd
. 4

,1
 M

io
. €

 L
an

de
sm

itt
el

 (z
zg

l. 
M

itt
el

 a
us

 d
en

 
B

ez
irk

en
, d

ie
 je

do
ch

 2
00

3 
ge

kü
rz

t w
ur

de
n)

 
 D

op
pe

lh
au

sh
al

t 2
00

4/
05

 k
ei

ne
 Ä

nd
er

un
g,

 a
b 

(E
nd

e)
 2

00
5 

du
rc

h 
B

as
is

ko
rre

kt
ur

 d
er

 
La

nd
es

m
itt

el
  z

us
ät

zl
ic

h 
1 

M
io

. (
ge

sa
m

t a
ls

o 
5,

1 
M

io
. €

 L
an

de
sm

itt
el

); 
eb

en
so

 
vo

rg
es

eh
en

 im
 D

op
pe

lh
au

sh
al

t 2
00

6/
20

07
 

ab
 D

op
pe

lh
au

sh
al

t 2
00

8/
20

09
 A

uf
st

oc
ku

ng
 u

m
 5

00
 T

€ 
au

f 5
,6

 M
io

. €
 L

an
de

sm
itt

el
 

Za
hl

 d
er

 a
ne

rk
an

nt
en

 S
te

lle
n:

 2
2 

Za
hl

 d
er

 g
ef

ör
de

rte
n 

S
te

lle
n:

 2
0 

 
 A

b 
zw

ei
te

m
 H

al
bj

ah
r 2

00
2 

sc
hr

itt
w

ei
se

 n
eu

e 
So

ftw
ar

e 
ei

ng
ef

üh
rt.

 E
rg

eb
ni

ss
e 

de
sh

al
b 

ni
ch

t k
on

tin
ui

er
lic

h 
ve

rg
le

ic
hb

ar
 m

it 
vo

rh
er

ig
en

 A
us

w
er

tu
ng

en
. A

uß
er

de
m

 z
u 

be
rü

ck
si

ch
tig

en
: S

ch
w

an
ku

ng
en

 in
 d

er
 A

nz
ah

l a
n 

Fa
ch

be
ra

te
rn

. 
 Fe

st
e 

K
lie

nt
in

ne
n/

K
lie

nt
en

 je
w

ei
ls

 z
um

 E
nd

e 
de

s 
H

al
bj

ah
re

s 
(d

ar
. I

ns
O

): 
 

I.H
j. 

19
99

:  
 7

.2
50

 (1
.4

31
); 

  I
I.H

j. 
19

99
:  

8.
44

0 
 (1

.7
78

) 
I.H

j. 
20

00
:  

 8
.4

13
 (1

.6
58

); 
  I

I.H
j. 

20
00

:  
8.

97
3 

 (1
.9

35
) 

I.H
j. 

20
01

:  
 9

.2
37

 (2
.0

57
); 

  I
I.H

j. 
20

01
:  

9.
93

9 
 (2

.4
35

) 
I.H

j. 
20

02
: 1

0.
46

2 
(3

.2
99

); 
  I

I.H
j. 

20
02

:  
9.

16
1 

 (3
.2

86
) 

I.H
j. 

20
03

:  
 9

.0
91

 (3
.3

78
); 

  I
I.H

j. 
20

03
:  

9.
15

7 
 (3

.6
83

) 
I.H

j. 
20

04
: 1

0.
38

1 
(4

.2
35

); 
  I

I.H
j. 

20
04

: 1
0.

74
4 

(4
.7

31
) 

I.H
j. 

20
05

: 1
1.

20
8 

(5
.2

71
); 

  I
I.H

j. 
20

05
: 1

1.
96

1 
(5

.6
50

) 
I.H

j. 
20

06
: 1

3.
53

2 
(6

.7
31

); 
  I

I.H
j. 

20
06

: 1
3.

53
2 

(7
.4

88
) 

I.H
j. 

20
07

: 1
4.

51
3 

(7
.8

42
); 

  I
I.H

j. 
20

07
: 1

4.
68

3 
(8

.0
05

) 
I.H

j. 
20

08
: 1

4.
12

5 
(7

.7
23

), 
  I

I.H
j. 

20
08

: 1
3.

80
6 

(7
.4

75
) 

 A
uß

er
de

m
 h

al
bj

äh
rli

ch
 c

a.
 2

1.
00

0 
K

ur
zb

er
at

un
ge

n 
E

rfo
lg

re
ic

he
 A

E
V

: I
I.H

j. 
20

03
: 1

5 
%

;  
  I

.H
j. 

20
04

: 1
4%

; 
II.

H
j. 

20
04

: 1
2,

5%
; I

.H
j. 

20
05

: 1
5%

;  
  I

I.H
j. 

20
05

: 1
1%

; 
I.H

j. 
 2

00
6:

 1
2%

;  
 II

.H
j. 

20
06

: 1
2%

;  
   

I.H
j. 

20
07

: 1
0,

5%
; 

II.
H

j. 
20

07
: 1

4%
;  

  I
.H

j. 
20

08
: 1

4,
6%

; I
I.H

j. 
20

08
: 1

4,
5%

 
 

Bi
sh

er
 k

ei
ne

 
Er

ge
bn

is
se

. 
   

 
 

 
 

 
B

re
m

en
 

  
In

 2
00

9 
ke

in
e 

R
üc

k-
m

el
du

ng
 

 B
re

m
is

ch
es

 G
es

et
z 

zu
r A

us
fü

hr
un

g 
de

r I
ns

ol
ve

nz
or

dn
un

g 
un

d 
zu

r A
np

as
su

ng
 d

es
 

La
nd

es
re

ch
ts

 v
om

 2
4.

 N
ov

. 1
99

8 
(G

B
L.

 S
. 3

05
). 

 K
ei

ne
 g

es
et

zl
ic

he
 L

an
de

sf
ör

de
ru

ng
; d

ie
 K

om
m

un
e 

üb
er

ni
m

m
t n

ac
h 

§ 
17

 S
G

B
 II

 o
de

r  
§ 

75
 S

G
B

 X
II 

di
e 

Sc
hu

ld
ne

rb
er

at
un

gs
ko

st
en

 ü
be

r F
al

lp
au

sc
ha

le
n 

(3
64

 b
is

 1
.9

20
 E

ur
o 

je
 

na
ch

 G
lä

ub
ig

er
an

za
hl

). 
S

of
er

n 
ei

n 
V

er
br

au
ch

er
in

so
lv

en
zv

er
fa

hr
en

 e
in

ge
le

ite
t w

ird
, w

ird
 

zu
r A

bd
ec

ku
ng

 d
es

 z
us

ät
zl

ic
he

n 
A

uf
w

an
de

s 
ei

n 
P

au
sc

ha
le

nt
ge

lt 
in

 H
öh

e 
vo

n 
15

7 
Eu

ro
 

ge
za

hl
t. 

 

 12
 a

ne
rk

an
nt

e 
S

ch
ul

dn
er

be
ra

tu
ng

ss
te

lle
n.

 N
ur

 d
er

 
Fö

rd
er

ve
re

in
 S

ch
ul

dn
er

be
ra

tu
ng

 e
rh

äl
t L

an
de

sm
itt

el
  

al
s 

Zu
w

en
du

ng
en

. 
 

 G
es

pr
äc

he
 w

ur
de

n 
ge

fü
hr

t, 
ei

ne
 B

et
ei

lig
un

g 
ni

ch
t 

er
re

ic
ht

.  

       
 



BAG-SB INFORMATIONEN Heft 2/2009 45

La
nd

  
R

ec
ht

sg
ru

nd
la

ge
n 

/ 
B

et
ei

lig
un

g 
de

s 
La

nd
es

 in
sb

es
on

de
re

 im
 R

ah
m

en
 d

er
 In

sO
  

Za
hl

 d
er

 a
ne

rk
an

nt
en

 S
te

lle
n 

/ E
rg

eb
ni

ss
e 

 
So

ns
tig

es
 

Fi
na

nz
. B

et
ei

lig
un

g 
de

r 
K

re
di

tw
irt

sc
ha

ft 
 

 
 

 
 

B
ra

nd
en

-
bu

rg
 

  

B
ra

nd
en

bu
rg

is
ch

es
 G

es
et

z 
zu

r A
us

fü
hr

un
g 

de
r I

ns
ol

ve
nz

or
dn

un
g 

(A
G

In
sO

) v
om

 2
6.

 
N

ov
em

be
r 1

99
8 

(G
V

O
B

l. 
I S

. 2
18

);V
er

or
dn

un
g 

üb
er

 d
ie

 F
in

an
zi

er
un

g 
de

r B
er

at
un

g 
du

rc
h 

ge
ei

gn
et

e 
S

te
lle

n 
im

 V
er

br
au

ch
er

in
so

lv
en

zv
er

fa
hr

en
 

(V
er

br
au

ch
er

in
so

lv
en

zf
in

an
zi

er
un

gs
ve

ro
rd

nu
ng

 –
 V

In
so

FV
) v

om
 2

0 
Ju

ni
 2

00
1 

 
(G

V
B

L.
 II

 S
. 2

05
). 

 Fa
llp

au
sc

ha
le

n 
fü

r F
äl

le
, i

n 
de

ne
n 

E
rs

tk
on

ta
kt

 b
is

 3
0.

6.
20

01
: V

er
w

ei
s 

au
f §

13
2 

B
R

A
G

O
 

– 
E

rs
tb

er
at

un
g 

81
 D

M
, E

rte
ilu

ng
 e

in
er

 B
es

ch
ei

ni
gu

ng
 2

27
 D

M
, V

er
gl

ei
ch

 5
98

 D
M

. 
Fa

llp
au

sc
ha

le
n 

fü
r F

äl
le

, i
n 

de
ne

n 
E

rs
tk

on
ta

kt
e 

na
ch

 d
em

 3
0.

6.
20

01
 s

ta
ttf

in
de

n:
 

G
lä

ub
ig

er
za

hl
   

   
   

V
er

gl
ei

ch
   

   
   

   
B

es
ch

ei
ni

gu
ng

 
1-

5 
   

   
   

   
   

   
   

   
 2

56
 E

ur
o 

   
   

   
   

   
21

0 
E

ur
o 

6-
8 

   
   

   
   

   
   

   
   

 3
94

 E
ur

o 
   

   
   

   
   

31
1 

E
ur

o 
9-

13
   

   
   

   
   

   
   

   
45

0 
E

ur
o 

   
   

   
   

   
35

1 
E

ur
o 

14
 u

nd
 m

eh
r  

   
   

   
55

7 
E

ur
o 

   
   

   
   

   
44

5 
E

ur
o 

 H
H

-M
itt

el
: 

20
00

: 2
 M

io
. D

M
; 2

00
1:

 2
 M

io
. D

M
,  

20
02

:  
  7

72
.6

00
 €

 , 
20

03
:  

47
2.

60
0 

€ 
20

04
:  

  5
22

.6
00

 €
   

 2
00

5:
   

  6
22

.6
00

 €
   

   
20

06
:  

  7
72

.6
00

 E
ur

o 
20

07
: 1

.0
00

.0
00

 €
   

 2
00

8:
  1

.2
00

.0
00

 €
   

   
20

09
: 1

.3
00

.0
00

 E
ur

o 
 M

itt
el

ab
flu

ss
: 

19
99

:  
   

23
6.

89
1,

70
 D

M
   

   
20

00
:  

   
 1

32
.8

72
,9

0 
D

M
   

   
 2

00
1:

   
   

 9
4.

38
0,

80
 D

M
 

20
02

:  
   

20
4.

97
8,

72
 €

   
   

   
20

03
:  

   
 3

31
.7

18
,6

6 
€ 

   
   

   
 2

00
4:

   
   

55
2.

51
2,

31
 €

  
20

05
:  

   
72

1.
47

9,
31

 €
   

   
   

20
06

:  
 1

.0
51

.5
68

,4
8 

€ 
   

   
   

 2
00

7:
   

1.
20

8.
41

5,
18

 €
 

20
08

:  
1.

32
7.

45
8,

99
 €

 
       

E
rg

eb
ni

ss
e:

 M
itt

el
ab

flu
ss

 w
ar

 1
99

9 
un

d 
20

00
 g

er
in

g,
 

da
he

r Ä
nd

er
un

g 
de

r H
öh

e 
de

r F
al

lp
au

sc
ha

le
n.

 V
O

 v
om

 
6.

4.
19

99
 z

um
 1

.7
.2

00
1 

au
ße

r K
ra

ft 
ge

se
tz

t. 
N

eu
e 

V
O

 
zu

m
 1

.7
.2

00
1 

in
 K

ra
ft.

 
Za

hl
 d

er
 a

ne
rk

an
nt

en
 S

te
lle

n 
(S

ta
nd

 3
1.

12
.2

00
8)

:  
61

 (d
av

on
 2

 H
an

dw
er

ks
ka

m
m

er
n)

 
Za

hl
 d

er
 g

ef
ör

de
rte

n 
S

te
lle

n:
 5

1 
 E

rg
eb

ni
ss

e 
19

99
1 :  

   
   

   
   

   
  E

rg
eb

ni
ss

e 
20

00
2 : 

1.
37

6 
E

rs
tb

er
at

un
ge

n 
   

   
   

   
 6

29
 E

rs
tb

er
at

un
ge

n 
   

  9
7 

B
es

ch
ei

ni
gu

ng
en

   
   

   
  2

30
 B

es
ch

ei
ni

gu
ng

en
 

   
  3

1 
V

er
gl

ei
ch

e 
   

   
   

   
   

   
   

  6
1 

V
er

gl
ei

ch
e 

 E
rg

eb
ni

ss
e 

20
01

 
57

0 
E

rs
tb

er
at

un
ge

n 
17

2 
B

es
ch

ei
ni

gu
ng

en
 (d

av
on

. 2
9 

na
ch

 n
eu

er
 R

V
O

) 
 4

0 
V

er
gl

ei
ch

e 
(d

av
on

 6
 n

ac
h 

ne
ue

r R
V

O
) 

 E
rg

eb
ni

ss
e 

20
02

 
17

8 
E

rs
tb

er
at

un
ge

n 
65

7 
B

es
ch

ei
ni

gu
ng

en
 (d

av
on

 5
75

 n
ac

h 
ne

ue
r R

V
O

) 
  7

8 
V

er
gl

ei
ch

e 
(d

av
on

 6
4 

na
ch

 n
eu

er
 R

V
O

) 
 

E
rg

eb
ni

ss
e 

20
03

 
20

04
 

20
05

 
B

es
ch

ei
ni

gu
ng

 
V

er
gl

ei
ch

e 
1.

00
6 92

 
1.

68
8 

10
3 

2.
26

5 
12

6 
 

E
rg

eb
ni

ss
e 

20
06

 
20

07
 

20
08

 
B

es
ch

ei
ni

gu
ng

 
V

er
gl

ei
ch

e 
3.

17
2 

15
4 

3.
59

4 
19

7 
3.

79
8 

30
7 

 

 

          
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
1  fü

r i
m

 I.
-II

I. 
Q

ua
rta

l 1
99

9 
P

au
sc

ha
le

n 
un

d 
im

 IV
. Q

ua
rta

l 1
99

9 
be

an
tra

gt
e 

Ab
sc

hl
äg

e 
;  

  2  fü
r I

V
. Q

ua
rta

l 1
99

9–
 II

I. 
Q

ua
rta

l 2
00

0 
  



BAG-SB INFORMATIONEN Heft 2/200946

 
La

nd
  

R
ec

ht
sg

ru
nd

la
ge

n 
/ 

B
et

ei
lig

un
g 

de
s 

La
nd

es
 in

sb
es

on
de

re
 im

 R
ah

m
en

 d
er

 In
sO

  
Za

hl
 d

er
 a

ne
rk

an
nt

en
 S

te
lle

n 
/ E

rg
eb

ni
ss

e 
 

So
ns

tig
es

 
Fi

na
nz

. B
et

ei
lig

un
g 

de
r 

K
re

di
tw

irt
sc

ha
ft 

 
 

 
 

 
H

am
bu

rg
 

  

H
am

bu
rg

is
ch

es
 A

us
fü

hr
un

gs
ge

se
tz

 z
ur

 In
so

lv
en

zo
rd

nu
ng

 (H
m

bA
G

In
sO

) v
om

 8
. J

ul
i 

19
98

 (G
V

B
L.

 S
.1

05
). 

In
 H

am
bu

rg
 s

in
d 

se
it 

de
m

 0
1.

04
.2

00
9 

fü
r d

ie
 S

ta
dt

 in
sg

es
am

t f
ün

f T
rä

ge
r (

hi
er

zu
 

ge
hö

re
n 

z.
B

. a
uc

h 
da

s 
D

ia
ko

ni
sc

he
 W

er
k 

un
d 

di
e 

V
er

br
au

ch
er

ze
nt

ra
le

) a
n 

ne
un

 
ve

rs
ch

ie
de

ne
n 

S
ta

nd
or

te
n 

tä
tig

. D
ie

se
 T

rä
ge

r s
in

d 
im

 R
ah

m
en

 e
in

er
 ö

ffe
nt

lic
he

 
A

us
sc

hr
ei

bu
ng

 n
ac

h 
de

m
 W

et
tb

ew
er

bs
re

ch
t a

us
ge

w
äh

lt 
w

or
de

n 
un

d 
ha

be
n 

m
it 

de
r 

S
ta

dt
 V

er
trä

ge
 z

ur
 D

ur
ch

fü
hr

un
g 

de
r S

ch
ul

dn
er

be
ra

tu
ng

 n
ac

h 
§ 

11
 A

bs
. 5

 S
ät

ze
 2

  
bi

s 
4 

S
G

B
 X

II 
un

d 
§ 

16
a 

N
r. 

2 
S

G
B

 II
 m

it 
ei

ne
r L

au
fz

ei
t v

on
 5

 J
ah

re
n 

(2
01

3)
 u

nd
  

ei
ne

r V
er

lä
ng

er
un

gs
op

tio
n 

um
 w

ei
te

re
 5

 J
ah

re
 (2

01
8)

 a
bg

es
ch

lo
ss

en
. 

 D
ie

 B
er

at
un

gs
le

is
tu

ng
en

 w
er

de
n 

du
rc

h 
er

fo
lg

sa
bh

än
gi

ge
 B

er
at

un
gs

pa
us

ch
al

en
 

ei
nz

el
fa

llb
ez

og
en

 v
er

gü
te

t. 
H

ie
rb

ei
 e

rfo
lg

t e
in

e 
St

af
fe

lu
ng

 n
ac

h 
B

er
at

un
gs

au
fw

an
d 

(A
nz

ah
l d

er
 G

lä
ub

ig
er

) u
nd

 e
rfo

lg
re

ic
he

m
 A

bs
ch

lu
ss

 (E
in

ig
un

g,
 B

es
ch

ei
ni

gu
ng

). 
D

ie
 

B
er

at
un

gs
ko

st
en

 w
er

de
n 

au
f d

er
 G

ru
nd

la
ge

 v
on

 §
 1

1 
(5

) S
G

B
 X

II 
vo

m
 S

oz
ia

lh
ilf

et
rä

ge
r 

üb
er

no
m

m
en

, s
of

er
n 

da
s 

Ei
nk

om
m

en
 d

er
 R

at
su

ch
en

de
n 

fe
st

ge
le

gt
e 

E
in

ko
m

m
en

sg
re

nz
en

 n
ic

ht
 ü

be
rs

ch
re

ite
t. 

 
 In

 d
en

 S
ch

ul
dn

er
be

ra
tu

ng
ss

te
lle

n 
(a

ne
rk

an
nt

e 
S

te
lle

n 
na

ch
 §

 3
05

 In
sO

) e
rfo

lg
t d

ie
 

S
ch

ul
dn

er
- u

nd
 In

so
lv

en
zb

er
at

un
g 

ni
ch

t g
et

re
nn

t. 
A

m
 2

0.
04

.2
00

9 
w

ar
en

 in
sg

es
am

t  
44

 B
er

at
er

 u
nd

 B
er

at
er

in
ne

n 
m

it 
in

sg
es

am
t 1

43
6 

S
tu

nd
en

 p
ro

 W
oc

he
 tä

tig
. 

 D
ie

 M
itt

el
 fü

r d
ie

 S
ch

ul
dn

er
be

ra
tu

ng
 s

in
d 

in
 H

am
bu

rg
 z

um
 0

1.
01

.2
00

9 
um

 7
76

.0
00

 €
 

er
hö

ht
 w

or
de

n.
 E

s 
is

t b
ea

bs
ic

ht
ig

t, 
zu

m
 0

1.
09

.2
00

9 
ei

ne
 w

ei
te

re
 

S
ch

ul
dn

er
be

ra
tu

ng
ss

te
lle

 in
 H

am
bu

rg
 (B

ez
irk

 E
lm

bü
tte

l) 
ei

nz
ur

ic
ht

en
, u

m
 in

 a
lle

n 
H

am
bu

rg
er

 B
ez

irk
en

 S
ch

ul
dn

er
- u

nd
 In

so
lv

en
zb

er
at

un
g 

vo
rz

uh
al

te
n.

 D
as

 ö
ffe

nt
lic

he
 

A
us

sc
hr

ei
bu

ng
sv

er
fa

hr
en

 is
t n

oc
h 

ni
ch

t b
ee

nd
et

. 
 D

ar
üb

er
 h

in
au

s 
gi

bt
 e

s 
ei

ne
 b

es
on

de
re

 B
er

at
un

gs
st

el
le

 je
w

ei
ls

 fü
r 

B
ew

äh
ru

ng
sp

ro
ba

nd
en

 u
nd

 H
af

te
nt

la
ss

en
e.

 
 N

ac
h 

§ 
30

5 
A

bs
. 1

 N
r. 

1 
In

sO
 s

in
d 

zu
de

m
 z

us
ät

zl
ic

h 
zu

 d
en

 5
 p

riv
at

en
 T

rä
ge

rn
, d

ie
  

di
e 

B
er

at
un

g 
na

ch
 §

 1
1(

5)
 S

G
B

 X
II 

er
br

in
ge

n,
 8

 w
ei

te
re

 S
ch

ul
dn

er
be

ra
tu

ng
en

 a
ls

 
„g

ee
ig

ne
te

 S
te

lle
“ a

ne
rk

an
nt

.  
 G

es
am

tz
ah

l d
er

 a
ne

rk
an

nt
en

 S
te

lle
n 

na
ch

 (§
 3

05
 A

bs
. 1

 In
sO

) a
m

 2
0.

04
.2

00
9:

 1
3 

 

H
H

-A
ns

at
z 

 
20

04
: 3

,1
 M

io
. E

ur
o,

   
   

 2
00

5:
 3

,1
 M

io
. E

ur
o 

20
06

: 3
,1

 M
io

. E
ur

o 
   

   
 2

00
7:

 3
,1

 M
io

. E
ur

o 
20

08
: 3

,1
 M

io
. E

ur
o 

   
   

 2
00

9:
 3

,8
 M

io
. E

ur
o 

 E
rg

eb
ni

ss
e 

im
 B

er
ic

ht
sz

ei
tra

um
 1

.1
. b

is
 

31
.1

2.
20

04
∗ *:

  
G

es
ch

lo
ss

en
e 

V
er

gl
ei

ch
e:

  
 

   
  1

09
 

B
es

ch
ei

ni
gu

ng
en

: 
 

 
  1

.4
97

 
A

bb
rü

ch
e:

 
 

 
 

   
  5

52
 

S
on

st
ig

e 
Ve

rfa
hr

en
sa

bs
ch

lü
ss

e:
 

 
   

  3
14

 
 E

rg
eb

ni
ss

e 
im

 B
er

ic
ht

sz
ei

tra
um

 1
.1

. b
is

 3
1.

12
.2

00
5:

 
G

es
ch

lo
ss

en
e 

V
er

gl
ei

ch
e:

  
 

   
   

 9
0 

B
es

ch
ei

ni
gu

ng
en

: 
 

 
  1

.7
82

 
A

bb
rü

ch
e:

 
 

 
  

   
  1

73
 

S
on

st
ig

e 
Ve

rfa
hr

en
sa

bs
ch

lü
ss

e:
 

 
   

  1
66

 
A

bg
es

ch
l. 

K
le

in
st

- u
nd

 N
ot

fa
llv

er
fa

hr
en

: 
  5

.0
26

 
 E

rg
eb

ni
ss

e 
im

 B
er

ic
ht

sz
ei

tra
um

 1
.1

. b
is

 3
1.

12
.2

00
6:

 
G

es
ch

lo
ss

en
e 

V
er

gl
ei

ch
e:

  
 

   
   

 9
9 

B
es

ch
ei

ni
gu

ng
en

: 
 

 
  2

.1
35

 
A

bb
rü

ch
e:

 
 

 
 

   
  1

22
 

S
on

st
ig

e 
Ve

rfa
hr

en
sa

bs
ch

lü
ss

e:
 

 
   

  1
91

 
A

bg
es

ch
l. 

K
le

in
st

- u
nd

 N
ot

fa
llv

er
fa

hr
en

: 
  5

.0
47

 
 E

rg
eb

ni
ss

e 
im

 B
er

ic
ht

sz
ei

tra
um

 1
.1

. b
is

 3
1.

12
.2

00
7:

 
G

es
ch

lo
ss

en
e 

V
er

gl
ei

ch
e:

  
 

   
  1

29
 

B
es

ch
ei

ni
gu

ng
en

: 
 

 
  2

.0
79

 
A

bb
rü

ch
e:

 
 

 
 

   
  1

77
 

S
on

st
ig

e 
Ve

rfa
hr

en
sa

bs
ch

lü
ss

e:
 

 
   

  1
58

 
A

bg
es

ch
l. 

K
le

in
st

- u
nd

 N
ot

fa
llv

er
fa

hr
en

: 
  5

.3
72

 
 E

rg
eb

ni
ss

e 
im

 B
er

ic
ht

sz
ei

tra
um

 1
.1

. b
is

 3
1.

12
.2

00
8:

 
G

es
ch

lo
ss

en
e 

V
er

gl
ei

ch
e:

   
   

   
   

 
   

   
  

   
  2

01
 

B
es

ch
ei

ni
gu

ng
en

: 
 

 
  2

.0
55

 
A

bb
rü

ch
e:

 
 

 
 

   
  3

96
 

S
on

st
ig

e 
Ve

rfa
hr

en
sa

bs
ch

lü
ss

e:
 

 
   

  1
25

 
A

bg
es

ch
l. 

K
le

in
st

- u
nd

 N
ot

fa
llv

er
fa

hr
en

:  
  5

.4
48

 
 

G
es

pr
äc

hs
ve

rs
uc

he
 s

in
d 

ge
sc

he
ite

rt.
 

     
  

  
  

  
  

  
  

  
  
 

∗  B
is

 z
um

 E
nd

e 
de

s 
U

m
st

ru
kt

ur
ie

ru
ng

sp
ro

ze
ss

es
 is

t d
ie

 s
ta

tis
tis

ch
e 

A
us

sa
ge

kr
af

t d
er

 D
at

en
 e

in
ge

sc
hr

än
kt

, d
a 

in
 d

en
 b

ez
irk

lic
he

n 
B

er
at

un
gs

st
el

le
n 

di
e 

A
ba

rb
ei

tu
ng

 d
er

 A
ltf

äl
le

 e
rfo

lg
t, 

w
äh

re
nd

 d
ie

 n
eu

en
 B

er
at

un
gs

st
el

le
n 

de
r p

riv
at

en
 T

rä
ge

r 
zu

sä
tz

lic
h 

in
 v

ol
le

m
 U

m
fa

ng
 N

ot
fa

ll-
 u

nd
 K

ur
zb

er
at

un
g 

le
is

te
n 

m
üs

se
n 

(in
 2

00
4:

 2
68

1 
Fä

lle
). 

D
ab

ei
 is

t d
er

ze
it 

di
e 

vo
lls

tä
nd

ig
e 

Le
is

tu
ng

sf
äh

ig
ke

it 
(p

er
so

ne
lle

 A
us

st
at

tu
ng

) d
er

 p
riv

at
en

 T
rä

ge
r a

uf
gr

un
d 

de
s 

Ü
be

rg
an

gs
zu

st
an

de
s 

no
ch

 n
ic

ht
 e

rr
ei

ch
t.  



BAG-SB INFORMATIONEN Heft 2/2009 47

La
nd

  
R

ec
ht

sg
ru

nd
la

ge
n 

/ 
B

et
ei

lig
un

g 
de

s 
La

nd
es

 in
sb

es
on

de
re

 im
 R

ah
m

en
 d

er
 In

sO
  

Za
hl

 d
er

 a
ne

rk
an

nt
en

 S
te

lle
n 

/ E
rg

eb
ni

ss
e 

 
So

ns
tig

es
 

Fi
na

nz
. B

et
ei

lig
un

g 
de

r 
K

re
di

tw
irt

sc
ha

ft 
 

 
 

 
 

H
es

se
n 

 
  

A
kt

ua
lis

ie
ru

n
ge

n 
en

tfa
lle

n 
 

 

H
es

si
sc

he
s 

G
es

et
z 

zu
r A

us
fü

hr
un

g 
de

r I
ns

ol
ve

nz
or

dn
un

g 
un

d 
zu

r A
np

as
su

ng
 d

es
 

La
nd

es
re

ch
ts

 a
n 

di
e 

In
so

lv
en

zo
rd

nu
ng

 v
om

 1
8.

 M
ai

 1
99

8 
(G

V
B

L.
 S

. 1
91

); 
V

or
l. 

R
ic

ht
lin

ie
n 

üb
er

 d
ie

 F
ör

de
ru

ng
 v

on
 S

ch
ul

dn
er

be
ra

tu
ng

ss
te

lle
n 

im
 S

in
ne

 d
er

 
In

so
lv

en
zo

rd
nu

ng
 v

om
 9

. D
ez

em
be

r 1
99

8 
(m

it 
A

bl
au

f d
es

 3
1.

12
.2

00
3 

au
fg

eh
ob

en
). 

 H
es

se
n 

fö
rd

er
te

 S
ch

ul
dn

er
be

ra
tu

ng
ss

te
lle

n 
na

ch
 o

.g
. R

ic
ht

lin
ie

 m
it 

ei
ne

m
 F

es
tb

et
ra

g 
zu

r t
ei

lw
ei

se
n 

D
ec

ku
ng

 d
er

 P
er

so
na

l- 
un

d 
S

ac
ha

us
ga

be
n 

bi
s 

20
03

. D
ie

 k
re

is
fre

ie
n 

S
tä

dt
e 

un
d 

La
nd

kr
ei

se
 e

rh
ie

lte
n 

Zu
w

en
du

ng
en

 d
es

 L
an

de
s,

 g
es

ta
ffe

lt 
na

ch
 d

er
 

E
in

w
oh

ne
rz

ah
l. 

Ab
 2

00
4 

w
ur

de
 d

ie
 L

an
de

sf
ör

de
ru

ng
 e

in
ge

st
el

lt.
 

 H
H

-M
itt

el
 2

00
3:

 2
.0

96
.0

00
 E

ur
o 

A
b 

20
04

 k
ei

ne
 L

an
de

sm
itt

el
 

 

Za
hl

 d
er

 a
ne

rk
an

nt
en

 S
te

lle
n:

 5
0 

 
Za

hl
 d

er
 g

ef
ör

de
rte

n 
S

te
lle

n:
 0

 
 E

rg
eb

ni
ss

e 
20

03
: 

K
ur

zb
er

at
un

gs
fä

lle
 (1

 b
is

 2
 B

er
at

un
gs

ko
nt

ak
te

) 
in

sg
es

am
t: 

22
.1

14
 

La
uf

en
de

 B
er

at
un

gs
fä

lle
 (a

b 
3 

B
er

at
un

gs
ko

nt
ak

te
) 

In
sg

es
am

t: 
13

.9
18

 
 A

uß
er

ge
ric

ht
lic

he
 R

eg
ul

ie
ru

ng
 in

sg
es

am
t: 

6.
69

8 
er

fo
lg

re
ic

h:
  1

6%
 

sc
hw

eb
en

d:
 4

3%
 

ge
sc

he
ite

rt:
  4

1%
 

 Jä
hr

lic
he

 G
es

am
te

rg
eb

ni
ss

e 
si

nd
 n

ac
h 

W
eg

fa
ll 

de
r 

La
nd

es
fö

rd
er

un
g 

ni
ch

t m
eh

r e
rm

itt
el

ba
r. 

K
ei

ne
 B

et
ei

lig
un

g 
de

r 
K

re
di

tw
irt

sc
ha

ft 
(S

ta
nd

: 2
00

3)
.  

 
 

 
 

 M
ec

kl
en

-
bu

rg
-

Vo
rp

om
. 

   

G
es

et
z 

zu
r A

us
fü

hr
un

g 
de

r I
ns

ol
ve

nz
or

dn
un

g 
(In

so
lv

en
zo

rd
nu

ng
sa

us
fü

hr
un

gs
ge

se
tz

 –
 

In
sO

 A
G

 M
-V

) v
om

 1
7.

 N
ov

em
be

r 1
99

9,
 V

er
or

dn
un

g 
üb

er
 d

ie
 A

ne
rk

en
nu

ng
 g

ee
ig

ne
te

r 
S

te
lle

n 
im

 V
er

br
au

ch
er

in
so

lv
en

zv
er

fa
hr

en
 (I

ns
ol

ve
nz

an
er

ke
nn

un
gs

ve
ro

rd
nu

ng
 

In
sA

ne
rk

V
O

 M
-V

) v
om

 2
4.

 A
ug

us
t 2

00
0,

 R
ic

ht
lin

ie
 z

ur
 F

ör
de

ru
ng

 v
on

 S
ch

ul
dn

er
-

/V
er

br
au

ch
er

in
so

lv
en

zb
er

at
un

gs
st

el
le

n 
in

 M
ec

kl
en

bu
rg

-V
or

po
m

m
er

n 
vo

m
  

15
. N

ov
em

be
r 2

00
4.

 
 La

nd
 fö

rd
er

t n
ac

h 
o.

g.
 R

ic
ht

lin
ie

 a
ne

rk
an

nt
e 

S
te

lle
n 

i.S
.d

. §
 3

05
 A

bs
. 1

 N
r. 

1 
In

sO
 n

ac
h 

ei
ne

m
 m

ax
im

al
en

 F
ör

de
rs

ch
lü

ss
el

 v
on

  
1:

 2
5.

00
0 

bi
s 

zu
 4

5%
 d

er
 z

uw
en

du
ng

sf
äh

ig
en

 P
er

so
na

la
us

ga
be

n 
 

(B
er

at
un

gs
kr

af
t b

is
 V

G
. I

V
b 

BA
T-

O
, 0

,2
5 

V
er

w
al

tu
ng

sk
ra

ft 
pr

o 
B

er
at

un
gs

kr
af

t b
is

 V
G

. 
V

II 
B

A
T-

O
), 

6.
13

6 
E

ur
o 

S
ac

ha
us

ga
be

n 
pr

o 
B

er
at

un
gs

kr
af

t, 
zu

sä
tz

lic
h 

3.
06

8 
E

ur
o,

 
 w

en
n 

ke
in

e 
V

er
w

al
tu

ng
sk

ra
ft 

ei
ng

es
et

zt
 w

ird
. L

ie
ge

n 
Fi

na
nz

ie
ru

ng
sv

er
ei

nb
ar

un
ge

n 
m

it 
kr

ei
sf

re
ie

n 
S

tä
dt

en
 o

de
r L

an
dk

re
is

en
 v

or
, e

rh
al

te
n 

di
es

e 
di

e 
M

itt
el

 z
ur

 W
ei

te
rle

itu
ng

 a
n 

di
e 

an
er

ka
nn

te
n 

S
te

lle
n.

 
 Is

t 2
00

3:
  

1,
5 

M
io

. E
ur

o 
P

la
n 

20
04

:  
1,

5 
M

io
. E

ur
o 

P
la

n 
20

05
: 

1,
6 

M
io

. E
ur

o 
P

la
n 

20
06

: 
1,

6 
M

io
. E

ur
o 

P
la

n 
20

07
:  

1,
6 

M
io

. E
ur

o 
P

la
n 

20
08

:  
1,

6 
M

io
. E

ur
o 

P
la

n 
20

09
:  

1,
6 

M
io

. E
ur

o 
 

Za
hl

 d
er

 a
ne

rk
an

nt
en

 S
te

lle
n:

 3
0 

 A
kt

en
ku

nd
ig

e 
Fä

lle
: 

20
01

: 1
4.

62
4 

 
20

04
: 1

8.
01

8 
20

07
: 1

8.
90

6 
20

02
: 1

5.
90

2 
 

20
05

: 1
8.

83
7 

20
08

: 1
6.

89
3 

20
03

: 1
6.

55
4 

 
20

06
: 1

9.
19

7 
 A

uß
er

ge
ric

ht
lic

he
 E

in
ig

un
gs

ve
rs

uc
he

: 
20

01
:  

47
8 

20
04

:  
1.

43
6 

 
20

07
:  

2.
14

9 
20

02
:  

67
8 

20
05

:  
2.

22
2 

 
20

08
:  

2.
09

6 
20

03
:  

96
0 

20
06

:  
2.

61
5 

 E
rfo

lg
re

ic
he

 E
in

ig
un

ge
n:

  
20

01
:  

11
2 

20
04

:  
   

11
9 

20
07

:  
   

27
7 

20
02

:  
12

8 
20

05
:  

   
17

2 
20

08
:  

   
22

0 
20

03
:  

11
6 

20
06

:  
   

21
0 

 A
nt

rä
ge

 a
uf

 E
rö

ffn
un

g 
Ve

rb
ra

uc
he

rin
so

lv
en

z-
 

V
er

fa
hr

en
: 

20
01

:  
22

0 
20

04
:  

1.
06

4 
 

20
07

:  
1.

71
7 

20
02

:  
34

0 
20

05
:  

1.
66

1 
 

20
08

:  
1.

62
6 

20
03

:  
59

7 
20

06
:  

2.
08

8 
 E

rö
ffn

et
e 

V
er

fa
hr

en
:  

   
   

20
01

:  
14

0 
 

20
04

:  
   

84
5 

20
02

:  
23

9 
 

20
05

:  
1.

47
8 

20
03

:  
46

7 
 

20
06

:  
1.

87
2 

 
D

ie
se

 A
ng

ab
en

 w
er

de
n 

ab
 2

00
7 

ni
ch

t m
eh

r e
rfa

ss
t. 

 

S
ch

w
er

in
, S

tra
ls

un
d 

un
d 

R
os

to
ck

, G
üs

tro
w

 u
nd

 
Lu

dw
ig

sl
us

t f
üh

re
n 

la
uf

en
de

 
G

es
pr

äc
he

 m
it 

de
r 

K
re

di
tw

irt
sc

ha
ft 

(R
un

de
 

Ti
sc

he
). 

U
nt

er
st

üt
zt

 w
er

de
n 

im
 

ge
rin

ge
n 

U
m

fa
ng

 S
of

tw
ar

e 
un

d 
Fo

rtb
ild

un
g.

 

  



BAG-SB INFORMATIONEN Heft 2/200948

La
nd

  
R

ec
ht

sg
ru

nd
la

ge
n 

/ 
B

et
ei

lig
un

g 
de

s 
La

nd
es

 in
sb

es
on

de
re

 im
 R

ah
m

en
 d

er
 In

sO
  

Za
hl

 d
er

 a
ne

rk
an

nt
en

 S
te

lle
n 

/ E
rg

eb
ni

ss
e 

So
ns

tig
es

 
Fi

na
nz

. B
et

ei
lig

un
g 

de
r 

K
re

di
tw

irt
sc

ha
ft 

 
 

 
 

 
N

ie
de

r-
sa

ch
se

n 
  

N
ie

de
rs

äc
hs

is
ch

es
 A

us
fü

hr
un

gs
ge

se
tz

 z
ur

 In
so

lv
en

zo
rd

nu
ng

 (A
rt.

 1
 d

es
 G

es
et

ze
s 

zu
r 

A
us

fü
hr

un
g 

de
r I

ns
ol

ve
nz

or
dn

un
g 

un
d 

zu
r Ä

nd
er

un
g 

an
de

re
r G

es
et

ze
) v

om
 1

7.
 

D
ez

em
be

r 1
99

8 
(N

ds
. G

V
B

L.
 1

99
8,

 S
. 7

10
 ff

.),
 z

ul
et

zt
 g

eä
nd

er
t d

ur
ch

 A
rt.

 1
 d

es
 

G
es

et
ze

s 
zu

r A
np

as
su

ng
 v

on
 R

ec
ht

sv
or

sc
hr

ift
en

 a
n 

da
s 

K
os

te
nr

ec
ht

sm
od

er
ni

si
er

un
gs

ge
se

tz
 v

om
 2

3.
11

.2
00

4 
(N

ds
. G

V
B

l. 
20

04
, S

ei
te

 5
12

 ff
.) 

 Fi
na

nz
ie

ru
ng

sa
us

sa
ge

 In
so

lv
en

zb
er

at
un

g 
re

ch
ts

ve
rb

in
dl

. i
m

 N
ds

. A
G

In
sO

:  
S

ch
ul

dn
er

be
ra

tu
ng

ss
te

lle
n 

er
ha

lte
n 

se
it 

de
m

 0
1.

07
.2

00
4 

Fa
llp

au
sc

ha
le

n 
in

 H
öh

e 
de

r 
G

eb
üh

re
n 

na
ch

 M
aß

ga
be

 d
es

 R
ec

ht
sa

nw
al

ts
ve

rg
üt

un
gs

ge
se

tz
es

 (b
is

 3
0.

06
.2

00
4 

na
ch

 
M

aß
ga

be
 d

er
 B

R
A

G
O

): 
  G

lä
ub

ig
er

za
hl

 
V

er
gl

ei
ch

 
B

es
ch

ei
ni

gu
ng

 
1-

5 
   

   
   

   
   

   
   

   
36

9 
E

ur
o 

   
   

   
  

24
4 

E
ur

o 
6-

10
   

   
   

   
   

   
   

  
48

1 
E

ur
o 

   
   

   
   

35
6 

E
ur

o 
11

-1
5 

   
   

   
   

   
   

  
59

3 
E

ur
o 

   
   

   
  

46
8 

E
ur

o 
m

eh
r a

ls
 1

5 
   

   
   

 
70

5 
E

ur
o 

 
58

0 
E

ur
o 

 A
n 

S
te

lle
 d

er
 in

 d
en

 v
or

st
eh

en
de

n 
V

er
gü

tu
ng

ss
ät

ze
n 

en
th

al
te

ne
n 

Au
sl

ag
en

pa
us

ch
al

e 
 

in
 H

öh
e 

vo
n 

20
 E

ur
o 

kö
nn

en
 a

uc
h 

di
e 

ta
ts

äc
hl

ic
h 

en
ts

ta
nd

en
en

 n
ot

w
en

di
ge

n 
A

us
la

ge
n 

fü
r P

os
t- 

un
d 

Te
le

ko
m

m
un

ik
at

io
ns

di
en

st
le

is
tu

ng
en

 g
el

te
nd

 g
em

ac
ht

 w
er

de
n.

 
D

er
 V

er
gü

tu
ng

sa
ns

pr
uc

h 
fü

r e
in

e 
is

ol
ie

rte
 B

er
at

un
g 

de
r S

ch
ul

dn
er

in
 o

de
r d

es
 

S
ch

ul
dn

er
s 

üb
er

 d
ie

 E
rfo

lg
sa

us
si

ch
te

n,
 e

in
e 

S
ch

ul
de

nb
er

ei
ni

gu
ng

 im
 S

in
ne

 d
es

 
N

eu
nt

en
 T

ei
ls

 d
er

 In
so

lv
en

zo
rd

nu
ng

 z
u 

du
rc

hl
au

fe
n,

 b
et

rä
gt

 6
0 

E
ur

o.
 

D
ie

 v
on

 d
en

 g
ee

ig
ne

te
n 

S
te

lle
n 

au
f d

ie
 B

er
at

un
gs

ve
rg

üt
un

g 
zu

 e
nt

ric
ht

en
de

 
U

m
sa

tz
st

eu
er

 w
ird

 e
rs

ta
tte

t. 
 

 Is
t 2

00
7 

4.
46

5.
30

6 
Eu

ro
 

Is
t 2

00
8 

5.
59

9.
00

8 
Eu

ro
 

A
ns

at
z 

20
09

 
6.

00
0.

00
0 

Eu
ro

 
 D

ie
 G

eb
üh

re
n 

fü
r d

ie
 R

ec
ht

sa
nw

äl
te

 n
ac

h 
de

m
 B

er
at

un
gs

hi
lfe

ge
se

tz
 fü

r d
ie

 T
ät

ig
ke

it 
im

 
B

er
ei

ch
 d

er
 a

uß
er

ge
ric

ht
lic

he
n 

In
so

lv
en

zb
er

at
un

g 
w

er
de

n 
se

it 
de

m
 0

1.
01

.2
00

7 
w

ie
de

r 
im

 H
au

sh
al

t d
es

 N
ie

de
rs

. J
us

tiz
m

in
is

te
riu

m
s 

ve
ra

ns
ch

la
gt

.  
  

D
as

 L
an

d 
N

ie
de

rs
ac

hs
en

 fö
rd

er
t d

ie
 a

llg
em

ei
ne

 s
oz

ia
le

 S
ch

ul
dn

er
be

ra
tu

ng
 (b

is
 z

u 
1/

3 
de

r P
er

so
na

lk
os

te
n 

de
r S

ch
ul

dn
er

be
ra

tu
ng

ss
te

lle
n)

 m
it 

jä
hr

lic
h 

57
6.

00
0 

Eu
ro

.  

Za
hl

 d
er

 a
ne

rk
an

nt
en

 S
te

lle
n:

 1
79

  
(S

ta
nd

 2
0.

03
.2

00
9)

 
 E

rg
eb

ni
ss

e 
(o

hn
e 

A
nw

al
ts

ch
af

t):
 

 B
er

at
un

ge
n:

 
20

07
 

8.
76

8 
20

08
 

10
.1

31
 

 B
es

ch
ei

ni
gu

ng
en

:  
   

   
20

07
 

8.
81

4 
20

08
 

10
.8

39
 

 V
er

gl
ei

ch
e:

 
20

07
 

1.
45

8 
20

08
 

2.
09

0 
  M

it 
de

n 
M

itt
el

n 
fü

r d
ie

 a
llg

em
ei

ne
 s

oz
ia

le
 

S
ch

ul
dn

er
be

ra
tu

ng
 w

er
de

n 
76

 S
te

lle
n 

ge
fö

rd
er

t. 
  

 

D
er

 N
ie

de
rs

äc
hs

is
ch

e 
S

pa
rk

as
se

n-
 u

nd
 G

iro
ve

rb
an

d 
un

te
rs

tü
tz

t d
ie

 a
llg

em
ei

ne
 

so
zi

al
e 

S
ch

ul
dn

er
be

ra
tu

ng
 

fre
iw

ill
ig

.  
 20

06
 –

 2
00

8 
  5

11
.2

92
 E

ur
o 

 
 Fü

r 2
00

9 
is

t e
be

nf
al

ls
 e

in
e 

Fö
rd

er
un

g 
vo

rg
es

eh
en

.  
   

          



BAG-SB INFORMATIONEN Heft 2/2009 49

La
nd

  
R

ec
ht

sg
ru

nd
la

ge
n 

/ 
B

et
ei

lig
un

g 
de

s 
La

nd
es

 in
sb

es
on

de
re

 im
 R

ah
m

en
 d

er
 In

sO
  

Za
hl

 d
er

 a
ne

rk
an

nt
en

 S
te

lle
n 

/ E
rg

eb
ni

ss
e 

 
So

ns
tig

es
 

Fi
na

nz
. B

et
ei

lig
un

g 
de

r 
K

re
di

tw
irt

sc
ha

ft 
 

 
 

 
 N

or
dr

he
in

-
W

es
tfa

le
n 

   

G
es

et
z 

zu
r A

us
fü

hr
un

g 
de

r I
ns

ol
ve

nz
or

dn
un

g 
(A

G
In

sO
) v

om
 2

3.
 J

un
i 1

99
8 

(S
G

V
 

N
W

 3
16

). 
 R

ic
ht

lin
ie

n 
üb

er
 d

ie
 G

ew
äh

ru
ng

 v
on

 Z
uw

en
du

ng
en

 z
ur

 F
ör

de
ru

ng
 d

er
 

V
er

br
au

ch
er

in
so

lv
en

zb
er

at
un

g 
vo

m
 1

.1
.2

00
5 

(S
M

B
L.

N
W

. 3
16

): 
 

ab
 1

.1
.9

9 
pr

o 
M

ita
rb

ei
te

r 4
6.

02
0 

€ 
fü

r i
ns

ge
sa

m
t 1

10
 S

te
lle

n.
 

 H
H

-M
itt

el
 1

99
9:

 8
 M

io
. D

M
,  

20
00

: 8
 M

io
. D

M
, 2

00
1:

 9
,9

 M
io

. D
M

 
H

H
-M

itt
el

 2
00

2 
– 

20
08

 je
w

ei
ls

 5
,0

61
 M

io
. €

 
 

Za
hl

 d
er

 a
ne

rk
an

nt
en

 S
te

lle
n 

20
08

: 2
14

 
Za

hl
 d

er
 g

ef
ör

de
rte

n 
S

te
lle

n 
 2

00
7:

  1
38

 
 K

ei
ne

 F
ör

de
ru

ng
 d

er
 (2

00
8:

 2
4)

 g
ew

er
bl

ic
he

n 
B

er
at

un
gs

st
el

le
n;

  
E

rg
eb

ni
ss

e 
20

07
:  

B
er

at
un

gs
fä

lle
 in

sg
es

am
t 1

82
.5

31
 d

av
on

  
46

.6
51

 S
ch

ul
dn

er
be

ra
tu

ng
 u

nd
 4

5.
82

5 
In

sO
-B

er
at

un
g 

N
eu

fä
lle

 In
sO

 2
4.

18
6;

 3
.6

33
 a

uß
er

ge
ric

ht
l. 

Ei
ni

gu
ng

en
, 

16
.9

50
 B

es
ch

ei
ni

gu
ng

en
 ü

be
r d

as
 S

ch
ei

te
rn

; i
n 

2.
12

4 
Fä

lle
n 

w
ur

de
 d

er
 a

uß
er

ge
ric

ht
lic

he
 E

in
ig

un
gs

ve
rs

uc
h 

oh
ne

 E
rg

eb
ni

s 
ab

ge
br

oc
he

n.
 

D
ie

 S
pa

rk
as

se
n 

tra
ge

n 
zu

r 
Fi

na
nz

ie
ru

ng
 d

er
 S

ch
ul

dn
er

-
be

ra
tu

ng
 in

 V
er

br
au

ch
er

- o
de

r 
S

ch
ul

dn
er

be
ra

tu
ng

ss
te

lle
n 

be
i 

(S
pa

rk
as

se
ng

es
et

z 
N

or
dr

he
in

-
W

es
tfa

le
n 

- S
pk

G
). 

S
pa

rk
as

se
n 

un
d 

G
iro

ve
rb

än
de

 
fö

rd
er

n 
na

ch
 s

ch
rif

tl.
 

V
er

ei
nb

ar
un

g 
m

it 
de

n 
K

om
m

un
al

en
 V

er
bä

nd
en

 3
 

Ja
hr

e 
ko

m
m

un
al

e 
S

te
lle

n 
m

it 
jä

hr
lic

h 
5 

M
io

. D
M

 (1
99

8-
20

00
). 

D
ie

se
 V

er
ei

nb
ar

un
g 

w
ur

de
 u

nb
ef

ris
te

t v
er

lä
ng

er
t. 

 
 

 
 

 
R

he
in

la
nd

-
Pf

al
z 

   

La
nd

es
ge

se
tz

 z
ur

 A
us

fü
hr

un
g 

de
r I

ns
ol

ve
nz

or
dn

un
g 

(A
G

In
sO

) v
om

  
20

. J
ul

i 1
99

8 
(G

V
B

l. 
S

. 2
16

);L
an

de
sv

er
or

dn
un

g 
üb

er
 d

ie
 F

ör
de

ru
ng

 g
ee

ig
ne

te
r 

S
te

lle
n 

im
 In

so
lv

en
zv

er
fa

hr
en

 v
om

 1
0.

 J
an

ua
r 1

99
9 

(G
V

B
l. 

19
99

, S
.2

7)
. 

 G
es

et
zl

ic
he

 F
ör

de
ru

ng
 (i

m
 R

ah
m

en
 d

er
 v

er
fü

gb
ar

en
 H

H
-M

itt
el

), 
Fe

st
be

tra
g 

bi
s 

zu
 

24
.5

42
 E

ur
o 

je
 F

ac
hp

er
so

na
ls

te
lle

 
V

or
au

ss
.: 

M
in

de
st

be
se

tz
un

g 
de

r S
te

lle
 (e

in
e 

vo
lle

 P
la

ns
te

lle
 –

 A
us

na
hm

en
 

m
ög

lic
h)

.  
 H

H
-M

itt
el

 1
99

9:
 4

 M
io

 D
M

  
H

H
-M

itt
el

 2
00

0:
 4

 M
io

 D
M

 
H

H
-M

itt
el

 2
00

1:
 4

 M
io

 D
M

 
H

H
-M

itt
el

 2
00

2:
 1

.9
64

.0
00

 E
ur

o 
H

H
-M

itt
el

 2
00

3:
 1

.9
00

.0
00

 E
ur

o 
H

H
-M

itt
el

 2
00

4:
 1

.8
50

.0
00

 E
ur

o 
H

H
-M

itt
el

 2
00

5:
 1

.8
83

.0
00

 E
ur

o 
H

H
-M

itt
el

 2
00

6:
 1

.8
86

.5
00

 E
ur

o 
H

H
-M

itt
el

 2
00

7:
 1

.8
99

.5
00

 E
ur

o 
H

H
-M

itt
el

 2
00

9:
 1

.9
53

.3
00

 E
ur

o 
   

A
ne

rk
an

nt
e 

B
er

at
un

gs
ei

nr
ic

ht
un

ge
n:

 6
0 

G
ef

ör
de

rte
 E

in
ric

ht
un

ge
n:

 5
1,

 d
av

on
 6

 B
er

at
un

gs
st

el
le

n 
in

  
de

r S
uc

ht
kr

an
ke

nh
ilf

e.
 

Fo
rs

ch
un

gs
- u

nd
 D

ok
um

en
ta

tio
ns

st
el

le
 fü

r 
V

er
br

au
ch

er
in

so
lv

en
z 

un
d 

S
ch

ul
dn

er
be

ra
tu

ng
  

S
ch

ul
dn

er
fa

ch
be

ra
tu

ng
sz

en
tru

m
 m

it 
2,

5 
V

ol
lz

ei
ts

te
lle

n 
an

  
de

r U
ni

ve
rs

itä
t M

ai
nz

.  
A

nz
ah

l B
er

at
un

ge
n:

 
1.

 
In

fo
rm

at
io

n 
un

d 
B

er
at

un
g 

zu
r I

ns
O

: 
20

01
: 4

.3
32

  
20

02
:  

5.
38

4 
20

03
: 5

.7
10

 
20

05
: 6

.5
09

  
20

06
:  

6.
86

1 
20

07
: n

ac
h 

A
ng

le
ic

hu
ng

 d
er

 2
00

4:
 6

.1
78

 S
ta

tis
tik

 a
n 

bu
nd

es
ei

nh
ei

tli
ch

e 
B

as
is

st
at

is
tik

 n
ic

ht
 m

eh
r e

rfa
ss

t 
 

2.
 

A
uß

er
ge

ric
ht

lic
he

s 
V

er
fa

hr
en

 
Im

 lf
d.

 J
ah

r e
rs

te
llt

e 
au

ße
rg

er
ic

ht
lic

he
 P

lä
ne

 
20

01
: 1

.4
53

  
20

02
: 1

.9
86

 
20

03
: 2

.4
81

 
20

04
: 2

.8
90

  
20

05
: 3

.3
26

  
20

06
: 3

.6
98

 
20

07
: 3

.7
70

 
Im

 lf
d.

 J
ah

r g
es

ch
ei

te
rte

 P
lä

ne
 

20
01

:  
  9

37
  

20
02

: 1
.5

56
  

20
03

: 1
.9

86
 

20
04

: 2
.3

52
   

20
05

: 2
.8

85
 

20
06

: 3
.2

83
 

20
07

: 2
.3

54
 

Im
 lf

d.
 J

ah
r a

us
ge

st
el

lte
 B

es
ch

ei
ni

gu
ng

en
 

20
01

:  
  7

79
  

20
02

: 1
.4

65
 

20
03

: 1
.9

67
 

20
04

: 2
.1

99
  

20
05

: 2
.5

79
 

20
06

: 3
.0

82
 

20
07

: 3
.0

03
 

 

S
pa

rk
as

se
n 

si
nd

 g
es

et
zl

ic
h 

zu
r 

fin
. F

ör
de

ru
ng

 v
er

pf
lic

ht
et

. D
er

 
U

m
fa

ng
 is

t g
es

et
zl

ic
h 

ni
ch

t 
be

st
im

m
t. 

de
rz

ei
t e

rfo
lg

t d
ie

 
Fö

rd
er

un
g 

im
 U

m
fa

ng
 v

on
 c

a.
 

1 
M

io
. E

ur
o 

jä
hr

lic
h.

 
  

    



BAG-SB INFORMATIONEN Heft 2/200950

La
nd

  
R

ec
ht

sg
ru

nd
la

ge
n 

/ 
B

et
ei

lig
un

g 
de

s 
La

nd
es

 in
sb

es
on

de
re

 im
 R

ah
m

en
 d

er
 In

sO
  

Za
hl

 d
er

 a
ne

rk
an

nt
en

 S
te

lle
n 

/ E
rg

eb
ni

ss
e 

 
So

ns
tig

es
 

Fi
na

nz
. B

et
ei

lig
un

g 
de

r 
K

re
di

tw
irt

sc
ha

ft 
 

 
 

 
 

Sa
ar

la
nd

 
  

G
es

et
z 

üb
er

 d
ie

 A
ne

rk
en

nu
ng

 v
on

 g
ee

ig
ne

te
n 

S
te

lle
n 

im
 

V
er

br
au

ch
er

in
so

lv
en

zv
er

fa
hr

en
 (A

rt.
 1

 d
es

 G
es

et
ze

s 
N

r. 
14

08
 z

ur
 A

np
as

su
ng

 
un

d 
B

er
ei

ni
gu

ng
 v

on
 L

an
de

sr
ec

ht
 –

 6
.R

B
G

) v
om

 2
4.

 J
ul

i 1
99

8 
(A

m
ts

bl
. S

. 5
18

); 
zu

le
tz

t g
eä

nd
er

t d
ur

ch
 d

as
 G

es
et

z 
vo

m
 2

1.
 N

ov
em

be
r.2

00
7 

(A
m

ts
bl

. S
. 2

39
3)

 
V

er
or

dn
un

g 
üb

er
 d

ie
 F

ör
de

ru
ng

 g
ee

ig
ne

te
r S

te
lle

n 
im

 V
er

br
au

ch
er

in
so

lv
en

z-
ve

rfa
hr

en
 v

om
 8

. D
ez

em
be

r 1
99

8 
(A

m
ts

bl
. S

.1
26

0)
.z

ul
et

zt
 g

eä
nd

er
t d

ur
ch

 
V

er
or

dn
un

g 
vo

m
 1

1.
 M

är
z 

20
08

 (A
m

ts
bl

. S
. 5

14
) 

 Fö
rd

er
un

g 
ei

ne
r h

al
be

n 
Fa

ch
kr

af
t p

ro
 1

00
.0

00
 E

in
w

oh
ne

r; 
Fö

rd
er

un
g 

ei
ne

r v
ie

rte
l A

ss
is

te
nz

kr
af

t i
n 

de
n 

ge
fö

rd
er

te
n 

Be
ra

tu
ng

ss
te

lle
n 

 
(a

b 
1.

 A
pr

il 
20

08
); 

S
ac

hk
os

te
n 

in
 H

öh
e 

vo
n 

2.
00

0 
E

ur
o 

pr
o 

ha
lb

e 
ge

fö
rd

er
te

 F
ac

hk
ra

ft.
 

 H
H

-M
itt

el
: 

19
99

: 6
00

.0
00

 D
M

; 
20

02
: b

is
 2

00
3:

 
33

7.
50

0 
€,

 
20

07
: 3

75
.0

00
 €

  
20

00
: 6

20
.0

00
 D

M
   

 
20

04
  b

is
 2

00
6:

  
35

0.
00

0 
€ 

20
08

: 4
50

.0
00

 €
   

20
01

: 6
40

.0
00

 D
M

;  
 

 
 

 
20

09
: 4

50
.0

00
 €

 

A
ne

rk
en

nu
ng

 s
ow

ie
 A

uf
na

hm
e 

in
 e

in
 V

er
ze

ic
hn

is
 e

rfo
lg

t i
m

 
B

en
eh

m
en

 m
it 

de
n 

La
nd

kr
ei

se
n 

un
d 

de
m

 R
eg

io
na

lv
er

ba
nd

 
S

aa
rb

rü
ck

en
; 1

2 
B

er
at

un
gs

st
el

le
n 

si
nd

 a
ne

rk
an

nt
, 1

0 
w

er
de

n 
ge

fö
rd

er
t. 

 
 A

dr
es

se
n 

un
te

r: 
w

w
w

.s
aa

rla
nd

.d
e/

sc
hu

ld
ne

rb
er

at
un

g_
in

so
lv

en
zb

er
at

un
g.

ht
m

 
 K

ei
ne

 g
ew

er
bl

ic
he

n 
B

er
at

un
gs

st
el

le
n 

zu
ge

la
ss

en
. 

 E
rg

eb
ni

ss
e:

 
20

07
: c

a.
 3

90
0 

B
er

at
un

gs
fä

lle
 (o

hn
e 

Ku
rz

be
ra

tu
ng

) 

K
ei

ne
  

 
 

 
 

 
Sa

ch
se

n 
   

1.
 V

er
br

au
ch

er
in

so
lv

en
zb

er
at

un
g 

 
S

äc
hs

is
ch

es
 A

us
fü

hr
un

gs
ge

se
tz

 z
u 

§ 
30

5 
de

r I
ns

ol
ve

nz
or

dn
un

g 
(S

äc
hs

In
sO

A
G

) 
vo

m
 1

0.
 D

ez
. 1

99
8 

(S
äc

hs
G

VB
l. 

S
. 6

62
), 

zu
le

tz
t g

eä
nd

er
t d

ur
ch

 A
rti

ke
l 4

6 
de

s 
G

es
et

ze
s 

zu
r N

eu
or

dn
un

g 
de

r S
äc

hs
is

ch
en

 V
er

w
al

tu
ng

 v
om

 2
9.

Ja
nu

ar
 2

00
8 

(S
äc

hs
G

V
B

l. 
S

. 1
38

); 
V

er
or

dn
un

g 
de

s 
Sä

ch
s.

S
ta

at
sm

in
is

te
riu

m
s 

fü
r S

oz
ia

le
s 

üb
er

 d
ie

 p
au

sc
ha

le
 

V
er

gü
tu

ng
 n

ac
h 

§ 
5 

Sä
ch

sI
ns

O
A

G
 (S

äc
hs

In
sO

A
G

V
O

) v
om

 2
5.

 A
pr

il 
20

05
 

(S
äc

hs
G

V
B

l. 
S

. 1
59

) 
V

er
w

al
tu

ng
sv

or
sc

hr
ift

 d
es

 S
äc

hs
. S

ta
at

sm
in

is
te

riu
m

s 
fü

r S
oz

ia
le

s,
 G

es
un

dh
ei

t, 
Ju

ge
nd

 u
nd

 F
am

ilie
 z

um
 S

äc
hs

. A
us

fü
hu

ng
sg

es
et

z 
zu

 §
 3

05
 In

so
lv

en
zo

rd
nu

ng
 

(V
w

V
 S

äc
hs

In
sO

A
G

) v
om

 2
5.

 J
an

.1
99

9,
 z

ul
et

zt
 g

eä
nd

er
t d

ur
ch

 V
w

V
 v

om
 2

7.
 

D
ez

em
be

r 2
00

2.
 

 A
ne

rk
an

nt
en

 g
ee

ig
ne

te
n 

S
te

lle
n 

w
er

de
n 

m
it 

In
-K

ra
ft-

Tr
et

en
 d

er
 o

.g
. V

er
or

dn
un

g 
am

 3
0.

06
.2

00
5 

fo
lg

en
de

 F
al

lp
au

sc
ha

le
n 

ge
za

hl
t: 

 
G

lä
ub

ig
er

za
hl

   
   

 V
er

gl
ei

ch
   

   
 B

es
ch

ei
ni

gu
ng

 
1-

4 
   

   
   

   
   

   
   

  4
28

 E
ur

o 
   

   
   

   
26

8 
Eu

ro
 

5-
9 

   
   

   
   

   
   

   
  5

72
 E

ur
o 

   
   

   
   

39
2 

Eu
ro

 
ab

 1
0 

   
   

   
   

   
   

 7
76

 E
ur

o 
   

   
   

   
57

6 
Eu

ro
 

 H
H

-M
itt

el
 (I

ns
O

)  
19

99
:  

   
 7

7,
8 

TD
M

 (z
zg

l. 
11

6 
TD

M
 fü

r P
C

-T
ec

hn
ik

) 
20

00
:  

  1
38

,9
 T

D
M

  
20

01
:  

  3
52

,9
 T

D
M

 
20

02
:  

  4
55

,9
 T

€ 
  

20
03

:  
  7

08
,0

 T
€ 

  
20

04
: 1

.1
20

,0
 T

€ 
20

05
  1

.5
00

,0
 T

€ 
  

20
06

: 1
.6

00
,0

 T
€ 

  
20

07
: 1

.7
00

,0
 T

€ 
20

08
: 1

.7
20

,0
 T

€ 
 2.

 L
an

de
sf

ör
de

ru
ng

 d
er

 a
llg

em
ei

ne
n 

S
ch

ul
dn

er
be

ra
tu

ng
  

Zu
m

 3
1.

12
.2

00
2 

au
sg

el
au

fe
n.

 

1.
 V

er
br

au
ch

er
in

so
lv

en
zb

er
at

un
g 

 
Za

hl
 d

er
 a

ne
rk

an
nt

en
 g

ee
ig

ne
te

n 
S

te
lle

n:
 4

7 
zz

gl
. 7

 
N

eb
en

st
el

le
n 

(A
dr

es
se

n 
un

te
r: 

w
w

w
.ju

st
iz

.s
ac

hs
en

.d
e/

ge
ric

ht
st

af
el

 
da

nn
 w

ei
te

r u
nt

er
 „I

ns
ol

ve
nz

en
“ u

nd
 

„V
er

br
au

ch
er

in
so

lv
en

z-
B

er
at

un
gs

st
el

le
n“

). 
 

E
rg

eb
ni

ss
e:

 

19
99

: 3
16

 a
bg

es
ch

lo
ss

en
e 

au
ße

rg
er

ic
ht

lic
he

 
E

in
ig

un
gs

ve
rs

uc
he

 (A
E

V
) u

nt
er

 M
itw

irk
un

g 
ge

ei
gn

et
er

 
S

te
lle

n;
 d

av
on

 ru
nd

 2
3%

 e
rfo

lg
re

ic
h 

(V
er

gl
ei

ch
e)

 

20
00

: r
un

d 
37

5 
A

E
V

, d
av

on
 ru

nd
 2

5%
 e

rfo
lg

re
ic

h 

20
01

:  
  3

70
 A

E
V

, d
av

on
 ru

nd
 1

6%
 e

rfo
lg

re
ic

h 
 

20
02

:  
  7

65
 A

E
V

, d
av

on
 1

3%
 e

rfo
lg

re
ic

h 

20
03

: 1
.2

17
 A

E
V

, d
av

on
 1

1%
 e

rfo
lg

re
ic

h 

20
04

: 1
.9

02
 A

E
V

, d
av

on
 1

2%
 e

rfo
lg

re
ic

h 

20
05

: 2
.8

28
 A

E
V

, d
av

on
 ru

nd
 9

%
 e

rfo
lg

re
ic

h 

20
06

: 3
.3

47
 A

E
V

, d
av

on
 ru

nd
 9

%
 e

rfo
lg

re
ic

h 

20
07

: 3
.8

00
 A

E
V

, d
av

on
 ru

nd
 9

%
 e

rfo
lg

re
ic

h 

20
08

: 3
.8

28
 A

E
V

, d
av

on
 ru

nd
 1

1 
%

 e
rfo

lg
re

ic
h 

ke
in

e 

 



BAG-SB INFORMATIONEN Heft 2/2009 51

La
nd

  
R

ec
ht

sg
ru

nd
la

ge
n 

/ 
B

et
ei

lig
un

g 
de

s 
La

nd
es

 in
sb

es
on

de
re

 im
 R

ah
m

en
 d

er
 In

sO
  

Za
hl

 d
er

 a
ne

rk
an

nt
en

 S
te

lle
n 

/ E
rg

eb
ni

ss
e 

 
So

ns
tig

es
 

Fi
na

nz
. B

et
ei

lig
un

g 
de

r 
K

re
di

tw
irt

sc
ha

ft 
 

 
 

 
 Sa

ch
se

n-
A

nh
al

t 
  

G
es

et
z 

üb
er

 d
ie

 A
us

fü
hr

un
g 

de
r I

ns
ol

ve
nz

or
dn

un
g 

un
d 

zu
r A

np
as

su
ng

 
la

nd
es

re
ch

tli
ch

er
 V

or
sc

hr
ift

en
 v

om
 1

7.
 N

ov
. 1

99
8 

(G
V

B
l. 

LS
A

 S
. 4

61
) g

eä
nd

er
t 

du
rc

h 
G

es
et

z 
zu

r Ä
nd

er
un

g 
de

s 
A

us
fü

hr
un

gs
ge

se
tz

es
 z

ur
 In

so
lv

en
zo

rd
nu

ng
  

vo
m

 8
. J

ul
i 2

00
4 

(G
V

B
l.L

S
A

 S
. 3

86
), 

ge
än

de
rt 

du
rc

h 
A

rti
ke

l 5
1 

de
s 

G
es

et
ze

s 
vo

m
 1

8.
 N

ov
em

be
r 2

00
5,

 G
V

Bl
. L

S
A

 S
. 6

98
, 7

07
). 

 
 A

us
fü

hr
un

gs
ve

ro
rd

nu
ng

 z
ur

 In
so

lv
en

zo
rd

nu
ng

 (A
V

O
 In

sO
 L

S
A

) v
om

 1
3.

12
.2

00
7 

(G
V

B
l. 

LS
A

 S
ei

te
 4

36
) i

.V
.m

. d
er

 B
er

ic
ht

ig
un

g 
de

r A
V

O
 In

sO
 L

S
A

 v
om

 
16

.0
1.

20
08

 (G
V

B
l. 

LS
A

 S
ei

te
26

). 
 R

ic
ht

lin
ie

 fü
r d

as
 V

er
fa

hr
en

 z
ur

 A
ne

rk
en

nu
ng

 v
on

 g
ee

ig
ne

te
n 

S
te

lle
n 

im
 

V
er

br
au

ch
er

in
so

lv
en

zv
er

fa
hr

en
. (

R
dE

rl.
 d

es
 M

S
 v

om
 0

9.
09

.2
00

5;
 -2

4.
2-

51
18

4-
2,

 
M

B
l. 

LS
A

 N
r. 

37
/2

00
5)

. 
 A

ne
rk

an
nt

en
 g

ee
ig

ne
te

n 
S

te
lle

n 
w

er
de

n 
ab

 0
1.

01
.2

00
8 

fo
lg

en
de

 F
al

lp
au

sc
ha

le
n 

ge
za

hl
t: 

 
Za

hl
 d

er
 

G
lä

ub
ig

er
 

Fa
llp

au
sc

ha
le

  
be

i e
rfo

lg
re

ic
he

r 
au

ße
rg

er
ic

ht
lic

he
r 

E
in

ig
un

g 

Fa
llp

au
sc

ha
le

 
be

i g
es

ch
ei

te
rte

r 
au

ße
rg

er
ic

ht
lic

he
r 

E
in

ig
un

g 
na

ch
 

E
rte

ilu
ng

 d
er

 
B

es
ch

ei
ni

gu
ng

 g
em

äß
 

§ 
30

5 
In

sO
 

1 
bi

s 
5 

51
3 

€ 
42

7 
€ 

6 
bi

s 
10

 
59

3 
€ 

50
7 

€ 
üb

er
 1

0 
64

6 
€ 

56
0 

€ 
 Fü

r a
bg

eb
ro

ch
en

e 
B

er
at

un
ge

n 
w

ird
 e

in
e 

Fa
llp

au
sc

ha
le

 in
 H

öh
e 

vo
n 

10
7 

€ 
ge

w
äh

rt.
 

 Zu
r A

bg
el

tu
ng

 d
er

 A
uf

w
en

du
ng

en
, d

ie
 d

ur
ch

 E
in

m
al

be
ra

tu
ng

en
 u

nd
 d

ur
ch

 
B

er
at

un
g 

de
r S

ch
ul

dn
er

 n
ac

h 
au

ße
rg

er
ic

ht
lic

he
r E

in
ig

un
g 

od
er

 b
ei

 d
er

 
A

bw
ic

kl
un

g 
de

s 
S

ch
ul

de
nb

er
ei

ni
gu

ng
sp

la
ne

s 
en

ts
te

he
n,

 w
ird

 e
in

e 
P

au
sc

ha
le

 
vo

n 
1.

00
0 

E
ur

o 
pr

o 
V

ol
lz

ei
tfa

ch
kr

af
t i

m
 J

ah
r g

ew
äh

rt.
 Ä

nd
er

t s
ic

h 
di

e 
Za

hl
 d

er
 

Fa
ch

kr
äf

te
 im

 L
au

fe
 d

es
 J

ah
re

s,
 e

rfo
lg

t d
ie

 G
ew

äh
ru

ng
 d

er
 P

au
sc

ha
le

 
an

te
ilm

äß
ig

. 
 D

ie
 s

oz
ia

le
 S

ch
ul

dn
er

be
ra

tu
ng

 w
ird

 v
on

 d
en

 K
om

m
un

en
 u

nd
 n

ic
ht

 v
om

 L
an

d 
ge

fö
rd

er
t. 

 H
H

-M
itt

el
 2

00
3:

  1
.1

47
.3

00
 €

; I
st

 2
00

3:
   

  9
51

.2
80

 €
 

H
H

-M
itt

el
 2

00
4:

   
  6

08
.4

55
 €

; I
st

 2
00

4:
   

  9
15

.2
80

 €
 

H
H

-M
itt

el
 2

00
5:

  1
.0

85
.1

00
 €

; I
st

 2
00

5:
  1

.2
93

.1
53

 €
 

H
H

-M
itt

el
 2

00
6:

  1
.0

85
.1

00
 €

; I
st

 2
00

6 
  1

.5
08

.5
48

 €
 

H
H

-M
itt

el
 2

00
7:

  1
.7

00
.0

00
 €

; I
st

 2
00

7:
  1

.7
35

.2
11

 €
 

H
H

-M
itt

el
 2

00
8:

  1
.4

00
.0

00
 €

; I
st

 2
00

8:
  1

.5
51

.3
44

 €
 

Za
hl

 d
er

 a
ne

rk
an

nt
en

 S
te

lle
n:

 2
8 

Za
hl

 d
er

 g
ef

ör
de

rte
n 

S
te

lle
n:

 2
6 

 E
rg

eb
ni

ss
e 

20
03

:  
Fä

lle
 n

ac
h 

In
sO

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

 
2.

33
1 

da
vo

n 
- a

uß
er

ge
ric

ht
lic

he
 E

in
ig

un
g:

   
   

   
   

 2
56

 
- B

es
ch

ei
ni

gu
ng

 ü
be

r S
ch

ei
te

rn
:  

   
   

 6
95

 
- i

n 
B

ea
rb

ei
tu

ng
:  

   
   

   
   

   
   

   
   

  
   

 9
38

 
- a

bg
eb

ro
ch

en
:  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 3
21

 
 E

rg
eb

ni
ss

e 
20

04
: 

Fä
lle

 n
ac

h 
In

sO
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 
2.

95
7 

da
vo

n 
- a

uß
er

ge
ric

ht
lic

he
 E

in
ig

un
g:

   
   

  
   

 3
08

 
- B

es
ch

ei
ni

gu
ng

 ü
be

r S
ch

ei
te

rn
: 

 1
.4

72
 

- i
n 

B
ea

rb
ei

tu
ng

:  
   

   
   

   
   

   
   

  
   

 9
86

 
- a

bg
eb

ro
ch

en
:  

   
   

   
   

   
   

   
   

 1
91

 
 E

rg
eb

ni
ss

e 
20

05
: 

Fä
lle

 n
ac

h 
In

sO
   

   
   

   
   

   
   

   
 

3.
74

8 
* 

da
vo

n 
- a

uß
er

ge
ric

ht
lic

he
 E

in
ig

un
g:

   
   

 
   

 2
49

 **
 

- B
es

ch
ei

ni
gu

ng
 ü

be
r S

ch
ei

te
rn

:  
 1

.9
44

 **
 

- i
n 

B
ea

rb
ei

tu
ng

: 
 

 
 1

.3
29

 **
 

- a
bg

eb
ro

ch
en

:  
  

 
   

 1
55

 **
 

* – 
Fä

lle
 d

er
 a

ne
rk

an
nt

en
 u

. g
ef

ör
de

rte
n 

B
er

at
un

gs
st

el
le

n 
un

d 
de

r a
ne

rk
an

nt
en

 u
. n

ic
ht

 g
ef

ör
de

rte
n 

B
er

at
un

gs
st

el
le

n 
**
 –

 n
ur

 F
äl

le
 d

er
 a

ne
rk

an
nt

en
 u

. g
ef

ör
de

rte
n 

B
er

at
un

gs
st

el
le

n 
 E

rg
eb

ni
ss

e 
20

06
: 

Fä
lle

 n
ac

h 
In

sO
:  

 
 

 
4.

06
0 

da
vo

n 
- a

uß
er

ge
ric

ht
lic

he
 E

in
ig

un
g:

  
   

25
8 

- B
es

ch
ei

ni
gu

ng
 ü

be
r S

ch
ei

te
rn

:  
2.

31
9 

- i
n 

B
ea

rb
ei

tu
ng

: 
 

 
1.

40
2 

- a
bg

eb
ro

ch
en

:  
 

 
   

  8
1 

 E
rg

eb
ni

ss
e 

20
07

: 
Fä

lle
 n

ac
h 

In
sO

: 
 

 
 

4.
41

3 
da

vo
n 

- a
uß

er
ge

ric
ht

lic
he

 E
in

ig
un

g:
 

   
23

7 
- B

es
ch

ei
ni

gu
ng

 ü
be

r S
ch

ei
te

rn
: 

2.
54

8 
- i

n 
B

ea
rb

ei
tu

ng
:  

 
 

1.
53

5 
- a

bg
eb

ro
ch

en
: 

 
 

   
  9

3 
 

. 

 



BAG-SB INFORMATIONEN Heft 2/200952

La
nd

  
R

ec
ht

sg
ru

nd
la

ge
n 

/ 
B

et
ei

lig
un

g 
de

s 
La

nd
es

 in
sb

es
on

de
re

 im
 R

ah
m

en
 d

er
 In

sO
  

Za
hl

 d
er

 a
ne

rk
an

nt
en

 S
te

lle
n 

/ E
rg

eb
ni

ss
e 

 
So

ns
tig

es
 

Fi
na

nz
. B

et
ei

lig
un

g 
de

r 
K

re
di

tw
irt

sc
ha

ft 
 

 
 

 
 Sc

hl
es

w
ig

 
- H

ol
st

ei
n 

   

G
es

et
z 

zu
r A

us
fü

hr
un

g 
de

r I
ns

ol
ve

nz
or

dn
un

g 
(A

G
In

sO
) v

om
 1

1.
 D

ez
em

be
r 1

99
8 

(G
V

O
B

l. 
S

ch
l.-

H
. S

.3
70

); 
 

 
E

in
e 

ne
ue

 R
ic

ht
lin

ie
 z

ur
 F

ör
de

ru
ng

 d
er

 a
ne

rk
an

nt
en

 g
ee

ig
ne

te
n 

S
te

lle
n 

is
t a

m
 

01
.0

1.
20

06
 in

 K
ra

ft 
ge

tre
te

n.
 A

llg
. S

ch
ul

dn
er

be
ra

tu
ng

 w
ird

 d
ur

ch
 d

as
 L

an
d 

ni
ch

t 
ge

fö
rd

er
t. 

 
H

H
-M

itt
el

 2
00

0:
 1

,2
0 

M
io

. €
;  

H
H

-M
itt

el
 2

00
1:

 1
,5

6 
M

io
. €

  
H

H
-M

itt
el

 2
00

2:
 2

,0
5 

M
io

. €
 

H
H

-M
itt

el
 2

00
3:

 2
,2

5 
M

io
. €

, d
av

on
 2

00
T€

 fü
r P

rä
ve

nt
io

n 
H

H
-M

itt
el

 2
00

4:
 3

,2
5 

M
io

. €
, d

av
on

 5
00

T€
 fü

r P
rä

ve
nt

io
n 

H
H

-M
itt

el
 2

00
5:

 3
,5

0 
M

io
. €

, d
av

on
 5

00
T€

 fü
r P

rä
ve

nt
io

n 
H

H
-M

itt
el

 2
00

6:
 3

,7
5 

M
io

. €
, d

av
on

 6
00

T€
 fü

r P
rä

ve
nt

io
n 

H
H

-M
itt

el
 2

00
7:

 4
,0

   
M

io
. €

, d
av

on
 6

00
T€

 fü
r P

rä
ve

nt
io

n 
H

H
-M

itt
el

 2
00

8:
 4

,0
   

M
io

. €
, d

av
on

 6
00

T€
 fü

r P
rä

ve
nt

io
n 

H
H

-M
itt

el
 2

00
9:

 4
,2

   
M

io
. €

, d
av

on
 6

00
T€

 fü
r P

rä
ve

nt
io

n 
H

H
-M

itt
el

 2
01

0:
 4

,4
   

M
io

. €
, d

av
on

 6
00

T€
 fü

r P
rä

ve
nt

io
n 

 

D
er

ze
it 

si
nd

 3
6 

B
er

at
un

gs
st

el
le

n 
an

er
ka

nn
t u

nd
  w

er
de

n 
ge

fö
rd

er
t. 

 
D

ie
 B

et
ei

lig
un

g 
an

 d
er

 B
un

de
ss

ta
tis

tik
 u

nd
 d

ie
 E

rb
rin

gu
ng

 
vo

n 
P

rä
ve

nt
io

ns
ve

ra
ns

ta
ltu

ng
en

 s
in

d 
Zu

w
en

du
ng

sv
or

au
ss

et
zu

ng
en

. 
 P

rä
ve

nt
io

ns
ko

nz
ep

t „
Ei

n 
x 

E
in

s 
– 

A
ug

en
 a

uf
 im

 
G

el
dv

er
ke

hr
“ d

er
 L

an
de

sr
eg

ie
ru

ng
 im

 R
ah

m
en

 d
es

 K
in

de
r-

 
un

d 
Ju

ge
nd

ak
tio

ns
pl

an
s:

 F
lä

ch
en

de
ck

en
de

 V
er

m
itt

lu
ng

  
vo

n 
Fi

na
nz

ko
m

pe
te

nz
 d

ur
ch

 P
rä

ve
nt

io
ns

an
ge

bo
te

 a
lle

r 3
6 

an
er

ka
nn

te
n 

ge
ei

gn
et

en
 S

te
lle

n 
un

d 
Fö

rd
er

un
g 

ei
ne

s 
P

rä
ve

nt
io

ns
pr

oj
ek

ts
 in

 a
lle

n 
O

be
rz

en
tre

n 
– 

te
ilw

ei
se

 u
nt

er
 

M
itv

er
so

rg
un

g 
de

s 
E

in
zu

gs
be

re
ic

hs
 –

 s
ow

ie
 F

ör
de

ru
ng

 
ei

ne
s 

la
nd

es
w

ei
t o

pe
rie

re
nd

en
 P

ro
je

kt
s.

 D
as

 P
ro

je
kt

 w
ur

de
 

am
 1

9.
11

.2
00

8 
du

rc
h 

da
s 

D
eu

ts
ch

e 
N

at
io

na
lk

om
ite

e 
de

r 
U

N
-D

ek
ad

e 
„B

ild
un

g 
fü

r n
ac

hh
al

tig
e 

E
nt

w
ic

kl
un

g“
 a

ls
 

„O
ffi

zi
el

le
s 

P
ro

je
kt

 d
er

 U
N

-W
el

td
ek

ad
e 

20
09

/2
01

0 
B

ild
un

g 
fü

r n
ac

hh
al

tig
e 

E
nt

w
ic

kl
un

g“
 a

us
ge

ze
ic

hn
et
. 

 
 

S
pa

rk
as

se
n 

un
d 

G
iro

ve
rb

an
d 

za
hl

t f
re

iw
ill

ig
e 

U
nt

er
st

üt
zu

ng
 

i.H
. v

. j
äh

rl.
 3

50
 T

€ 
di

re
kt

 a
n 

di
e 

ge
ei

gn
et

en
 S

te
lle

n.
 

B
an

ke
n,

 M
itt

el
st

an
d 

un
d 

W
irt

sc
ha

ft 
be

te
ilig

en
 s

ic
h 

an
 

de
r F

in
an

zi
er

un
g 

vo
n 

vi
er

 
P

rä
ve

nt
io

ns
pr

oj
ek

te
n,

 d
ie

 
ha

up
ts

äc
hl

ic
h 

au
f 

P
rä

ve
nt

io
ns

ar
be

it 
an

 S
ch

ul
en

 
au

sg
er

ic
ht

et
 s

in
d.

 

 
 

 
 

Th
ür

in
ge

n 
  

Th
ür

in
ge

r G
es

et
z 

zu
r A

us
fü

hr
un

g 
de

r I
ns

ol
ve

nz
or

dn
un

g 
(T

hü
rA

G
In

sO
) i

n 
de

r 
Fa

ss
un

g 
vo

m
 3

. F
eb

ru
ar

 2
00

6;
 T

hü
rin

ge
r V

er
or

dn
un

g 
üb

er
 d

ie
 A

nf
or

de
ru

ng
en

 a
n 

ge
ei

gn
et

e 
S

te
lle

n 
im

 V
er

br
au

ch
er

in
so

lv
en

zv
er

fa
hr

en
 u

nd
 ü

be
r d

as
 

A
ne

rk
en

nu
ng

sv
er

fa
hr

en
 (T

hü
rV

IB
S

V
O

) v
om

 1
. J

un
i 2

00
6;

 R
ic

ht
lin

ie
n 

zu
r 

Fö
rd

er
un

g 
vo

n 
Ve

rb
ra

uc
he

rin
so

lv
en

zb
er

at
un

gs
st

el
le

n 
im

 F
re

is
ta

at
 T

hü
rin

ge
n 

vo
m

 1
9.

 D
ez

em
be

r 2
00

6.
 

 Fö
rd

er
un

g 
vo

n 
Ve

rb
ra

uc
he

rin
so

lv
en

zb
er

at
un

gs
st

el
le

n:
  

bi
s 

zu
 4

1.
00

0 
€ 

fü
r e

in
e 

vo
llz

ei
tb

es
ch

äf
tig

te
 B

er
at

un
gs

fa
ch

kr
af

t, 
S

ac
h-

 u
nd

 
V

er
w

al
tu

ng
sa

us
ga

be
np

au
sc

ha
le

 in
 H

öh
e 

vo
n 

15
.3

00
 €

 p
ro

 B
er

at
un

gs
fa

ch
kr

af
t, 

m
ax

. 2
1.

40
0 

€ 
pr

o 
B

er
at

un
gs

st
el

le
; F

ör
de

ru
ng

 a
uf

 je
 1

 B
er

at
un

gs
st

el
le

 p
ro

 
La

nd
kr

ei
s/

kr
ei

sf
r. 

S
ta

dt
 b

eg
re

nz
t. 

 
La

nd
 fö

rd
er

t a
uß

er
de

m
 jä

hr
lic

h 
bi

s 
zu

 9
0.

00
0 

€ 
P

er
so

na
la

us
ga

be
n 

fü
r e

in
e 

Fa
ch

be
ra

tu
ng

ss
te

lle
 (J

ur
is

t +
 S

oz
ia

lp
äd

ag
og

in
 fü

r j
ur

is
tis

ch
e 

B
er

at
un

g,
 

Fo
rtb

ild
un

g 
un

d 
P

rä
ve

nt
io

n)
, b

is
 z

u 
5.

10
0 

€ 
S

ac
hk

os
te

n 
un

d 
bi

s 
zu

 2
.5

60
 €

 
V

er
w

al
tu

ng
sp

au
sc

ha
le

, z
us

ät
zl

ic
h 

0,
5 

vb
E

 
D

ip
lo

m
pä

da
go

gi
n 

fü
r P

rä
ve

nt
io

n 
in

 K
ita

 u
nd

 F
am

ilie
n 

üb
er

 L
an

de
ss

tif
tu

ng
 

Fa
m

ili
en

si
nn

 
 H

H
-A

ns
at

z 
20

08
: 1

,4
1 

M
io

. €
;  

   
20

09
: 1

,4
1 

M
io

. €
 

 

B
ed

ar
fs

sc
hl

üs
se

l: 
1 

Fa
ch

kr
af

t p
ro

 1
00

.0
00

 *
 E

in
w

oh
ne

r 
Za

hl
 d

er
 a

ne
rk

an
nt

en
 S

te
lle

n:
 2

6 
Za

hl
 d

er
 g

ef
ör

de
rte

n 
S

te
lle

n:
   

24
 

 *a
b 

1.
1.

20
10

 S
ch

lü
ss

el
 1

: 8
0.

00
0 

ge
pl

an
t (

H
au

sh
al

ts
vo

rb
eh

al
t) 

B
et

ei
lig

un
g 

im
 R

ah
m

en
 v

on
 

E
in

ze
lp

ro
je

kt
en

 im
 B

er
ei

ch
 d

er
 

P
rä

ve
nt

io
n 

 

  



BAG-SB INFORMATIONEN Heft 3/2009 53

hier kommt der gläubiger zu wort



BAG-SB INFORMATIONEN Heft 3/200954

hier kommt der gläubiger zu wort



BAG-SB INFORMATIONEN Heft 3/2009 55

S
P

o
a r t®

Die komplette Fallerfassung mit 

: 

Vom ersten telefonischen Kontakt über die 
Stammdatenerfassung und Regulierung zum 

InsO-Antrag.
Unterstützt durch ein leistungsstarkes 

Korrespondenz-, Dokumentations-, 
Berechnungs- und Statistikwesen!

®
SoPart -InsO

Datenübernahme von Fremdsystemen (auf Anfrage)

Regelmäßige Schulungen

Qualifizierte Hotline

Anwenderbereich im Internet

Einzelplatz/Netzwerk
®

Aktuelle Windows  - Betriebssysteme
® TMMS-Access - und MS-SQL Server - Datenbanken

Software für die 
Schuldnerberatung

Infos:

Schuldner-/Gläubigerverwaltung 
® 

Korrespondenz (Microsoft Word)

Regulieren mit unterschiedlichsten 
Regulierungsmodellen (mehrere Ränge, 
manuelle Monatsraten, sukzessive 
Verteilungen ...)

InsO-Antrag amtliche Fassung

Dokumentation Beratungsverlauf

Statistik

Terminkalender

Indiv. Prüfberichte über Recherchetool

der InsO-Partner

Korrespondenz-, Dokumentations-, 
Berechnungs- und Statistikwesen!

Datenübernahme von Fremdsystemen (auf Anfrage)

MS-Access - und MS-SQL Server - Datenbanken

GAUSS-LVS mbH  
Technologiepark 19  

33100 Paderborn  
Telefon 05251 1655-0      

Fax 05251 1655-45         
kontakt@gauss-lvs.de

www.gauss-lvs.de

anzeige



Auf 113 Folien (Bildschirmpräsentation mit Animation)  im 
Powerpoint-Format werden alle relevanten Fragestellungen 
für die Schuldner- und Insolvenzberatung dargestellt. 
Folgende Themengebiete werden ausführlich und in 
hervorragender didaktischer Ausführung behandelt: 

 
• Beratungskonzepte, Beratungsprozess, Beratungssetting 
• Verhandlungsführung, Strategieentwicklung 
• Abtretung, Pfändung, Unterhalt 
• Beratungshilfe, Prozesskostenhilfe 
• Mahn- und Vollstreckungsverfahren 
• Verbraucherinsolvenzverfahren 
• Kreditarten, Kreditvertrag, Bürgschaft 
• Regelungen des SGB II 
• Gläubigerarten, Schuldenarten 
• Prävention  
• Gesetzesauszüge aus BGB, InsO, SGB II, ZPO 
 

 
 

 
Preis: 49,00 € (für Mitglieder BAG-SB e.V.) zzgl. Versandkosten 
Preis: 79,00 € (für Nichtmitglieder) zzgl. Versandkosten 
 
 
 
    SEMINAR-MATERIALIEN UND BÜCHER 
 
 

BAG-SB Informationen 1986-2005 auf DVD 
20 Jahrgänge der führenden deutschen Fachzeitschrift 

   39,90 € [29 €] 
 

Die Erosion des Sozialstaates und die Auswirkungen auf die Schuldnerberatung 
Dokumentation der Jahresfachtagung 2004 der BAG-SB  10 € [8 €] 

 
Schuldnerberatung auf neuen Schienen… 
…wir stellen die Weichen 
Dokumentation der Jahresfachtagung 2005 der BAG-SB  10 € [8 €] 

 
Vitalisierung in der Schuldnerberatung – Neue Horizonte für Politik und Praxis 
Dokumentation der Jahresfachtagung 2006 der BAG-SB  10 € [8 €] 

 

 
 

e-mail: bag-schuldnerberatung@t-online.de           Internet: www.bag-sb.de 
Bestellungen an: BAG-SB, Friedrichsplatz 10, 34117 Kassel, Fax 0561/711126 

.  www.bag-sb.de (online-shop) anzuschauen. Der Foliensatz ist erhältlich als Powerpoint-Datei auf CD.
Zum Kennenlernen bieten wir Ihnen die Möglichkeit, sich einige Folien auf unserer Homepage unter 

der Schuldnerberatung als PDF-Dateien 

Foliensatz zur Fort- und Weiterbildung

Materialien zur Schuldner- und Insolvenzberatung


